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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
Auf den verschiedenen Ebenen des politischen Systems der Schweiz 
übernehmen die Parteien eine mehr oder weniger zentrale Rolle in der 
Politik. Besonders wegweisend ist ihre Bedeutung in den Kantonen, wo 
nicht nur über einen grossen Teil der öffentlichen Ausgaben entschieden 
wird, sondern die Politik auch in wesentlichem Masse gestaltet werden 
kann.  

Erstaunlich ist, dass die Politik auf kantonaler Ebene häufig etwas in Ver-
gessenheit gerät. In den Gemeinden und Städten werden politische Ent-
scheidungen unmittelbarer wahrgenommen, und die nationale Ebene ge-
niesst eine viel grössere Medienöffentlichkeit. Kantonale Wahlen weisen 
demgegenüber die tiefsten Beteiligungswerte auf und die Kandidatinnen 
und Kandidaten sind wenig bekannt.  

Diese Publikation versucht einen Einblick in die kantonalen Parteiensys-
teme zu geben, die Stärke der verschiedenen Parteien in diesen Systemen 
darzustellen und aktuelle Entwicklungen herauszuarbeiten. In einem 
nächsten Schritt gilt es dann, die verschiedenen kantonalen Parteiensys-
teme mit den gebräuchlichsten Indikatoren der Forschung zu präsentieren. 
Und abschliessend interessieren verschiedene Fragen aus Praxis und For-
schung, welche mit den vorliegenden Daten beantwortet werden können. 

Mit der Wahl- und Wahlsystem-, der Parteien- und der Parteiensystem-
forschung befassen sich verschiedene Subdisziplinen der Politikwissen-
schaften.  

Die Schweizer Parteien und die Schweizer Parteiensysteme sind geprägt 
durch die zentralen Elemente des politischen Systems. Föderalismus, 
Konkordanz und direkte Demokratie haben hierbei einen nachhaltigen 
Einfluss. Der Föderalismus führt dazu, dass die Kantonalparteien auch 
innerhalb der nationalen Partei eine wichtige Rolle spielen und dass man 
geneigt ist, mindestens von 26 verschiedenen Parteiensystemen zu spre-
chen. 
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Die Schweiz kennt eigentlich keine nationalen Wahlen, da für diese die 
Kantone die Wahlkreise sind und sich der Wahlkampf an den entspre-
chenden Verhältnissen orientiert. Kantonale Parlamentswahlen finden 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammen, sondern in unterschied-
lichen Jahren statt und auch die Legislaturen in den Kantonen sind von 
unterschiedlicher Dauer. In der Deutschschweiz dominieren vierjährige 
Legislaturen, in der Westschweiz beginnen sich fünfjährige Legislaturen 
durchzusetzen.  

Je nach dem auf welcher Ebene, und welche Institution man berücksich-
tigt, kommt man zu einer anderen Rangierung, was die Stärke der Parteien 
anbelangt. Majorz- und Regierungsratswahlen lassen FDP und CVP als 
stärkere Parteien erscheinen, Proporz und Parlamentswahlen SVP und SP. 

Die Wahlbeteiligung ist durchschnittlich tiefer als die Beteiligung an na-
tionalen und lokalen Wahlen. Dies ist zumindest insofern erstaunlich, als 
die kantonale Ebene den grössten Anteil an Ausgaben der öffentlichen 
Hand tätigt. Während sich im Wallis und in Schaffhausen (Wahlpflicht) 
noch mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten an den kantonalen Wah-
len beteiligen, liegt dieser Wert in gewissen Kantonen (z.B. BE, TG, GL, 
SG, AG und NE) unter einem Drittel. 

Die Bestimmung der Existenz einer kantonalen Partei ist auch heute noch 
– wie im zweiten Teil dieser Publikation ausgeführt wird – keine einfache 
Aufgabe. Dies rührt daher, dass Parteien auf die Wahlen hin gegründet 
werden und dann, vor allem bei Misserfolg, wieder in die Inaktivität zu-
rückfallen. Heute kann davon ausgegangen werden, dass die sechs gröss-
ten Parteien (FDP, CVP, SP, SVP, GPS und GLP) in allen Kantonen or-
ganisiert sind. EVP und EdU sind etwa in der Hälfte der Kantone aktiv 
und die CSP in ein paar wenigen. Bei der Lega, dem MCG und der LPS 
handelt sich um Sonderfälle in einzelnen Kantonen. Sieht man vom Son-
derfall Appenzell Innerrhoden ab, so sind die grossen Parteien in allen 
Kantonen aktiv und insgesamt gibt es etwas mehr als 200 Kantonalpar-
teien.  
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Die Stärke der verschiedenen Parteien in den unterschiedlichen Kantonen 
lässt sich für den gesamten Untersuchungszeitraum nicht in ein paar Sät-
zen zusammenfassen. Die Werte der letzten Wahlperiode (2015-2019) für 
die sechs grössten Parteien zeigen, dass die FDP noch in rund einem Vier-
tel der Kantone mehr als 25 Prozent der Wählerstimmen hat. Die CVP ist 
in einigen Kantonen noch deutlich stärker und verzeichnet vereinzelt noch 
mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen, sie hat aber auch eine Reihe von 
Kantonalparteien, die bei weniger als 10 Prozent liegen. Die SP erreicht 
praktisch in keinem der Kantone vergleichbar hohe Wählerstimmenan-
teile. Ganz anderes demgegenüber die SVP, welche in einer grösseren 
Zahl an Kantonen über der 30 Prozenthürde zu liegen kommt. Die GPS 
übersteigt zumindest in einigen ausgewählten Kantonen die 10 Prozent 
Grenze, während dies bei den Grünliberalen nur im Kanton Zürich der 
Fall ist. 

Die Entwicklung über die Zeit hinweg zeigt, wie Hochburgen der einzel-
nen Parteien weniger häufig vorkommen, was mit den Gewinnen der grü-
nen Parteien und mit den Verlusten von FDP, CVP und teilweise der SP 
und vereinzelt sogar der sonst eher erfolgreichen SVP zu tun hat. Insge-
samt sind die Parteiensysteme der verschiedenen Kantone einander ähn-
licher geworden.  

Über die Gesamtheit der Wahlen, welche die Parteien bestritten haben, 
gehört die GLP mit rund 80 Prozent, die GPS mit mehr als zwei Drittel 
und die SVP mit 60 Prozent zu den Wahlsiegern, die SP hat bei knapp 
mehr als der Hälfte der Wahlen gewonnen, die FDP bei 40 Prozent und 
die CVP bei einem Viertel. Sie ist die grosse Verliererin der kantonalen 
Wahlen.  

Auf der Ebene der Parteiensysteme bestätigt sich der Eindruck, dass die 
kantonalen Parteiensysteme dem nationalen Parteiensystem ähnlicher 
werden. Während die Fragmentierung des nationalen Parteiensystems 
grösseren Schwankungen unterworfen ist, nimmt die durchschnittliche 
Fragmentierung der kantonalen Parteiensysteme stetig zu. Genf, Basel-
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Stadt und Zürich haben und hatten in den letzten Jahren sehr stark frag-
mentierte Parteiensysteme, während in Uri und im Wallis die Systeme 
schwach fragmentiert waren. Hinsichtlich der Wählerstimmenverschie-
bungen (Volatilität) zeigen sich gewisse Parallelen zwischen den kanto-
nalen Systemen (Durchschnittswerte) und dem nationalen System. An der 
Spitze über die Beobachtungszeitspanne gesehen liegen wiederum Genf 
und Basel-Stadt sowie Neuenburg, am Ende der Rangliste Glarus und 
Jura. Die Entwicklung der Volatilität ist weniger stetig und es lösen sich 
stabile und unstabile Phasen ab. Dies hängt unter anderem mit dem Ent-
stehen und Verschwinden kleiner, neuer Parteien zusammen. Zudem kann 
sich ein Parteiensystem auch in kleinen Schritten über längere Zeit hin-
weg relativ grundlegend wandeln.  

Positionierung und Polarisierung der Parteiensysteme sind anspruchsvol-
ler zu bestimmen, weil hier auch die politische Positionierung der einzel-
nen Parteien (zum Beispiel auf der Links-rechts-Achse) berücksichtigt 
werden muss. Insgesamt hat sich die Positionierung im Parteiensystem 
kaum verändert. Linksstehende Parteiensysteme finden sich in den beiden 
Stadtkantonen Genf und Basel-Stadt, während die Parteiensysteme in 
Graubünden, Glarus und vieler Innerschweizer Kantone eher nach rechts 
tendieren. Grössere Veränderungen finden sich hingegen bei der Polari-
sierung der kantonalen Parteiensysteme. Anders als auf nationaler Ebene 
hat die Polarisierung der kantonalen Parteiensysteme zugenommen, wo-
bei dies etwas stärker die bis anhin schwach und mittel polarisierten Par-
teiensysteme betrifft. Stark polarisiert ist beispielsweise das Zürcher Par-
teiensystem, während Graubünden, Uri, Wallis, Nidwalden und Obwal-
den über die letzten 40 Jahre ein eher schwach polarisiertes Parteiensys-
tem kannten. In Uri und im Wallis hat sich dies bei den letzten Wahlen 
jedoch relativ stark geändert. 

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde versucht, anhand der vorliegenden 
Daten verschiedene konkrete Fragen der Parteien- und Parteiensystemfor-
schung, die auch interessierte Beobachter beschäftigen mögen, zu beant-
worten.  
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Die Stärke der einzelnen Parteien in den verschiedenen Kantonen lässt 
sich nur mit grösseren Einschränkungen vorhersagen. Auch wenn in den 
katholischen Kantonen die Mitte/CVP noch stärker ist, so gibt es kaum 
Modelle, mit denen man den Wählerstimmenanteil dieser, sowie anderer 
Parteien vorhersagen kann. Es ist zu vermuten, dass die Nationalisierung 
der Politik sowie der Bedeutungsverlust, respektive der Wandel der tradi-
tionellen Cleavages, dazu führt, dass die Differenzen zwischen den Kan-
tonen zurückgehen. In dieselbe Richtung deuten die Schwierigkeiten, die 
Fragmentierung der kantonalen Parteiensysteme zu modellieren oder der 
fehlende Zusammenhang zwischen Fragmentierung und Volatilität.  

Das Erstarken der SVP ist auch für die kantonalen Parteiensysteme prä-
gend gewesen. Waren früher eher linke Parteiensysteme polarisiert, geht 
heute eine starke Polarisierung auch einher mit einer starken SVP.  

Erstaunlicherweise gibt es keine klaren Beziehungsmuster zwischen der 
Intensität des Parteienwettbewerbs und der Wahlbeteiligung, was zur 
Vermutung führt, dass hierfür auch andere kulturelle, institutionelle oder 
situative Faktoren verantwortlich sind.  

Der Versuch, eine Typologisierung der kantonalen Parteiensystemen zu 
erstellen, führt zu unterschiedlichen Lösungen entsprechend den Variab-
len, die berücksichtigt werden. Kombiniert man die Stärke der Parteien 
und Merkmale der Parteiensysteme, so manifestiert sich bis zu einem ge-
wissen Punkt der prägende Charakter von Konfession und Sprache, aber 
es gibt auch abweichende Kantone. 

Es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, dass mit den Ergebnissen bei kanto-
nalen Wahlen der Ausgang der Nationalratswahlen vorhergesagt werden 
kann. Mehr als 85 Prozent der Vorhersagen auf der Basis der kantonalen 
Ergebnisse seit Mitte der 1970er Jahre für eine der sechs grössten Parteien 
sind korrekt gewesen, und die durchschnittlichen Abweichungen sind 
kleiner als die Fehlerintervalle bei Befragungen. Allerdings ist man auch 
bei dieser Methode nicht davor gefeit, sich mit einer Prognose zu täu-
schen. 
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Diese Publikation ist entstanden im Rahmen eines vom Schweizerischen 
Nationalfonds geförderten Forschungsprojekts (NF-Projekt Nr. 
100017_182283). Berücksichtigt wurden die bis Ende 2022 durchgeführ-
ten kantonalen Wahlen.1 
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TEIL I: KANTONALE WAHLEN, PARTEIEN UND PARTEI-
ENSYSTEME 
 
1 EINLEITUNG 
Das Schweizer Parteiensystem besticht durch Fragmentierung und Stabi-
lität. Trotz einer Vielzahl von Parteien sind die politischen Kräfteverhält-
nisse lange Zeit relativ stabil geblieben, und bei Wahlen kam es nur in 
Ausnahmefällen zu grösseren Veränderungen. 

Geprägt wird das Parteiensystem durch politische Institutionen wie di-
rekte Demokratie, Konkordanz und Föderalismus. So hat die direkte De-
mokratie beispielsweise zur Folge, dass sich der Parteienwettbewerb an 
den politischen Einstellungen und Bedürfnissen der Stimmberechtigten 
orientieren muss. Die Parteien sind zudem aufgefordert, häufig Stellung 
zu konkreten politischen Sachfragen zu nehmen, und ihre Mitglieder und 
Anhänger zu mobilisieren. Die Konkordanz lässt die wichtigsten Parteien 
an der Macht teilnehmen. Sie sind als Regierungspartei in die politische 
Verantwortung eingebunden und müssen, wollen sie mit ihren Vorstel-
lungen obsiegen, mit anderen Parteien zusammenarbeiten. Die Beteili-
gung an der Regierung hat aber auch zur Folge, dass das Bestehen der 
Partei eine gewisse Nachhaltigkeit erfährt. 

Am grössten – vor allem auch mit Blick auf die Organisation der Parteien 
– ist der Einfluss des Föderalismus, insbesondere der Aufteilung in Kan-
tone und Gemeinden. Auch wenn eigentlich ein enger Link zwischen dem 
Parteiensystem und der territorialen Gliederung wenig erstaunt, da die 
Parteien auf das Funktionieren des politischen Systems ausgerichtet sind 
und dieses auch direkt beeinflussen, so ist die daraus resultierende Diver-
sität bemerkenswert.  

Diese hängt wiederum mit der Heterogenität der kulturellen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse zusammen. Verschiedene Sprachen und Kon-
fessionen sowie stark rural oder urban geprägte Gebiete führen zu grös-
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seren Unterschieden in der Ausgestaltung der Parteien und der Zusam-
mensetzung der Parteiensysteme. In diesem Sinne versteht sich auch die 
Aussage, dass die Schweiz nicht über ein Parteiensystem, sondern über 
26 verschiedene Parteiensysteme (Ladner 2022) verfüge.  

Ähnlich wie die Gründung der modernen Schweiz sind auch die Schwei-
zer Parteien das Produkt eines bottom-up Wachstumsprozesses und keine 
Mobilisierung oder Dezentralisierung von oben. Die bestehenden Kanto-
nalparteien haben sich erst mit der Bedeutungszunahme der Bundespoli-
tik zu nationalen Parteien zusammengeschlossen, und der nationalen Par-
tei lange Zeit die Rolle einer Dachorganisation überlassen. 

So wie sich Bund, Kantone und Gemeinden die verschiedenen öffentli-
chen Aufgaben teilen, so sind auch die Parteien in Lokalparteien, Kanto-
nalparteien und nationale Parteien gegliedert. Auf den verschiedenen 
Ebenen des politischen Systems der Schweiz übernehmen die Parteien 
eine mehr oder weniger zentrale Rolle in der Politik, und die Parteien be-
schäftigen sich in erster Linie mit derjenigen politischen Ebene, auf der 
sie organisiert sind.  

Dabei färben die charakteristischen Elemente des Föderalismus schwei-
zerischer Prägung auch auf die Organisation der Schweizer Parteien ab. 
Der Schweizer Föderalismus lässt sich zum Beispiel weitgehend als in-
tegrativer oder kooperativer Föderalismus bezeichnen (vgl. Lad-
ner/Mathys 2018: 18, Anderson 2008: 21). Damit unterscheidet er sich 
von dualistischen Systemen wie etwa in Kanada und den USA, in denen 
die Aufgaben auf die verschiedenen Ebene verteilt sind. Wird man Mit-
glied einer Partei, so erstreckt sich diese Mitgliedschaft über alle drei Ebe-
nen und beschränkt sich nicht auf eine ausgewählte Ebene.  

Die nationalen Parteien organisieren die Kantonalparteien sämtlicher 
Kantone ungeachtet ihrer sprachregionalen Herkunft. Entsprechend ist 
die Organisation der Parteien inkongruent, oder mit anderen Worten, die 
Kantonalparteien sind homogener als die nationale Partei.  
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Die nationalen Parteien erbringen in der Schweiz eine grosse Integrati-
onsleistung, indem sie die verschiedenen kulturell und sprachlich unter-
schiedlichen Regionen zusammenbringen und versuchen, diese auf ge-
meinsame politische Positionen zu einen.  

Die Lokalparteien haben demgegenüber eine viel stärker ausgeprägte Se-
lektions- und Rekrutierungsfunktion. In der Regel wird man über die Mit-
gliedschaft in einer lokalen Parteiorganisation Parteimitglied. Vorausset-
zung ist allerdings, dass es in der entsprechenden Gemeinde überhaupt 
eine Lokalpartei gibt, was heute vor allem in den kleinen Gemeinden nicht 
immer der Fall ist.  

Die zentrale Funktion der Kantonalparteien liegt bei den Wahlen. Nicht 
nur werden mit den Mitgliedern in den kantonalen Regierungen und in 
den kantonalen Parlamenten wichtige politische Ämter besetzt, die Kan-
tone bilden auch die Wahlkreise für die nationalen Wahlen. Die Schweiz 
kennt eigentlich keine richtigen nationalen Wahlen mit einem nationalen 
Wahlkampf. Gewonnen oder verloren werden die Wahlen in den Kanto-
nen, die die Wahlkreise für die National- und Ständeratswahlen bilden. 
Dies hat den grossen Vorteil, dass besser auf die kantonalen Besonderhei-
ten eingegangen werden kann, der Nachteil ist hingegen, dass der Bedarf 
an nationaler Leadership in den Hintergrund tritt. 

So wie die Kantone bei der Entstehung des Bundesstaates eine wichtige 
Rolle gespielt haben, sind auch die nationalen Parteien aus dem Zusam-
menschluss von Kantonalparteien entstanden. In jüngere Zeit haben aber 
auch die nationalen Parteien, nicht zuletzt gefördert durch eine Intensivie-
rung des Parteienwettbewerbs mit dem Aufkommen der SVP und der grü-
nen Parteien und einer gewissen Nationalisierung und Mediatisierung der 
Politik, an Bedeutung gewonnen. 

Parteien werden über ihre national tätigen Exponentinnen und Exponen-
ten wahrgenommen und auch entsprechend honoriert. Damit gewinnt das 
Bild, welches die nationale Partei abgibt, an Bedeutung und ein einheitli-
ches Auftreten wird wichtiger. Eine erfolgreiche nationale Partei hilft 
auch den Kantonalparteien. Es kann aber auch vorkommen, dass es der 
nationalen Partei nicht mehr gelingt, es für sämtliche Kantonalparteien 
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richtig zu machen und die Kantonalparteien an der Urne nicht für ihre 
Leistungen im Kanton, sondern für ihre Politik auf nationaler Ebene ab-
gestraft werden.  

Die Schweizer Parteien sind nicht hierarchisch organisiert. Der etwas 
fremd tönende Begriff «stratarchisch» (Katz/Mair 1993) trifft den Sach-
verhalt ziemlich gut. Parteien mit einem starken Machtzentrum auf nati-
onaler Ebene würden weder zur politischen Kultur der Dezentralisierung 
noch zur hierzulande gelebten Form des Föderalismus passen. Es zeigt 
sich aber auch, dass man mit Blick auf eine schlagkräftige und erfolgrei-
che Parteiorganisation versucht, geschlossener aufzutreten und die ver-
schiedenen – oder zumindest die wichtigsten – kantonalen Parteiorgani-
sationen direkter in die Führungsverantwortung einzubinden (vgl. hierzu 
die Strukturreform der SP im Jahr 2022).  

Charakteristisch für die Schweiz ist die nach wie vor grosse Bedeutung 
der Parteien in den Kantonen. Dies hängt mitunter auch mit der grossen 
Bedeutung der kantonalen Ebene zusammen. Nicht nur wird in den Kan-
tonen über einen grossen Teil der öffentlichen Ausgaben entschieden, 
sondern die Politik kann in wesentlichem Masse und in wichtigen Berei-
chen (Bildung, Gesundheit) auch gestaltet werden.  

Erstaunlich ist, dass die Bedeutung der Politik auf der kantonalen Ebene 
häufig zu wenig wahrgenommen wird. In den Gemeinden und Städten 
werden politische Entscheidungen unmittelbarer erfahren, und die natio-
nale Ebene geniesst eine viel grössere Medienöffentlichkeit. Kantonale 
Wahlen weisen demgegenüber die tiefsten Beteiligungswerte auf und die 
Kandidatinnen und Kandidaten sind oft wenig bekannt.  

Diese Publikation – die sich in erster Linie mit den Verhältnissen in den 
Kantonen befasst – versucht einen besseren Einblick in die kantonalen 
Parteiensysteme zu geben und die Stärke der verschiedenen Parteien in 
diesen Systemen darzustellen. 

Die Schweizer Kantone sind darüber hinaus auch ein wertvolles For-
schungslabor, in dem die Auswirkungen der unterschiedlichen Systemei-
genheiten und Parteienkonstellationen untersucht werden können.  
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Die Publikation schliesst an verschiedene Arbeiten an, welche vor rund 
30 Jahren geschrieben wurden und den damaligen Zustand unter die Lupe 
nahmen. Entsprechend geht es nicht nur darum, den Ist-Zustand abzubil-
den, sondern auch die Entwicklungen in den letzten Jahren zu thematisie-
ren und sich Gedanken über mögliche zukünftige Veränderungen zu ma-
chen. 

Über die Zeit hinweg betrachtet, lassen sich verschiede Aspekte hinter-
fragen. Diese betreffen die Stärke der einzelnen Parteien (Wählerstim-
menanteile, Erfolge und Verluste), ihr Verhältnis zu anderen Parteien (do-
minante Partei, Mehrheitspartei, Minderheitspartei) sowie die Zusam-
mensetzung und andere Charakteristiken der kantonalen Parteiensysteme 
(Fragmentierung, Stabilität, Polarisierung).  

All diese Eigenheiten der kantonalen Parteiensysteme sind bereits für sich 
von Interesse, da sie Erkenntnisse über den Zustand und die Entwicklung 
der Politik in der Schweiz liefern. Darüber hinaus bilden sie aber auch 
wichtige Kontextfaktoren für die einzelnen Parteien. Sowohl die politi-
sche Ausrichtung einer Partei wie auch die Ausgestaltung und das Funk-
tionieren der Parteiorganisationen – so die Vorstellung – wird durch die 
Stärke der Partei und die Stellung im kantonalen Parteiensystem beein-
flusst.  

Auf den folgenden Seiten dieser Publikation wenden wir uns zuerst den 
kantonalen Wahlen und den kantonalen Parteien und Parteiensystemen im 
weiteren Sinne zu. Danach befassen wir uns detaillierter mit den Kanto-
nalparteien und ihren Wählerstimmenanteilen. In einem nächsten Teil der 
Arbeit liegt das Augenmerk auf den kantonalen Parteiensystemen. Ab-
schliessend werden einige spezifische Forschungsfragen aufgenommen, 
welche anhand dieser Daten untersucht werden können.  

Die verwendeten Wahldaten stammen vom Bundesamt für Statistik und 
sind frei zugänglich. Aufbereitet werden die Daten vom Zentrum für De-
mokratie in Aarau. Sie decken den Zeitraum zwischen der Wahlperiode 
1968-1971 und dem 31.12.2022 ab. In dieser Zeitspanne haben insgesamt 
gegen 350 Wahlen stattgefunden (vgl. auch das nachfolgende Kapitel 
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über kantonale Wahlen). Das sind knapp 14 Wahlen pro Kanton, wenn 
man die Durchschnittswerte betrachtet.  

Für einzelne Analysen werden die Daten durch unsere Erhebung bei den 
Kantonalparteien (NF-Projekt Nr. 100017_182283) ergänzt, welche es 
zum Beispiel ermöglichen, die Parteien auf der Links-rechts-Achse zu 
verorten.  

Für Querschnittsvergleiche oder für den Vergleich mit den Wahlergeb-
nissen auf höherer politischer Ebene musste eine Homogenisierung der 
Daten vorgenommen werden. Analog zu den nationalen Wahlen finden 
heute auch die kantonalen Wahlen in der Regel alle 4 Jahre statt, zumin-
dest was 18 der 26 Kantone betrifft. Es gibt allerdings auch Kantone, die 
eine Legislatur von 5 Jahren haben, und in gewissen Kantonen sind die 
Verhältnisse noch komplizierter. Die Periodisierung der Wahlen folgt 
dem Vierjahresrhythmus der nationalen Wahlen und beginnt unmittelbar 
nach den vorangehenden Wahlen. 
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2 KANTONALE WAHLEN  
Nicht unerwartet nutzen die Kantone den Entscheidungsspielraum, den 
sie bei der Ausgestaltung ihrer kantonalen Wahlen haben. Unterschei-
dungsmerkmale sind zusätzlich zum Zeitpunkt, an dem die Wahlen statt-
finden, das Wahlverfahren, die Anwendung eines Quorums, die Existenz 
von Wahlkreisen, die Möglichkeit von Listenverbindungen und natürlich 
auch die Anzahl der zu vergebenden Sitze, um nur einige der Unterschei-
dungsmerkmale zu nennen. Darüber hinaus finden – wie erwähnt – die 
kantonalen Wahlen nicht zum selben Zeitpunkt statt und fallen auf unter-
schiedliche Jahre.2  

In der Regel finden heute die kantonalen Parlamentswahlen alle vier Jahre 
statt (vgl. Tabelle mit den entsprechenden Jahren in Anhang V). So über-
nehmen die Kantone für ihre Wahlen denselben Rhythmus wie die Nati-
onalratswahlen, welche seit Beginn der 1930er Jahren ebenfalls alle vier 
Jahre stattfinden.3 

Abweichende Legislaturperioden hatten und haben Appenzell Innerrho-
den, Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Graubünden, Fribourg, Waadt, 
Genf und Jura. In den Kantonen Fribourg, Waadt, Genf und Jura dauert 
eine Wahl- respektive Legislaturperiode 5 Jahre und in den Kantonen AR, 
AI, GL und GR ist oder war sie kürzer als vier Jahre. Glarus ist ab 1974 
zu einem Vierjahresrhythmus übergegangen, Graubünden 1991 zum 
Dreijahres und 2006 zum Vierjahresrhythmus, in Appenzell Innerrhoden 
1995 und Ausserrhoden 1999 zum Vierjahresrhythmus. Aargau hat 2012 
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Zu den Kantonen, in denen die Wahlen immer ins Jahr der Nationalrats-
wahlen fallen und die sich deshalb besonders gut für Prognosen eignen, 
gehören Zürich, Luzern, Basel-Landschaft und das Tessin. Die beiden 
Appenzell sind weniger bedeutsam und in Genf wird dies nach 2023 län-
gere Zeit (20 Jahre) nicht mehr der Fall sein. 

Die Dauer einer Legislatur ist nicht unbedeutend, und zwar aus verschie-
denen Gründen. Wahlen belasten beispielsweise ein politisches System 
zusätzlich. Kommt es häufig zu Wahlen und allenfalls auch zu einer Aus-
wechslung des politischen Personals, so bleibt weniger Zeit für die kon-
krete politische Arbeit. Neugewählte müssen sich zuerst in ihre Geschäfte 
einarbeiten und kurz vor den Wahlen mögen Mandatsträger davor zurück-
schrecken, unpopuläre, aber notwendige politische Geschäfte zu verfol-
gen, um ihre Wiederwahlchancen nicht zu gefährden. Bei einer Vierjah-
reslegislatur bleibt entsprechend weniger Zeit für die konkrete politische 
Arbeit als bei einer Legislatur, die fünf Jahre dauert. Allerdings kann auch 
argumentiert werden, dass die politischen Systeme in der Schweiz feste 
Wahlperioden kennen und dass es somit kaum Möglichkeiten gibt, poli-
tisch ungewünschte oder unpassende Personen loszuwerden.4 Bei länge-
ren Wahlperioden kann dies als ein Nachteil empfunden werden. Und 
schliesslich hört man teilweise auch bei den häufig fehlenden Kandidaten 
für Exekutivämter, dass die Leute eher bereit sind, sich für zwei oder 
wenn notwendig drei Legislaturen zu verpflichten, als sich für zwei res-
pektive drei Fünfjahresperioden zur Verfügung zu stellen.  

Interessant ist weiter, dass in der französischsprachigen Schweiz, die stär-
ker zur parlamentarischen Demokratie tendiert, Fünfjahreslegislaturen 
stärker verbreitet sind als in der eher direktdemokratisch orientierten 
Deutschschweiz. Ob es sich hier wirklich um kulturelle Unterschiede oder 

 
4 Aktuell kennen nur eine kleine Zahl von Kantonen wie etwa Bern, Solothurn, Thurgau, 

Schaffhausen, Uri, Tessin und Genf ein sogenanntes Recall-Verfahren (vgl. Lutz/Stroh-
mann 1998: 132 und eigene Ergänzung). In der grossen Mehrheit der politischen Systeme 
sind die Mandatsträger für eine Legislatur gewählt. Es können keine Misstrauensvoten 
gestellt oder das Parlament aufgelöst werden. Häufiger kommt es bei grösseren Proble-
men vor, dass einer missliebigen Person die relevanten Dossiers entzogen werden.  
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eher um institutionellen Mimetismus handelt, müsste vertieft untersucht 
werden. 

Im Vorfeld der Nationalratswahlen 2023 wählen die Kantone ihre kanto-
nalen Regierungen und das Kantonsparlament in folgenden Jahren (für 
sämtliche ordentliche Wahljahre seit 1971 vgl. Annex V):  

 2023 (7): Zürich, Luzern, Basel-Landschaft, Appenzell Ausser-
rhoden, Appenzell Innerrhoden, Tessin und Genf 

 2022 (7): Bern, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Graubün-
den und Waadt; 

 2021 (4): Freiburg, Solothurn, Wallis und Neuenburg; 

 2020 (8): Uri, Schwyz, Basel-Stadt, Schaffhausen, St. Gallen, 
Aargau, Thurgau und Jura. 

In Abhängigkeit von der Distanz zu den nächsten Wahlen dürfte auch der 
Vorhersagegehalt der kantonalen Ergebnisse für die Ergebnisse bei den 
Nationalratswahlen variieren. In den Kantonen Freiburg, Waadt, Genf 
und Jura verändert sich zudem die Distanz zu den nationalen Wahlen auf-
grund der Legislaturperioden von fünf Jahren. 

Dass die seit Beginn der 1970er Jahre (inklusive Wahlperiode 1972-1975) 
bis Ende 2022 durchgeführten rund 330 kantonalen Gesamterneuerungs-
wahlen nicht ganz genau mit der errechneten Anzahl 331 (12*26 plus 19) 
übereinstimmen, hängt – wie wir gesehen haben - auf der einen Seite von 
den Kantonen mit Fünfjahreslegislaturen (FR, VD, GE und JU) sowie den 
ersten Wahlen im Kanton Jura, welche 1978 stattgefunden haben, ab. Auf 
der anderen Seite wurde im Kanton AI früher jährlich an der Landsge-
meinde gewählt, und die beiden Appenzell und Graubünden kannten – 
wie erwähnt – auch Zeiten, in denen eine Legislatur 3 Jahre dauerte. 

Die Wahldauer und eine Reihe von weiteren Unterschieden zwischen den 
verschiedenen Parlamentssystemen in den Kantonen, wie sie beispiels-
weise in den Arbeiten von Stadelin (1990) und Lutz/Strohmann (1999) 
dokumentiert werden, erschweren den Vergleich der kantonalen Wahler-
gebnisse zusätzlich.  
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Ob sich einzelne Parteien überhaupt an Wahlen beteiligen, hängt bis zu 
einem gewissen Punkt auch von den Zugangshürden ab. Braucht es für 
einen Sitzgewinn lediglich ein paar wenige Prozent Wählerstimmen, so 
ist ein stärker ausdifferenziertes Parteiensystem zu erwarten, als wenn ein 
Quorum mindestens 8 Prozent der Wählerstimmen verlangt oder kleine 
Gremien oder Wahlkreise relativ grosse Wählerstimmenanteile für einen 
Sitzgewinn voraussetzen.  

Gering sind die Zugangshürden bei den kantonalen Parlamentswahlen 
und in den grossen Kantonen auch bei den Nationalratswahlen, während 
bei den Regierungsratswahlen und den Ständeratswahlen die Hürden 
deutlich höher liegen.5 

Die Grösse der verschiedenen Vertretungen in den Kantonen sind im An-
hang abgebildet (vgl. Annex I). Besonders gross sind vor allem für die 
Parteien in den kleinen Kantonen die Zugangshürden bei nationalen Wah-
len. Zwar sind sie für den Ständerat bei zwei Sitzen in allen Kantonen 
gleich gross, aber eine Partei braucht hier immer die Mehrheit oder mehr 
als die Hälfte der Stimmen. Ganz ähnlich sieht es in den Einerwahlkreisen 
und den Wahlkreisen mit ganz wenigen Stimmen aus. In zahlreichen Fäl-
len braucht es mehr als 10 Prozent der Stimmen, was im Prinzip den Vor-
gaben des Bundesgerichtes widerspricht, wonach ein Wählerstimmenan-
teil von 10 Prozent zu einem Sitzgewinn führen sollte. Bei 10 Sitzen und 
mehr im Nationalrat lohnt es sich dann schon eher, sich an den Wahlen 
zu beteiligen, und im Kanton Zürich genügen schon weniger als 3 Pro-
zent.  

Bei den kantonalen Regierungen dominieren 5 und 7 Sitze, sodass sich 
eine Teilnahme weniger lohnt. Am tiefsten sind die Hürden für die kan-
tonalen Parlamente. Hier können die Parteien teilweise schon mit weniger 
als einem Prozent der Stimmen einen Sitz gewinnen. Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass die Zugangsmöglichkeiten zu den kantonalen 
Parlamenten die Herausbildung der kantonalen Parteiensystemen am 

 
5 Eine Ausnahme bilden hier einzig die ganz kleinen Kantone, die nur einen oder zwei Ver-

treter in den Nationalrat entsenden. Hier sind die Zugangshürden ebenfalls sehr hoch. 
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stärksten beeinflussen, respektive dass die Anzahl der Sitze in den Kan-
tonsparlamenten den grössten Einfluss auf ein stärker ausdifferenziertes 
Parteiensystem hat. Der Blick auf die Stärke der Parteien auf den ver-
schiedenen Ebenen und in den verschiedenen Gremien gibt uns Hinweise 
über die Bedeutung der Institutionen für die Ausgestaltung des Parteien-
systems.  
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3 WAHLERGEBNISSE ÜBER ALLE KANTONE 
(AGGREGIERTE RESULTATE) 

Dem Bundesamt für Statistik zusammen mit dem Zentrum für Demokra-
tie in Aarau kommt die verdienstvolle Aufgabe zu, auch die kantonalen 
Daten möglichst umfassend und zugänglich aufzubereiten. Sie werden re-
gelmässig à jour gehalten und nicht zuletzt wird auch versucht, beispiels-
weise durch die Zuweisung von Wählerstimmenanteilen, welche aus 
wahltaktischen Gründen auf sogenannten Mischlisten anfallen, auf die 
einzelnen Parteien aufzuteilen und so die Parteistärken über die Zeit hin-
weg vergleichbar zu machen.6 

Diese Aufgabe ist komplexer als es auf den ersten Blick den Anschein 
macht. In den Kantonen UR, SZ, ZG, FR, BL, SG, TG, TI und GE, zum 
Beispiel, werden für die Wahlperiode 2018-2022 Mischlisten ausgewie-
sen. So lässt sich etwa die Stärke der SP in UR und SZ nur schwer be-
stimmen. Entsprechend muss die Zuteilung der Wählerstimmen geschätzt 
werden. Im Tessin gibt es ebenfalls Mischlisten, welche getrennt und den 
einzelnen Parteien zugwiesen werden müssen (Lega, SP). 

Interessieren wir uns für die Stärke der Parteien, so sind die Wählerstim-
menanteile für die Parlamentswahlen der wohl aussagekräftigste Wert aus 
der Palette der Wahldaten. Bei Regierungsratswahlen können zusätzlich 
zu den unterschiedlichen Wahlverfahren auch noch Persönlichkeitsele-
mente die Ergebnisse verfälschen und bei den Mandaten für die kantona-
len Parlamente können Listenverbindungen und Bisherigenstatus zu einer 
gewissen Verzerrung der Daten führen.  

Um diese Problematik noch etwas zu vertiefen, betrachten wir im Folgen-
den eine Reihe von Indikatoren und ihre Unterschiede. Für die (sechs) 
grössten Parteien werden die Veränderung der Wählerstimmenanteile, die 

 
6 Zugang zu den Daten finden sich über https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-

ken/politik/wahlen/kantonale-parlamenswahlen.assetdetail.19784442.html sowie für den 
Autor dieser Arbeit auf C:\Users\aladner\switchdrive\Institution\Aktuell\BenDat1\Par-
teien\Parteiensysteme_aktuelles Projekt\Kantonale_Parlament_Mischlisten 
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Veränderung der Parlamentssitze und die Veränderung der Sitzanteile in 
den kantonalen Regierungen, sowie die Wählerstimmenanteile bei den 
Nationalratswahlen und die Sitzanteile in National- und Ständerat darge-
stellt und die aktuellen Werte miteinander verglichen. 

3.1 DURCHSCHNITTLICHE WÄHLERSTIMMENANTEILE 
Betrachten wir die durchschnittlichen Wählerstimmenanteile (vgl. Abbil-
dung 1) der grössten Parteien bei den kantonalen Parlamentswahlen je-
weils zu Beginn einer neuen Legislatur des Nationalrats, so zeigt sich ein-
mal der Rückgang von CVP und FDP und das Aufkommen der SVP in 
den Nullerjahren. Weiter zeigt sich, dass in jüngster Zeit die vier Bundes-
ratsparteien an Anteilen eingebüsst haben und die Grünen Parteien (GPS 
und GLP) dazugewonnen haben. Stärkste Partei ist die SVP, die knapp 
vor der FDP liegt.  

Das Problem dieser Darstellungsweise ist, dass grosse und kleine Kantone 
genau gleichbehandelt werden und dass sich Durchschnittswerte der Par-
teien nur auf diejenigen Kantone beziehen, in denen sich die Parteien auch 
an Wahlen beteiligt haben. Das heisst, dass bei den grünen Parteien teil-
weise nur ganz wenige Kantonsergebnisse berücksichtigt werden. 
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weise nur ganz wenige Kantonsergebnisse berücksichtigt werden. 
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Abbildung 1 Durchschnittliche Wählerstimmenanteile der grössten Par-
teien bei den kantonalen Parlamentswahlen 

 
Bemerkung: Durchschnittliche Wählerstimmenanteile pro Kanton, d.h. N =  Kan-
tonalparteien, die an den Wahlen teilgenommen haben. 

* In der letzten Wahlperiode (2020-2023) fehlen noch 7 Kantone (ZH, LU, BL, 
TI, AR, AI, GE). 

3.2 KANTONALE PARLAMENTSMANDATE 
Was die Stärke der Parteien in den kantonalen Parlamenten (gemessen an 
den Mandaten) anbelangt, so ändert sich das Bild kaum wesentlich (vgl. 
Abbildung 2). Auch hier verfügt seit 2007 die SVP praktisch konstant 
über die grössten Sitzanteile. Der grosse Anstieg von 10 auf über 20 Pro-
zent fiel dabei in die 1990er Jahre. Auf Augenhöhe mit der SVP ist die 
FDP, während CVP und SP zurück liegen und an Mandatsanteilen verlie-
ren. Die CVP tut dies dabei praktisch konstant, während der Rückgang 
der SP mit dem Zusammenfallen der steigenden Popularität der Grünen 
in die jüngere Zeit fällt. 

Vergleicht man die beiden Indikatoren, so führen sie etwa zu denselben 
Erkenntnissen. Insgesamt dürfte die Parteizugehörigkeit der Mandatsträ-
ger allerdings leichter zu ermitteln sein. Da es sich – aufgrund der beste-
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henden Möglichkeiten des Kumulierens und Panaschierens – um eine Mi-
schung von Partei- und Personenwahlen handelt, können Parteienmerk-
male gegenüber den Kandidaten die Ergebnisse etwas verzerren. 

Die Zahl der Sitze ist im Zeitraum zwischen 1991 und 2021 um rund 400 
Sitze zurückgegangen. Die sechs grössten Parteien halten zusammen im 
Jahr 2021 über 85 Prozent der rund 2600 Sitze. Am meisten Sitze hat zur 
Zeit (Stand Juni 2022) die SVP (541), gefolgt von FDP (517), SP (439), 
die Mitte/CVP (426), GPS (267) und GLP (147). 

Abbildung 2 Anteil Parlamentssitze der grössten Parteien in den kantona-
len Parlamenten 

 

Bemerkungen: Zwischen 1991 und 2021 ist die Anzahl Sitze durch die Verkleinerung der 
Parlamente von 3001 auf 2594 zurückgegangen. 

3.3 SITZANTEILE IN DEN KANTONALEN REGIERUNGEN 
Der Blick auf die kantonalen Regierungen führt demgegenüber zu etwas 
anderen Ergebnissen (vgl. Abbildung 3). Die Regierungen werden nach 
wie vor von CVP und FDP dominiert mit Sitzanteilen von je rund einem 
Viertel. Beide Parteien haben jedoch seit den 1980er Jahren zugunsten der 
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SP und der SVP an Sitzanteilen eingebüsst. Der Anteil der Grünen ist 
demgegenüber sehr tief.  

Der Blick auf die 154 Sitze in kantonalen Regierungen lässt vor allem die 
CVP deutlich besser abschneiden. Knapp 90 Prozent dieser Sitze wird 
heute von den grössten Parteien gehalten, wobei die grünen Kräfte klar 
untervertreten sind und der Anteil der GLP gegen Null tendiert. 

Abbildung 3 Sitzanteile der fünf grössten Parteien in den kantonalen Re-
gierungen 

 

Bemerkungen: Zwischen 1983 und 2019 ist durch die Verkleinerung der Exekutiven die 
Anzahl Sitze von 168 auf 154 zurückgegangen. 

 

Die Ergebnisse der kantonalen Wahlen zu aggregieren ist mit beachtli-
chen Schwierigkeiten verbunden. Die Wahlen in den 26 Kantonen finden 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten, nach unterschiedlichen Verfahren und 
mit unterschiedlichen Akteuren statt. Einheitlicher sind die nationalen 
Wahlen, zumindest diejenigen für den Nationalrat. Die Wahlverfahren für 
den Ständerat sind kantonal geregelt und die Kantone bestimmen über das 
Wahlverfahren, den Kreis der Wahlberechtigten und den Zeitpunkt. Die 
Nationalratswahlen sind demgegenüber national geregelt und finden am 
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selben Tag nach denselben Regeln statt. Die Wahlkreise sind allerdings 
die Kantone. Entsprechend sind der Parteienwettbewerb und der Wahl-
kampf kantonalisiert. Die kantonalen Politikerinnen und Politiker in den 
Kantonen wissen, welche Probleme ihren Bürgern auf den Nägeln bren-
nen. Entsprechend sind in der Schweiz auch nationale Wahlen kantonale 
Wahlen. 

3.4 WÄHLERSTIMMENANTEILE BEI DEN NATIONALRATSWAHLEN 
Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der Wählerstimmenanteile der 6 
grössten Parteien bei den Nationalratswahlen seit Einführung des Pro-
porzwahlverfahren 1919. Hier wird in besonderem Masse deutlich, wie 
stabil die politischen Verhältnisse in der Schweiz lange Zeit waren und 
wie mit den 1990er Jahren eine bis anhin unbekannte Dynamik einsetzte, 
welche das Parteiengefüge in einen Schockzustand versetzte. 

Auf nationaler Ebene gibt es seit 1919 und der Einführung des Pro-
porzwahlverfahrens keine Partei, die mehr als 30 Prozent der Wählerstim-
men erzielte. Während ursprünglich die FDP und dann die SP nahe an die 
30-Prozent-Markt zu liegen kamen, war es in jüngster Zeit die SVP. Bei 
den Wahlen 2019 erzielte die SVP rund 25 Prozent, während die anderen 
Parteien teilweise deutlich weniger als 20 Prozent der Wählerstimmen auf 
sich vereinen konnten. Auffallend ist das gute Abschneiden der GPS, wel-
che die CVP überholte und der Grünliberalen, die sich der 10-Prozent-
marke näherten. 

Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Bundesrats und die Sitzanteile 
der einzelnen Parteien, werden häufig – und etwas unreflektiert – die 
Wählerstimmenanteile der Parteien bei den Nationalratswahlen genom-
men. Die SVP forderte mit rund 25 Prozent der Stimmen einen zweiten 
Sitz und die CVP als schwächste Partei musste einen Sitz abgeben. Mit 
Blick auf die kommenden Wahlen 2023 ist zu erwarten, dass dann auch 
die GPS als neu viertgrösste Partei einen Sitz fordern wird, und es wird 
sich die Frage stellen, auf Kosten welcher Partei dies zu geschehen hätte. 
Voraussetzung ist natürlich, dass sie ihren Erfolgskurs weiterverfolgen 
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kann. Sicher werden dann auch unterschiedliche Berechnungsmethoden 
diskutiert werden, man wird sich überlegen, ob nicht das Gremium ver-
grössert werden sollte, und es ist anzunehmen, dass es unmittelbar zu kei-
ner Veränderung kommen wird.7  

Abbildung 4 Wählerstimmenanteile der sechs grössten Parteien bei den 
Nationalratswahlen (1919 bis 2019) 

 

3.5 SITZANTEILE IM NATIONALRAT 
Da es sich bei den Nationalratswahlen um Proporzwahlen handelt und die 
Sitze gemäss der Kantonsgrösse auf die Kantone aufgeteilt werden, ent-
spricht auch der Mandatsanteil der Parteien ziemlich genau dem Wähler-
stimmenanteil (vgl. Abbildung 5). Diese beiden Indikatoren können also 
praktisch alternativ verwendet werden, ohne dass es zu unterschiedlichen 
Erkenntnissen kommt. Mögliche Verzerrungen, bedingt beispielsweise 
dadurch, dass die die Sitze nach den Einwohnenden eines Kantons und 

 
7 So wurde etwa die parlamentarische Initiative von Masshard (19.503 / Konkordanz stär-

ken mit neun Bundesratsmitgliedern / Geschäft / Das Schweizer Parlament) im Mai 2022 
im Ständerat abgelehnt. 
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nicht aufgrund der Stimmberechtigten verteilt werden, fallen nicht gross 
ins Gewicht. 

Auch hier ist die SVP die stärkste Partei mit relativ grossen Schwankun-
gen seit den Wahlen 2007. CVP und FDP sowie neuerdings auch die SP 
kennen einen rückläufigen Trend, und die Grünen Parteien stehen auf der 
Seite der Sieger. 

Abbildung 5 Sitzanteile der sechs grössten Parteien bei den Nationalrats-
wahlen (1971 bis 2019) 

 

3.6 SITZANTEILE IM STÄNDERAT 
Zu anderen Erkenntnissen führen demgegenüber die Sitzanteile der Par-
teien im Ständerat.8 Hier liegt die Mittepartei vor der FDP.Die Liberalen 
und die SVP kommt abgeschlagen auf dem vierten Platz zu liegen (vgl. 
Abbildung 6). Die Mitte ist dank den vielen kleinen katholischen Kanto-
nen, in denen sie nach wie vor eine grosse Rolle spielt, gegenüber den 
anderen Parteien bevorteilt.  

 
8 Auf das Berechnen der Wählerstimmenanteile der Parteien bei den Ständeratswahlen 

muss verzichtet werden, da hier zu unterschiedliche Verfahren zu Anwendung kommen 
und die entsprechenden Ergebnisse nur schwer oder teilweise gar nicht zugänglich sind. 
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Abbildung 6 Wählerstimmenanteile der sechs grössten Parteien bei den 
Nationalratswahlen (1919 bis 2019) 

 

3.7 VERGLEICH DER VERSCHIEDENEN INDIKATOREN 
Vergleicht man die Indikatoren, so ergeben sich also, was die Stärke der 
Parteien anbelangt, unterschiedliche Erkenntnisse. Betrachten wir die 
Werte für die Wahlperiode 2015-2019 so ist die FDP.Die Liberalen be-
züglich Sitzanteile in kantonalen Regierungen und kantonalen Parlamen-
ten die stärkste Partei und liegt bei den durchschnittlichen Wählerstim-
menanteilen auf dem zweiten Platz (vgl. Tabelle 1). Die CVP kommt mit 
geringen durchschnittlichen Wählerstimmenanteilen auf einen relativ gu-
ten Sitzanteil hinsichtlich der Regierungsvertretungen, schwächelt aber 
demgegenüber bei den Parlamenten. Die SVP ist die stärkste Partei mit 
Blick auf die durchschnittlichen Wählerstimmenanteilen in den Parla-
mentswahlen, liegt aber vor allem bei den Vertretungen in den Regierun-
gen hinter den anderen Bundesratsparteien zurück. Bezüglich der Sitze in 
den kantonalen Parlamenten liegt sie (im Jahr 2019) knapp hinter der 
FDP, hat diese aber Mitte 2022 wieder überholt. Die SP schliesslich liegt 
bei den Sitzanteilen auf dem vierten Platz. Ihr gelingt es, bei den Regie-
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rungen die SVP und bei den Parlamenten die CVP zu überholen. Eindeu-
tig sind schliesslich die Verhältnisse für die grünen Parteien, die auf den 
Rängen 5 und 6 zu liegen kommen.  

Bezieht man sich auf die nationalen Wahlen, so liegen die Sitzanteile im 
Ständerat relativ nahe bei den Sitzanteilen in den Regierungsräten, wobei 
die CVP etwas schlechter und die SVP deutlich besser abschneidet. 
Grundsätzlich ist man versucht zu sagen, dass – zumindest in dieser ag-
gregierten Form – die Optik der nationalen Ebene nur bedingt mit der 
kantonalen Optik übereinstimmt. In keinem Fall ist die Rangfolge iden-
tisch mit den Rangfolgen bei den kantonalen Wahlen. 

Gründe für das unterschiedliche Abschneiden der Parteien sind auf der 
einen Seite institutionelle Elemente wie etwa das Wahlverfahren oder all-
fällige Wahlkreise. Weiter können Listenverbindungen den Parteienwett-
bewerb verfälschen und schliesslich müssen die Präferenzen der Wählen-
den nicht zwingend homogen sein. Demgegenüber sind die Parteien ver-
sucht, gute Ergebnisse mit ihrer Politik oder der Qualität ihrer Kandidaten 
in Verbindung zu bringen.  

Für die Parteien und politische Beobachter werden diese Rankings vor 
allem dann wichtig, wenn daraus bestimmte Ansprüche abgeleitet wer-
den, wie etwa die Verteilung des Bundesratssitze oder Präsidien von kan-
tonalen Kommissionen. Entsprechend haben die Parteien ein Interesse, 
sich auf denjenigen Indikator abzustützen, der sie in ein möglichst positi-
ves Licht setzt.  

Für die Analyse der Kantonalparteien benutzen wir am besten die Wäh-
lerstimmenanteile der Parteien bei den kantonalen Parlamentswahlen. 
Diese geben uns Auskunft über den «Wert» der Parteien bei den Wählen-
den im Kanton. Sie sind am wenigsten durch institutionelle Besonderhei-
ten und Elemente des politischen Systems beeinflusst.  
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4 WAHLBETEILIGUNG 
Die Beteiligung an Wahlen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine 
umstrittene Ausgangslage, aktive Parteien mit attraktiven Kandidatinnen 
und Kandidaten, aktive Medien und bedeutungsvolle Entscheidungen 
führen beispielsweise dazu, dass sich die Leute eher stärker an Wahlen 
beteiligen, so könnte man annehmen. Kommt der kantonalen Ebene eine 
grosse Bedeutung zu oder ist der Ausgang der Wahlen offen, so sind hö-
here Beteiligungswerte zu erwarten.  

Diese einfachen und in der Literatur auch immer wieder beschriebenen 
Faktoren werden überlagert durch andere mögliche Einflussfaktoren kul-
tureller Natur, Stimmpflicht oder einen bestimmten Sättigungsgrad. Eine 
beteiligungsaffine Bevölkerung kann die Wahlbeteiligung ebenfalls erhö-
hen, sodass Vorhersagen über die zu erwartende Wahlbeteiligung nicht 
immer ganz einfach sind. 

Für die Parteien ist das Wissen um eine hohe Beteiligungsbereitschaft 
durchaus eine wichtige Information, welche sie bei ihren Aktivitäten zu 
berücksichtigen haben. So kann eine tiefe Wahlbeteiligung beispielsweise 
auf Mobilisierungsdefizite hindeuten. Die Parteien können sich entspre-
chend im Wahlkampf an den Nicht-Wählern orientieren, da hier mehr 
Stimmen zu holen sind. Es muss ihnen programmatisch also nicht darum 
gehen, den anderen Parteien Wählerstimmen abzujagen, sondern sie kön-
nen versuchen, in erster Linie diejenigen anzusprechen, die aus bestimm-
ten Gründen den Wahlen fernbleiben. 

Angesichts der grossen Bedeutung der kantonalen Ebene in der Schweiz 
ist die Beteiligung an kantonalen Wahlen eher gering. Insgesamt liegt sie 
hinter der Wahlbeteiligung an nationalen und lokalen Urnengängen zu-
rück (Steiner et al. 2021: 65 ff.). Vergleicht man die Durchschnittswerte 
der Gemeinden für kommunale, kantonale und nationale Urnengänge, so 
liegt der Durchschnittswert der kantonalen Urnengänge seit den 2000er 
Jahren klar tiefer als die Beteiligungen an lokalen und nationalen Wahlen. 
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Während die Gemeinden früher noch über die höchsten Beteiligungs-
werte verfügten und die kantonale Ebene mehr Leute zu einem Gang an 
die Urne bewegen konnte, so haben diese beiden Ebenen in jüngerer Zeit 
gegenüber der nationalen Ebene an Boden eingebüsst, was als Indiz für 
die Nationalisierung der Politik und des politischen Interesses interpre-
tiert werden kann. Belegt wird damit auch die geringere Bedeutung, wel-
che aus Sicht der Stimmbürgerschaft der kantonalen Ebene zugeschrieben 
wird. Dies geschieht, wie wir gesehen haben, etwas zu Unrecht, da in den 
Kantonen wichtige Entscheidungen gefällt werden. 

Tabelle 2 Durchschnittliche Beteiligungswerte in den Gemeinden an kom-
munalen, kantonalen und nationalen Wahlen (1988-2017) 

 

Quelle: Diverse Gemeindeschreiberbefragungen 

Die durchschnittliche Wahlbeteiligung an kantonalen Wahlen – das gilt 
auch wenn man den Durschnitt der kantonalen Ergebnisse vergleicht – ist 
von über 50 Prozent auf knapp über 40 Prozent gesunken.  

Wahlen 1988 1998 2009 2017

Lokale Wahlen 58.1 51.5 44.9 49.8

Kantonale Wahlen 51.2 45.2 42.5 44

Nationale Wahlen 49.6 44.1 46.1 48.7

N = 2301 2123 1201 1278

Lokale Wahlen vergleichbar 58 50.9 47 49.2

Kantonale Wahlen vergleichbar 50.2 43.3 43.2 43.5

Nationale Wahlen vergleichbar 49.5 43.6 47.6 49.4

N = ca. 445
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War früher die Beteiligung bei kantonalen Wahlen höher, so liegt sie 
heute – auch wenn wir die Durchschnittswerte über die Kantone betrach-
ten – hinter der Beteiligung bei nationalen Wahlen zurück.  

Abbildung 7 Durchschnittliche Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen im 
Vergleich zur durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei kantonalen Parla-
mentswahlen 

 

Quelle BFS 

* In der letzten Wahlperiode (2020-2023) fehlen noch 7 Kantone (ZH, LU, BL, 
TI, AR, AI, GE). 

Kantone mit einer hohen Wahlbeteiligung (> 50 Prozent) in der Wahlpe-
riode 30 (2016-2019) sind Uri, Obwalden, Nidwalden, Schaffhausen, 
Tessin, Wallis und Jura (Abbildung 8). Wenn die Wahlbeteiligung in den 
Kantonen Nidwalden, Obwalden und Jura eher um den 50% Wert 
schwankt, so liegt sie in den Kantonen Tessin, Wallis und Schaffhausen 
konstant höher als in den anderen Kantonen. 
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Abbildung 8 Beteiligung an kantonalen Wahlen in der Wahlperiode 2015-
2019 

 

 

Für die Wahlen seit 2019 gibt es keinen eindeutigen Trend. In rund der 
Hälfte der Kantone, in denen Wahlen stattgefunden haben, hat die Betei-
ligung zugenommen, in der anderen Hälfte ist sie weiter zurückgegangen. 
Besonders stark rückläufig war sie zum Beispiel in Uri, Obwalden und 
Nidwalden, was darauf hindeutet, dass sie in den vorgängigen Wahlen 
aufgrund der speziellen Ausgangslage besonders hoch war. Eine beson-
ders starke Zunahme findet sich demgegenüber im Kanton Solothurn. 

In der Wahlperiode 20 (1976-1979) lag die Wahlbeteiligung in den Kan-
tonen Jura, Schaffhausen, Wallis, Tessin, Luzern, Glarus, Freiburg, Solo-
thurn, Nidwalden, Zug, Schwyz, Aargau, Obwalden und Thurgau über 
der 50% Grenze. 

Grosse Rückgänge (> 20 Prozent) über diesen Zeitraum hinweg kennen 
vor allem die Kantone Glarus, Jura, Solothurn, Luzern, Uri, Schwyz, 
Schaffhausen und Freiburg.  

Kantone mit sehr tiefer Wahlbeteiligung (weniger als 35 Prozent zwi-
schen 2016 und 2019) sind Basel-Landschaft, Zürich, Neuenburg, Aar-
gau, Bern, Thurgau und Glarus. 
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Insgesamt zeigt sich zumindest ansatzweise eine gewisse Konvergenz. 
Kantone mit einer hohen Wahlbeteiligung in den 1970er Jahre haben stär-
ker an Beteiligung eingebüsst als Kantone, die schon damals eine eher 
tiefe Beteiligung kannten (vgl. Abbildung 9).  

Für weitere Analysen der kantonalen Parteiensysteme und der kantonalen 
Parteien dürfte es sicher sinnvoll sein, die Höhe der Wahlbeteiligung bei 
kantonalen Parlamentswahlen sowie die Veränderung der Beteiligung in 
den letzten Jahrzehnten zu berücksichtigen. 

Abbildung 9 Wahlbeteiligung Ende der 1970er Jahre und Veränderung 

 

Quelle BFS: Für die Kantone UR, NW und AR wurde jeweils der früheste mögliche Wahl-
gang verwendet. AI und GR konnten nicht berücksichtigt werden. 

 

Eine Frage, die hier anschliesst, befasst sich mit der Höhe der Wahlbetei-
ligung und den damit verbundenen Eigenheiten des Parteiensystems. Eine 
hohe Beteiligung könnte bedeuten, dass das politische Angebot ausge-
schöpft ist und die Wählerstimmenanteile sich kaum verändern (geringe 
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Volatilität). Möglich wäre allerdings auch, dass eine hohe Wahlbeteili-
gung mit einer starken Polarisierung und einem intensiven Parteienwett-
bewerb einhergeht. Solche Fragen lassen sich, wenn wir die weiteren Va-
riablen der Parteiensysteme diskutiert haben, zumindest ansatzweise 
überprüfen. Hierzu steht der letzte Teil dieser Arbeit zur Verfügung. 
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TEIL II: KANTONALE PARTEIEN 
In diesem zweiten Teil interessieren uns in erster Linie die kantonalen 
Parteien. Wie viele Parteien sind in den Kantonen organisiert, wie stark 
sind die einzelnen Parteien, wo haben sie ihre Hochburgen und welche 
Parteien gehören zu den Gewinnern und Verlierern bei den letzten kanto-
nalen Wahlen? 

 

5 ANZAHL PARTEIEN 
Die Zahl der Parteien scheint auf den ersten Blick eine relativ einfach zu 
ermittelnde Grösse der Parteienforschung zu sein. Bei näherer Betrach-
tung wird jedoch daraus eine kaum zu lösende Aufgabe. Die Frage ist, 
welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit eine Partei, respektive 
eine politische Gruppierung, als Partei berücksichtigt werden kann.  

Konzentriert man sich darauf, dass eine Partei einen bestimmten Grad an 
Organisiertheit voraussetzt, Aufgaben erfüllt und Unterstützung erhält, so 
könnte man erwarten, dass dies durch ein entsprechendes Gesetz geregelt 
wird. Exemplarisch, da sehr umfassend, kann etwa das Deutsche Partei-
engesetz ("Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Januar 1994 (BGBl. I S. 149») erwähnt werden, in dem es heisst:  

«(1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für län-
gere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische 
Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im 
Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach 
Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder 
und nach ihrem Hervortreten in der Öffentlichkeit eine ausreichende Ge-
währ für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer 
Partei können nur natürliche Personen sein.» 
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sind die einzelnen Parteien, wo haben sie ihre Hochburgen und welche 
Parteien gehören zu den Gewinnern und Verlierern bei den letzten kanto-
nalen Wahlen? 

 

5 ANZAHL PARTEIEN 
Die Zahl der Parteien scheint auf den ersten Blick eine relativ einfach zu 
ermittelnde Grösse der Parteienforschung zu sein. Bei näherer Betrach-
tung wird jedoch daraus eine kaum zu lösende Aufgabe. Die Frage ist, 
welche Anforderungen erfüllt sein müssen, damit eine Partei, respektive 
eine politische Gruppierung, als Partei berücksichtigt werden kann.  

Konzentriert man sich darauf, dass eine Partei einen bestimmten Grad an 
Organisiertheit voraussetzt, Aufgaben erfüllt und Unterstützung erhält, so 
könnte man erwarten, dass dies durch ein entsprechendes Gesetz geregelt 
wird. Exemplarisch, da sehr umfassend, kann etwa das Deutsche Partei-
engesetz ("Parteiengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
Januar 1994 (BGBl. I S. 149») erwähnt werden, in dem es heisst:  

«(1) Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für län-
gere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische 
Willensbildung Einfluß nehmen und an der Vertretung des Volkes im 
Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen, wenn sie 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere nach 
Umfang und Festigkeit ihrer Organisation, nach der Zahl ihrer Mitglieder 
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währ für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten. Mitglieder einer 
Partei können nur natürliche Personen sein.» 
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Entscheidende Elemente sind also ein längerfristiger Bestand, die Ein-
flussnahme auf die politische Willensbildung und der Vertretungsan-
spruch. Wichtig ist zudem, dass sie sich um den Einsitz in das nationale 
Parlament respektive in einen Landtag (Parlament der tieferen Ebene) be-
mühen. Fehlt der Versuch um Einsitznahme, so geht der Parteienstatus 
verloren: 

«(2) Eine Vereinigung verliert ihre Rechtsstellung als Partei, wenn sie 
sechs Jahre lang weder an einer Bundestagswahl noch an einer Landtags-
wahl mit eigenen Wahlvorschlägen teilgenommen hat. Gleiches gilt, 
wenn eine Vereinigung sechs Jahre lang entgegen der Pflicht zur öffent-
lichen Rechenschaftslegung gemäß § 23 keinen Rechenschaftsbericht ein-
gereicht hat; § 19a Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend.» 

Schliesslich wird auch festgehalten, welche Gruppierungen nicht zu den 
politischen Parteien zählen und es werden Auflagen bezüglich ihrer Or-
ganisation und ihrem Funktionieren formuliert. 

«(3) Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, wenn 

1. ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit 
Ausländer sind oder 

2. ihr Sitz oder ihre Geschäftsleitung sich außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes befindet.» ("Parteiengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149»).» 

Das Deutsche Parteiengesetz regelt dann weiter und relativ umfassend die 
innere Ordnung der Parteien, die Rechte der Mitglieder, die parteiinterne 
Willensbildung, die Finanzierung uam.  

In der Schweiz sind die Anforderungen an die Parteien sehr rudimentär. 
Weder in der Bundesverfassung noch in einem Bundesgesetz findet sich 
eine Definition der politischen Parteien (vgl. Schiess Rütimann 2011: 31). 
Mit der Totalrevision der Verfassung werden die Parteien in Art. 137 BV 
und Art 147 BV erwähnt, doch gehen die Bestimmungen nicht über eine 
Nennung ihrer zentralen Funktionen hinaus. Parteien sind Vereine und 
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begrifflich den politischen Gruppierungen gleichgestellt. Auch be-
schränkt sich das Recht, Wahlvorschläge einzureichen, sowie Volksiniti-
ativen und Referenden zu lancieren, nicht lediglich auf Parteien (ebenda). 
Mit der Revision des BPR vom 21. Juni 2002 wurde ein Parteienregister 
geschaffen. Wenn die Parteien mit mindestens einem Mitglied im Natio-
nalrat oder mit mindestens drei Mitgliedern in drei kantonalen Parlamen-
ten vertreten sind. Damit entfallen die für die Unterzeichnung der Wahl-
vorschläge notwendigen Quoren (Schiess Rütimann 2011:91). Aktuell 
sind 10 Parteien im Parteienregister eingetragen, wobei auf der gleichen 
Webseite9 auch gewarnt wird, dass diese Daten veraltet sein können und 
nur auf Antrag der Parteien aktualisiert werden. Auch die Neuregelung 
der Politik- und Parteienfinanzierung mit einer verschärften Transparenz-
pflicht (Gegenvorschlag zur Transparenzinitiative von 2017)10 dürfte die-
ses Problem nicht lösen, weil diese nicht Parteien definiert und bei allen 
politischen Gruppierungen zur Anwendung kommt. 

Zusätzliche Komplexität ergibt sich bei den in den Kantonen aktiven po-
litischen Parteien. Dennoch betrachten wir zuerst, welche Erkenntnisse 
mit der Frage nach dem Vorhandensein der verschiedenen Parteiorgani-
sationen gewonnen werden können. Danach schauen wir, ob die Teil-
nahme an Wahlen zu anderen Ergebnissen führt. 

5.1 EXISTENZ (NATIONALER UND) KANTONALER PARTEIORGA-
NISATIONEN 

Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Existenz einer politischen Partei 
ist der Blick auf ihre Organisation respektive ihre Gründung. Als Grün-
dungsjahr für die zurzeit sechs grössten Parteien auf nationaler Ebene 
können genannt werden: für die SP 1888, die FDP 1894, die CVP 1912 
und die SVP 1936 (Ladner 2004: 341). Im Jahr 1983 wurde in Freiburg 
die «Föderation der grünen Parteien der Schweiz» (ab 1986: Grüne Partei 

 
9 Vgl. https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/pa/par_2_2_2_3.html (23.10.2022) 
10 https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat/gesetzgebung/transparenz-politikfinan-

zierung.html (7.6.2022) 
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der Schweiz, GPS) gegründet. Die Grünliberale Partei schliesslich wurde 
2007 in Zürich von den bereits bestehenden kantonalen Sektionen Zürich 
und St. Gallen gegründet. 

In den Kantonen bestanden teilweise schon viel früher entsprechende 
Kantonalparteien (vgl. Ladner 2004: 341 ff.). Da die Befragungsdaten 
aufgrund der fehlenden Werte und teilweise widersprüchlicher Angaben 
keinen umfassenden Eindruck zu vermitteln vermögen, sind wir auf zu-
sätzliche Informationen angewiesen. Wobei wir uns weniger für das ge-
naue Gründungsjahr, sondern vielmehr für das ungefähre Alter interessie-
ren (vgl. Ladner 2004: 344 ff. sowie Tabelle II im Annex). 

Bei der FDP wurden der Grossteil der Kantonalparteien in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts oder früher gegründet. Es handelt sich um die 
Parteien der Kantone Solothurn, Luzern, Schwyz, Zug, Genf, Waadt, 
Neuenburg, Wallis, Graubünden, Bern, St. Gallen, Thurgau, Freiburg, 
Basel-Stadt, Tessin, Aargau und Zürich. Im ersten Drittel des 20. Jahr-
hunderts kamen dann die Kantonalparteien der Kantone Nidwalden, 
Schaffhausen, Obwalden, Uri, Basel-Landschaft, Appenzell A. Rh. und 
Glarus dazu und im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts diejenigen im Jura 
und im Oberwallis. 

Bei der CVP fallen die Gründungen der Kantonalparteien St. Gallen, Tes-
sin, Freiburg, Solothurn, Luzern, Jura, Zug, Aargau, Genf, Zürich, 
Nidwalden und Uri ins vorletzte Jahrhundert. Interessanterweise gehören 
diese Kantone nicht alle zu den dominant katholischen Kantonen, was da-
rauf hindeutet, dass Parteiorganisationen ursprünglich nicht zuletzt auch 
dort gegründet wurden, wo die politischen Verhältnisse eher umstritten 
waren. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts kam es dann zu Gründungen 
in den Kantonen Glarus, Graubünden, Schaffhausen, Basel-Stadt, Thur-
gau, Basel-Landschaft und Obwalden und im zweiten Drittel in den Kan-
tonen Waadt, Bern und Wallis. Die Kantonalparteien in Schwyz, den bei-
den Appenzell und Neuenburg wurden im letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts ins Leben gerufen. 
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Das Muster der SP hebt sich von FDP und CVP ab. Hier wurde die ersten 
Kantonalparteien im letzten Drittel des 19. Jh. in Genf, Solothurn, Basel-
Stadt, Waadt, Luzern und Neuenburg gegründet. Mit den Kantonen Tes-
sin, Zürich, Appenzell A. Rh., Aargau, Schaffhausen, Bern, St. Gallen, 
Graubünden, Thurgau, Uri, Freiburg, Basel-Landschaft, Zug, Glarus, 
Schwyz und Wallis fiel das Gros der Gründungen in das erste Drittel des 
20. Jahrhunderts. Etwas später kamen noch die Kantone Nidwalden, Jura, 
Obwalden und im ersten Drittel des 21. Jh. Appenzell I. Rh. dazu.  

Wiederum völlig anders ist demgegenüber das Muster bei der SVP. Hier 
fallen die ersten wichtigen Gründungen der Kantonalparteien im ersten 
Drittel des 20. Jahrhunderts in die Kantone Zürich, Bern, Schaffhausen, 
Graubünden, Aargau, Tessin, Waadt, Basel-Landschaft und Glarus. Im 
zweiten Drittel waren dann die Kantone Freiburg und wenn man das Drit-
tel etwas ausweitet, Schwyz, Appenzell A. Rh., Jura und Thurgau an der 
Reihe. Im dritten Drittel war es dann vor allem der Aufstieg der SVP im 
Zusammenhang mit der Europafrage, welcher zu den Gründungen in den 
restlichen Kantonen führte. Namentlich waren dies die Kantone Genf, 
Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen, Appenzell I. Rh., Uri, 
Obwalden, Nidwalden, Wallis und Neuenburg.  

Die kantonalen Parteien der Grünen wurden von wenigen Spätgründun-
gen abgesehen (OW, ZG, AR, GR, VS) im letzten Drittel des 20. Jahr-
hunderts gegründet und die Kantonalparteien der Grünliberalen allesamt 
im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts. 

Gerade bei den neueren Parteien wie den Grünen und den Grünliberalen 
sind die genauen Gründungsjahre nicht ganz einfach festzulegen, da sich 
mehrere Gruppierungen zusammentun oder es mehrere Anläufe braucht, 
bis etwas mit Aussichten auf Bestand entsteht. Häufig werden Grün-
dungsjahre fixiert, wenn es zu einem runden «Geburtstag» mit Feierlich-
keiten und einer Festschrift kommen soll. 

Für den hier interessierenden Untersuchungszeitraum interessiert nicht 
zuletzt auch folgende Erkenntnis: FDP, CVP und SP verfügen schon min-
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destens seit den 1980er Jahren in sämtlichen Kantonen über eine Kanto-
nalpartei, bei der SVP war es in den 1970er Jahren noch weniger als die 
Hälfte (Ladner/Brändle 2001: 52).  

Heutzutage sind praktisch alle grösseren Parteien in praktisch sämtlichen 
Kantonen vertreten. Das trifft zumindest für die vier Bundesratsparteien 
zu, wobei das Wallis nach wie vor einen Sonderfall darstellt, als dort die 
Parteien (SP, CVP, SVP und GPS) jeweils in beiden Sprachregionen mit 
einer Sektion vertreten sind. Die SP weist zwei Kantonalparteien aus und 
so auch die SVP und die GPS. Die Mitte weist für das Wallis mit der CSP 
und den beiden CVP-Kantonalparteien in den Sprachregionen drei Kan-
tonalparteien aus. Die FDP.Die Liberalen haben demgegenüber nur eine 
Kantonalpartei für den ganzen Kanton.  

Vor allem auch der kleine Kanton Appenzell-Innerrhoden ist für gewisse 
Unregelmässigkeiten verantwortlich. Die SP hat gemäss ihrer Webseite 
seit 2012 auch in Appenzell-Innerrhoden eine Kantonalpartei. Ebenso ist 
die SVP in AI vertreten und so auch die Mitte. Dasselbe gilt letztlich auch 
für die FDP. Da der Kanton Appenzell Innerrhoden dominant katholisch 
ist, erstaunt das Vorhandensein der Mitte nicht. Die Grünen haben sich 
wieder aufgelöst. Man kann aber trotzdem Mitglied werden, wenn man 
sich bei den Grünen des Kanton St. Gallen meldet. In Obwalden sind die 
Grünen noch nicht mit einer Kantonalpartei präsent. Keine grösseren 
Wahlaktivitäten auf kantonaler Ebene und bei den Nationalratswahlen 
2019 hatten die Grünen in den Kantonen UR, OW, NW, AI, AR. 

Die GLP ist, respektive war, bei unserer Erhebung in folgenden Kantonen 
nicht vertreten: UR, OW, NW, AR, AI, JU und VS. Aktuell fehlt nur noch 
der Kanton Uri, und die beiden Appenzell scheinen mit einer Organisation 
abgedeckt zu werden. Bei den kantonalen Wahlen vom 13. März 2022 
haben die Grünliberalen sowohl in Nidwalden wie auch in Obwalden 
Stimmen und Sitze gewonnen, sodass sie sich hier auch etablieren wer-
den. 

Die EVP weist auf ihrer Webseite (1.3.2022) 19 Kantone auf, in denen 
sie vertreten ist. Gemäss unserer Erhebung sind es aber nur AI, GL, JU, 
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LU, OW, NW, NE, SZ, UR, VS und ZG. Das heisst mit anderen Worten, 
dass sie es vor allem in den katholischen Kantonen schwer hatte, sich ge-
gen die CVP zu behaupten. 

Bei den übrigen Parteien fällt es schwer, sie als nationale Parteien zu be-
zeichnen, weil sie manchmal nur in einem, ein paar wenigen und nicht 
mindestens in der Hälfte der Kantone organisiert und aktiv sind. Die EDU 
ist vor allem in den Kantonen ZH, BE, SH, TG, AG und allenfalls TI aktiv 
und hat bei den letzten Nationalratswahlen mehr als 1 Prozent der Stim-
men erzielt.  

Die CSP beschränkt sich hauptsächlich auf die Kantone FR und JU. Im 
Kanton VS existiert sie zudem als Sektion der «CVP». Die LPS be-
schränkt sich auf BS, die LEGA auf den Tessin und das MCG auf den 
Kanton Genf. Die PdA ist vor allem im Kanton NE stark und die links-
alternative Gruppen (Alternative Liste) sind erfolgreich in ZH und SH.  

Die obenstehenden Passagen zeigen, wie komplex es sein kann, die Grün-
dungsdaten der Parteien zusammenzustellen und dass hierzu teilweise re-
lativ umfassende Recherchen notwendig sind. Eine Alternative wäre die 
Betrachtung bestimmter Wahlergebnisse. 

5.2 TEILNAHME AN WAHLEN 
Anstelle der Existenz einer Parteiorganisation kann auch die Teilnahme 
an Wahlen in den Vordergrund gestellt werden. Die Frage ist nur, welche 
Wahlen sollen zur Bestimmung einer Parteiorganisation in einem Kanton 
in Betracht gezogen werden. Hier stellt sich natürlich wiederum die Prob-
lematik Zugangshürden, welche Parteien in kleineren Kantonen von einer 
Teilnahme abhalten können, da die Aussichten auf einen Sitzgewinn ver-
schwindend klein sind.  

Dies trifft vor allem auf die Nationalratswahlen zu. Kleine Kantone sind 
nur mit einem Sitz im Nationalrat vertreten. Solche Einerwahlkreise bil-
den die Kantone UR, OW, NW, GL, AR und AI. Unter den vier Bundes-
ratsparteien haben beispielsweise in UR die FDP, in NW FDP und SP, in 
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GL FDP und CVP und in AR CVP und SP auf eine Wahlteilnahme bei 
den Nationalratswahlen verzichtet. 

Möglich wäre auch – in Analogie mit der Parteiendefinition in Deutsch-
land – eine einmalige Teilnahme an nationalen und/oder drei Teilnahmen 
an kantonalen Wahlen vorauszusetzen. Betrachten wir die Nationalrats-
wahlen 2019 oder die letzten kantonalen Wahlen so zeigen sich folgende 
Negativergebnisse:  

Bei den Nationalratswahlen 2019 bleibt die FDP ohne Stimmengewinne 
in den Kantonen UR, NW, GL, AI und wäre demzufolge inexistent. Die 
CVP gewinnt keine Stimmen in GL und in AR. Die SP gewinnt keine 
Stimmen in NW und AR und die SVP in GL. Bei den Grünen fehlen noch 
UR, OW, NW, AI und AR und bei den Grünliberalen UR, OW, NW, GL, 
AR, AI und JU. Die EVP bleibt schliesslich ohne Stimmen in 10 Kanto-
nen UR, OW, NW, GL, AR, AI, GR, TI, VS und NE. 

Bei den kantonalen Wahlen der Wahlperiode 30 von 2016-2019 bleibt die 
FDP lediglich in AI ohne Stimmengewinne. Dasselbe Schicksal wider-
fährt der Mitte in AI, wie auch der SP und der SVP. Der Grund dafür liegt 
einzig und allein an der fehlenden Sichtbarkeit der Parteien bei den kan-
tonalen Wahlen. Bei der GPS kommt noch OW und AR dazu, bei der GLP 
sind es UR, OW, NW, AR, GR, VS und JU und schliesslich bei der EVP 
die Kantone OW, NW, GL, ZG, FR, AR, GR, VS, NE; GE und JU. 

Betrachten wir die Auflage, dass sich die Parteien mindestens in drei auf-
einanderfolgenden kantonalen Wahlen beteiligen sollten, wenn sie sich 
nicht mindestens einmal an nationalen Wahlen beteiligen, erlaubt uns 
dies, bei allen Kantonen (ausser AI) für die vier Bundesratsparteien von 
eigenen Kantonalparteien auszugehen. Bei der GPS kommt werden so 
noch die Kantonalparteien in UR und NW erfasst, während bei der GLP 
die Parteien, zumindest in den Kantonen, in denen sie nicht allzu stark 
sind, sich eher an den nationalen als an den kantonalen Wahlen beteiligen. 

Insgesamt, so kann bezüglich der Kantonalparteien festgehalten werden, 
gibt es mit den vier Bundesratsparteien und den beiden grünen Parteien 
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heute 6 Parteien, die praktisch flächendeckend in allen Kantonen organi-
siert sind. Fünf Parteien sind eher von regionaler Bedeutung (CSP, LPS, 
Lega, MCG, PdA). Bei der EVP und der EDU handelt sich schliesslich 
um Parteien, welche noch stark in den protestantischen Gebieten veran-
kert sind, denen es aber trotzdem immer wieder gelingt, auf nationaler 
Ebene in Erscheinung zu treten. Schwierigkeiten bei der Gründung einer 
Parteiorganisation für praktisch sämtliche Parteien gibt es vor allem in 
den Kleinstkantonen (z.B. AI) 

Welche Schlussfolgerungen können aus den obenstehenden Ausführun-
gen sonst noch gezogen werden? Weder die aufwändigen Recherchen 
hinsichtlich des Gründungsdatums noch der Weg über die Teilnahme an 
Wahlen stellt ein absolut verlässlicher Ansatz dar, da sich die Parteien 
vereinzelt nur in einzelnen Kantonen oder Städten und nicht immer an 
sämtlichen Wahlen beteiligen. Zudem kommt es zu Listenverbindungen 
oder neuen Listen, aus denen die Parteiherkunft nicht klar hervorgeht.  

Mit einer gewissen Sicherheit kann aber festgehalten werden, dass die 
Schweiz relativ viele Parteien kennt, auch wenn die Zahl auch schon mal 
grösser war. Je nach Art und Weise wie gezählt wird, kennt das Schweizer 
Parteiensystem rund 10 Parteien auf nationaler Ebene, mehr als 200 Par-
teien auf kantonaler Ebene und über 4000 Parteien auf lokaler Ebene. Dies 
entspricht der Logik des politischen Systems: In Bund, Kantonen und Ge-
meinden gilt es, politische Entscheidungen zu treffen und politische Äm-
ter zu besetzen, welche einen Wettbewerb unterschiedlicher politischer 
Werte und Vorstellungen hervorrufen und zur Herausbildung von Par-
teien führen. 
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6 WÄHLERSTÄRKEN IN DEN EINZELNEN 
KANTONEN  

Von Interesse bei der Analyse der politischen Parteien ist immer auch die 
Wählerstärke der Parteien. Bekannt sind in der Regel die nationalen Ver-
hältnisse. Diese enthüllen aber nur einen Teil der Realität. Eine Partei, die 
nicht flächendeckend organisiert ist, kann auf nationaler Ebene eine 
kleine Rolle spielen, welche ihre Bedeutung in ihrem Kanton ganz klar 
unterschätzt. Die Kleinheit einzelner Kantone, welche grossmehrheitlich 
auch bei nationalen Wahlen die Wahlkreise bilden, können kleinere Par-
teien davor abhalten, sich an den Wahlen zu beteiligen, da sie kaum Aus-
sichten auf Erfolg haben, wenn zwanzig oder dreissig Prozent der Wäh-
lerstimmen für einen Sitzgewinn notwendig sind. Oder anders formuliert: 
Die Ergebnisse der kantonalen Wahlen sind regional repräsentativer als 
sie das auf nationaler Ebene sind. 

Ob man sich auf die Wählerstimmen oder die erzielten Mandate in Regie-
rung oder Parlament abstützen soll, hängt mitunter vom Erkenntnisinte-
resse ab. Häufig sind die Mandate einfacher zu ermitteln, aber es ist nicht 
ganz klar, ob die Wählenden wirklich die Partei oder nicht eher die auf 
der Liste aufgeführten Personen wählen wollten. Wahlverfahren und Per-
sönlichkeitselemente spielen vor allem bei Exekutivwahlen eine Rolle, 
welche nicht zwangsläufig mit den Ergebnissen der Parlamentswahlen 
übereinstimmen müssen.  

Je nachdem, worauf man sich bezieht, so etwa das Abschneiden der Par-
teien bei nationalen (Ständerat und Nationalrat) und kantonalen (Regie-
rungsräte und Kantonsparlamente) Gremien, kommt es – wie wir in Ta-
belle 1 gesehen haben – zu unterschiedlichen Rangierungen. 

Im Folgenden betrachten wir das Abschneiden der Parteien bei den kan-
tonalen Parlamentswahlen. Wir konzentrieren uns dabei auf die sechs 
grössten Parteien. Besonders auffallende Ergebnisse und regionale Be-
sonderheiten werden nur am Rande erwähnt. 
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Seit Beginn der 1970er Jahre haben FDP, CVP und SP je rund 300 kan-
tonale Parlamentswahlen bestritten (vgl. Tabelle 3). Die kleinen Unter-
schiede zwischen diesen drei Parteien liegen vor allem an einzelnen Kan-
tonen, in denen sie jeweils nicht zu Wahlen antraten. An vierter Stelle 
kommt die SVP mit rund 240 Wahlen, gefolgt von der GPS mit gegen 
180 und der EVP mit gegen 140. Die übrigen Parteien sind weniger als 
100-mal zu kantonalen Parlamentswahlen angetreten.  

Durchschnittlich die höchsten Wählerstimmenanteile weist die CVP auf, 
allerdings mit einer verhältnismässig grossen Streuung. Diese ist deutlich 
tiefer bei der FDP, welche also weniger markante Unterschiede zwischen 
den Ergebnissen in den einzelnen Kantonen kennt, aber einen fast so gros-
sen durchschnittlichen Wählerstimmenanteil aufweist. SP und SVP haben 
praktisch den gleichen durchschnittlichen Wählerstimmenanteil, wobei 
die Schwankungen über sämtlichen Wahlen gesehen, bei der SVP etwas 
grösser sind.  

Die Spitzenwerte einzelner Parteien geben einen Ausblick darauf, was wir 
im Kapitel über die Hochburgen der Parteien noch einmal diskutieren 
werden. Während diese bei der CVP bei 70 Prozent liegen können, erzie-
len die FDP mit 43.8, die SVP mit 38.3 und die SP mit 37.6 Prozent immer 
noch Ergebnisse, die deutlich höher als bei Nationalratswahlen liegen, 
was ihre starke Verankerung in diesen Kantonen unterstreicht.  

Auch einzelne andere Parteien kennen teilweise beachtliche Wählerstim-
menanteile mit mehr als 10 und vereinzelt auch mit mehr als 20 Prozent. 
Es sind dies die Lega im Tessin und das MCG in Genf. Auch die Liberale 
Partei (LPS) erzielte vor ihrer Fusion mit der FDP vor allem in der West-
schweiz und in Basel grössere Gewinne und auch die CSP ist in ein paar 
Kantonen relativ stark. Die EVP und die EDU sind demgegenüber breiter, 
d.h. in einer grösseren Zahl von Kantonen organisiert, erreichen aber nicht 
die Stärke der regionalen Besonderheiten.    
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Tabelle 3 Wählerstimmenanteile der Parteien bei sämtlichen kantonalen 
Wahlen seit Beginn der 1970er Jahren, an denen sie sich beteiligt haben 
(Kennzahlen) 

 

Partei
Anzahl 
Wahlen

Minimum Maximum Durchschnitt
Standard-

abw.

CVP 303 0,6 70,0 25,3 17,4

FDP 310 8,1 43,8 23,5 7,0

SVP 247 0,1 38,3 18,3 10,3

SP 298 2,1 37,6 18,1 7,0

Lega 8 11,8 24,2 18,0 4,4

LPS 57 0,2 33,4 14,3 9,3

MCR 6 0,1 19,2 8,6 7,7

GPS 182 0,2 18,3 7,4 4,1

CSP 48 0,1 16,4 5,9 5,3

Rep. 14 0,1 19,0 5,2 5,1

BDP 41 0,0 23,3 5,0 6,6

GLP 65 0,4 12,9 5,2 2,3

DSP 15 0,1 8,2 4,7 2,7

FPS 37 0,1 11,7 4,0 3,5

PdA 80 0,1 19,0 3,8 4,1

LdU 72 0,2 10,9 3,6 2,4

EVP 138 0,0 8,3 3,5 2,2

POCH 26 0,2 9,1 3,4 2,6

PSA 16 0,6 9,8 3,1 3,6

FGA 59 0,0 9,3 2,7 2,1

SD 91 0,1 10,6 2,4 2,3

Sol. 16 0,4 6,7 2,1 1,7

EDU 87 0,1 4,8 1,4 1,4
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Betrachten wir die Werte der letzten Wahlperiode (2015-2019) für die 
sechs grössten Parteien, so zeigt sich der aktuelle Zustand der verschie-
denen Parteien. Die FDP hat noch in rund einem Viertel der Kantone mehr 
als 25 Prozent der Wählerstimmen. Die CVP ist in einigen Kantonen noch 
deutlich stärker als die FDP und verzeichnet vereinzelt noch mehr als 30 
Prozent der Wählerstimmen, sie hat aber auch eine Reihe von Kantonal-
parteien, die bei weniger als 10 Prozent liegen. Die SP erreicht praktisch 
in keinem der Kantone vergleichbar hohe Wählerstimmenanteile. Ganz 
anders demgegenüber die SVP, welche in einer grösseren Zahl an Kanto-
nen über der 30 Prozenthürde zu liegen kommt. Die GPS übersteigt zu-
mindest in einigen, ausgewählten Kantonen die 10 Prozent Grenze, wäh-
rend dies bei den Grünliberalen nur im Kanton Zürich der Fall ist. 

Die kartographische Darstellung verdeutlicht, wie sich die verschiedenen 
Parteien komplettieren, respektive um die Vormachtstellung kämpfen. 
Die SP dominiert eher in der Westschweiz und im Jurabogen, die FDP ist 
erfolgreicher in den westlichen und südöstlichen Gebieten der Schweiz, 
die CVP tendiert Richtung Süden und die SVP hat sich im Mittelland, in 
der Zentralschweiz und in den nordöstlichen Teilen des Landes stark ge-
macht. Die grünen Parteien zeigen ein ähnliches Muster und sind eher im 
Mittelland, sowie im Westen und Norden der Schweiz wählerstimmen-
stark. 
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Tabelle 4 Stärke der sechs grössten Parteien bei den kantonalen Parla-
mentswahlen 2016-2019 (WP30) 

 

  

Kanton FDP CVP SP SVP GPS GLP

Zürich 15.7 4.3 19.3 24.5 11.9 12.9

Bern 11.7 0.7 22.3 26.8 10.1 6.9

Luzern 19.6 27.5 13.8 19.6 11.7 6.5

Uri 26.9 31.3 13.0 24.1 2.4 0.0

Schwyz 21.6 27.2 12.9 33.1 0.8 2.5

Obwalden 17.2 29.8 15.1 24.5 0.0 0.0

Nidwalden 28.0 26.8 4.5 25.9 13.4 0.0

Glarus 18.4 9.4 12.8 25.3 12.4 6.0

Zug 20.9 25.6 11.8 22.4 12.7 5.3

Freiburg 18.2 23.7 23.6 19.7 4.5 2.5

Solothurn 24.6 18.9 21.4 19.7 7.5 4.2

Basel-Stadt 9.2 5.9 32.5 14.3 13.4 4.3

Basel-Landschaft 17.0 9.8 22.8 22.7 15.2 5.0

Schaffhausen 15.5 3.7 22.8 35.1 3.9 5.7

Appenzell Ausserrhoden 36.7 4.4 14.7 12.2 0.0 0.0

Appenzell Innerrhoden 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

St. Gallen 20.3 20.4 16.0 29.5 5.2 3.9

Graubünden 30.0 25.0 15.0 7.5 0.0 0.0

Aargau 16.0 12.1 18.9 31.9 7.1 5.3

Thurgau 15.6 13.4 13.1 32.6 7.4 5.2

Tessin 25.3 17.6 13.7 6.1 6.3 1.0

Waadt 33.1 2.2 23.4 15.8 13.8 4.8

Wallis 20.2 41.7 10.5 16.4 6.9 0.0

Neuchatel 33.4 2.7 23.6 11.5 14.9 4.4

Genf 25.2 10.7 15.3 7.3 13.2 1.6

Jura 15.4 26.8 20.0 12.0 7.7 0.0
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Abbildung 10 Kartographische Darstellung der Parteistärken bei kantona-
len Parlamentswahlen in der Wahlperiode 30 (2016-2019) 

 
Wenn wir die Entwicklung über die Zeit betrachten, so zeigt sich zumin-
dest für die etablierten Parteien eine Angleichung der Mittelwerte. Die 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Kantonalparteien einer Partei 
gehen zurück und die Mittelwerte der Parteien werden sich ähnlicher. 
Verantwortlich für diese Wählerstimmenverschiebungen sind die Ver-
luste der CVP und der FDP auf der einen und die Gewinne der SVP auf 
der anderen Seite.  
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Abbildung 11 Durchschnittliche Wählerstimmenanteile über die Zeit hin-
weg (Durchschnittswerte, N pro Partei variabel) 

  
Bemerkungen: Durchschnittliche Wählerstimmenanteile der Parteien in den Wahlen, an de-
nen sie in der entsprechenden Wahlperiode angetreten sind. 

 

Betrachten wir die Kantone, so wird deutlich, dass in einigen Kantonen 
die Stärke der Parteien über die letzten 50 Jahre relativ ausgeglichen war, 
während sie in anderen sehr stark variierte. Geringe Abweichungen vom 
Mittelwert zeigen sich in den Kantonen Basel-Landschaft, Appenzell-
Ausserrhoden, Aargau, Thurgau und Genf, gross sind die Abweichungen 
in Obwalden, Nidwalden, Uri und Wallis. 

Weiter zeigt sich, dass die vier Bundesratsparteien zusammen jeweils ei-
nen unterschiedlichen Teil der Stimmbürgerschaft abbilden. In Uri, 
Schwyz, Obwalden, Solothurn, Graubünden und Wallis erhalten die vier 
Bundesratsparteien im Durchschnitt 90 Prozent der Wählerstimmen. In 
Genf und Basel-Stadt sind es rund die Hälfte. 
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Tabelle 5 Durchschnittliche Wählerstimmenanteile (Mittelwert WP19-
WP31) und Abweichung vom Mittelwert für die grössten Parteien nach 
Kantonen 

 

Bemerkungen: Nur Wahlen, an denen die Parteien in den einzelnen Wahlperioden an den 
Wahlen teilgenommen haben, werden für die Berechnung der Mittelwerte berücksichtigt. 

 

Die Wählerstimmenanteile der Parteien in den Kantonen über die Zeit-
hinweg sind in Anhang X dokumentiert. Betrachten wir die Verluste für 
die vier Bundesratsparteien, sowie die Gewinne der grünen Parteien, so 
zeigt die kartographische Darstellung (vgl. Abbildung 12) ein gewisses 
Muster. Die grössten Verluste sind der CVP in ihren Hochburgen wider-
fahren und auch die SVP hat in Bern und in Graubünden ihre Dominanz 
respektive ihre starke Stellung eingebüsst. Bei der FDP und der SP kon-
zentrieren sich die Verluste mehrheitlich auf die Westschweiz, das Mit-

Kanton FDP CVP SP SVP GPS GPL BRP Mittelwert Abweichung

Zürich 18.3 7.0 19.3 21.6 6.7 2.8 66.2 16.6 4.8

Bern 15.7 2.3 23.9 31.2 7.1 2.1 73.1 18.3 9.3

Luzern 24.8 38.1 8.9 9.9 4.5 1.3 81.8 20.4 11.0

Uri 25.7 50.8 11.1 9.5 1.3 97.1 24.3 14.0

Schwyz 26.3 38.2 14.1 17.6 1.0 0.6 96.2 24.0 8.2

Obwalden 22.5 50.7 6.9 9.5 0.5 89.6 22.4 14.2

Nidwalden 31.9 43.5 2.1 10.6 4.6 0.6 88.1 22.0 15.7

Glarus 26.9 15.6 16.2 27.6 6.3 1.3 86.3 21.6 5.6

Zug 28.0 34.9 11.3 11.7 3.7 1.7 85.9 21.5 10.0

Freiburg 20.0 33.2 22.0 11.9 2.2 0.9 87.2 21.8 5.8

Solothurn 34.1 24.1 23.0 9.3 3.6 1.6 90.5 22.6 6.6

Basel-Stadt 12.3 9.8 26.8 6.0 6.4 1.7 54.9 13.7 6.5

Basel-Landschaft 20.8 11.4 22.4 15.3 7.6 1.1 69.9 17.5 4.1

Schaffhausen 19.8 6.5 26.8 27.6 3.8 1.1 80.7 20.2 7.0

Appenzell Ausserrhoden 11.2 1.5 8.7 4.5 25.8 6.5 3.5

Appenzell Innerrhoden

St. Gallen 23.3 34.8 15.2 13.1 2.8 1.3 86.5 21.6 7.5

Graubünden 25.0 30.1 9.9 25.7 0.3 0.5 90.7 22.7 6.4

Aargau 18.6 18.2 19.6 23.6 4.5 1.8 80.0 20.0 1.8

Thurgau 16.9 19.1 15.3 28.2 6.2 1.6 79.5 19.9 4.2

Tessin 29.9 24.7 13.3 3.3 2.5 0.1 71.2 17.8 9.5

Waadt 28.4 2.5 25.3 11.4 8.5 1.5 67.6 16.9 9.9

Wallis 21.8 52.5 11.9 5.6 1.7 0.1 91.8 23.0 14.8

Neuchatel 25.6 1.1 30.8 5.0 7.2 1.3 62.6 15.6 12.6

Genf 14.3 11.1 16.2 3.9 7.7 0.4 45.4 11.4 3.9

Jura 19.5 28.3 20.2 4.7 3.2 0.3 72.6 18.2 6.7
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telland und die nördlichen Landesteile sowie im Falle der FDP aufs Tes-
sin. Bei den grünen Kräften gibt es keine markanten Verluste (keine hel-
len Flächen) und sie scheinen sich in besonderem Masse in den Gebieten 
von FDP und SP festzusetzen. 

Abbildung 12 Kartographische Darstellung der Veränderung deren Wäh-
lerstimmenanteil in den Kantonen zwischen der Wahlperiode 20 (1972-75) 
und 30 (2016-2019) 

 

Bei den vier Bundesratsparteien entsprechen die dunklen Flächen Verlusten, bei den grünen 
Parteien Gewinnen.  

  

CAHIER DE L’IDHEAP 322 
WÄHLERSTÄRKEN IN DEN EINZELNEN KANTONEN 

46 

telland und die nördlichen Landesteile sowie im Falle der FDP aufs Tes-
sin. Bei den grünen Kräften gibt es keine markanten Verluste (keine hel-
len Flächen) und sie scheinen sich in besonderem Masse in den Gebieten 
von FDP und SP festzusetzen. 

Abbildung 12 Kartographische Darstellung der Veränderung deren Wäh-
lerstimmenanteil in den Kantonen zwischen der Wahlperiode 20 (1972-75) 
und 30 (2016-2019) 

 

Bei den vier Bundesratsparteien entsprechen die dunklen Flächen Verlusten, bei den grünen 
Parteien Gewinnen.  

  



 

 
 

47 

Bei den bis anhin gemachten Überlegungen zur Stärke der Partei standen 
jeweils die Wahlkreise im Vordergrund und es wurde gefragt, wie gross 
der Wählerstimmenanteil der Parteien in den Kantonen ist. Eine alterna-
tive Darstellungsmöglichkeit wäre, den Beitrag der einzelnen Kantonal-
parteien zur Gesamtheit der Stimmen respektive zur Gesamtheit der Stim-
men einer Partei darzustellen. Ersteres zeigt die landesweite Bedeutung 
einer Kantonalpartei, letzteres die Bedeutung der Kantonalpartei inner-
halb der Partei. 

Betrachtet man die Wählerstimmenanteil der verschiedenen Kantonalpar-
teien an sämtlichen abgegebenen Stimmen bei den Nationalratswahlen 
(CH = 100 %, vgl. Anhang), so zeigt sich, dass die grössten Parteien (SVP 
ZH und SVP BE und allenfalls noch die SP ZH über die letzten 40 Jahre 
im besten Fall jeweils rund 5 Prozent der landesweiten Wählerstimmen 
erzielten. Dies belegt, wie aufgesplittert die Schweizer Parteienlandschaft 
ist, und dass es gesamtschweizerisch keine absolut dominierende Kanto-
nalpartei gibt. Die Anteile der Parteien an der Gesamtheit der Wähler-
stimmen haben übrigens – von der Forschung kaum beachtet – über die 
letzten 40 Jahre abgenommen, was im Prinzip auf eine Dezentralisierung 
der Macht hindeutet.  

Etwas relativiert, aber dennoch in seiner Grundrichtung unterstützt, wird 
dieses Ergebnis, wenn wir die Anteile der einzelnen Kantonalparteien an 
der Gesamtheit der Parteistimmen berechnen (Partei = 100 %, vgl. An-
hang 12). Es gibt nach wie vor einige Kantonalparteien, die – zumindest 
innerhalb der Partei – ausgesprochen dominant sind, was natürlich auch 
mit den Grössenunterschieden zwischen den Kantonen zusammenhängt. 

Für die meisten Parteien sind die Zürcher Kantonalparteien die stärksten 
Kantonalparteien und steuern die meisten Wählerstimmen zu den natio-
nalen Wahlergebnissen bei. Besonders gross sind die Beiträge bei den 
Parteien, die nur in bestimmen Kantonen, und darunter im Kanton Zürich, 
organisiert sind. Absolut dominierend war zum Beispiel die GLP Zürich 
unmittelbar nach der Gründung, als sie bei den Nationalratswahlen fast 
90% der Wählerstimmen lieferte. Ebenfalls sehr dominant war die EDU 
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unmittelbar nach der Gründung, als sie bei den Nationalratswahlen fast 
90% der Wählerstimmen lieferte. Ebenfalls sehr dominant war die EDU 
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im Kanton Bern im Jahr 1979 mit rund 75% und die GPS bei denselben 
Wahlen im Kanton VD mit über 60 % der jeweiligen Parteistimmen. Bei 
den Nationalratswahlen 2019 haben sich die Parteien bezüglich der Wäh-
lerstärken parteiintern «demokratisiert». Starke Kantonalparteien wie die 
FDP ZH und VD, die SVP ZH und BE, die SP ZH und BE, und die Mitte 
LU und VS erreichen Werte über 10 Prozent. Bei der GPS sind es eben-
falls die Kantone ZH, BE und VD, die teilweise klar mehr als 10 Prozent 
beisteuern und die bei der GLP spürt man immer noch die Zürcher Her-
kunft mit mehr als 30%, gefolgt von der Berner Kantonalpartei. Auch bei 
EVP und EDU liefern die beiden Grosskantone Zürich und Bern am meis-
ten Stimmen, bei der EVP fällt zudem noch der Aargau auf. Gerade für 
die kleineren Parteien sind diese Ergebnisse nicht weiter erstaunlich, da 
nur in den grossen Kantonen die Erfolgshürden tief genug sind, dass sie 
Sitzgewinne erwarten können. In den anderen Kantonen verzichten sie 
auf eine Teilnahme an den Nationalratswahlen und konzentrieren sich auf 
die kantonalen Wahlen. Interessant ist schliesslich noch die Entwicklung 
der Berner SVP, die Ende der 1970er Jahre mehr als 40 Prozent der SVP-
Stimmen einbrachte und heute mit deutlich weniger als 20 % hinter die 
Zürcher SVP zurückgefallen ist. 
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7 PARTEIHOCHBURGEN 
In gewissen Kantonen sind einzelne Parteien absolut dominant und be-
stimmen seit jeher die politischen Auseinandersetzungen, während in an-
deren Kantonen die Stärke der Parteien ausgeglichener ist. Dies hängt un-
ter anderem mit den die politischen Parteien und die Parteiensysteme kon-
stituierenden Cleavages (siehe Lipset/Rokkan 1967, Ladner 2004) zusam-
men. Traditionellerweise ist die CVP stark in den katholischen Gebieten, 
die SVP in den agrarischen und protestantischen Gebieten, die SP in den 
«Arbeiterkantonen» und die FDP in den wirtschaftsorientierten Gebieten. 
Bedingt durch den sozialen Wandel haben sich diese Cleavages abge-
schwächt und die entsprechenden Hochburgen gehören der Vergangen-
heit an. 

Im Vergleich zu früher gibt es deutlich weniger Hochburgen der Parteien. 
Wie festgestellt, haben vor allem die CVP, aber teilweise auch die FDP 
und sogar die SP, einen Teil ihrer Kantone verloren, in denen sie früher 
ganz dominant oder zumindest sehr stark war. Dazu kommt, dass die SVP 
heute in anderen Kantonen stark ist als früher.   

Tabelle 6 zeigt mit den aktuellen Werten (Wahlperiode 30/31), wie stark 
die Parteien in den einzelnen Kantonen sind. So liegt etwa die FDP in 
Appenzell Ausserrhoden, Neuenburg, Waadt und Graubünden über der 
30 Prozentmarke, während dies bei der CVP noch im Wallis und im Kan-
ton Uri der Fall ist. Die SP kommt einzig in Basel-Stadt über die 30 Pro-
zentgrenze zu liegen und bei der SVP trifft dies auf Schaffhausen, 
Schwyz, Thurgau und Aargau zu. Die grünen Parteien haben demgegen-
über (noch?) in keinem Kanton eine solche Dominanz erreicht. 
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Tabelle 6 Die Hochburgen der Parteien 
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Betrachten wir die Entwicklung der Parteihochburgen über die Zeit hin-
weg, so wird ein weiteres Mal deutlich, wie die Hochburgen von FDP und 
CVP zurückgegangen sind, während die SVP die Zahl der Kantone, in 
denen sie dominant ist, vergrössern konnte. Insgesamt sind die kantonalen 
Parteiensysteme heute weniger von einer einzigen grossen Partei domi-
niert. In den 1970er Jahren hatten noch rund 20 Kantone eine Partei mit 
mehr als 30 Prozent Wählerstimmen, heute sind es noch rund 10 Kantone. 

Tabelle 7 Entwicklung der Hochburgen über die Zeit hinweg 

 

Aufgeführt sind die Kantone, in denen die Parteien mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen 
auf sich vereinen können 

* Die Wahlen im Jahr 2023 sind hier nicht berücksichtigt 

 

Parallel dazu hat sich die auch die Zahl der Kantone, in denen die Parteien 
heute deutlich weniger Wählerstimmenanteile (weniger als 10%), verrin-
gert. Das deutet wiederum auf eine gleichmässigere Verteilung der Par-
teistärken hin. Vor allem bei der SVP sind zahlreiche Tiefburgen ver-
schwunden und dasselbe gilt auch für die SP. Für die CVP und die FDP 
hat sich die Situation weniger stark verändert. Die FDP kannte kaum Tief-
burgen, und der CVP ist es nicht gelungen, in den nicht-katholischen Kan-
tone im grösseren Stil Fuss zu fassen, um so die Zahl der Tiefburgen zu 
verringern. 

 

> 30 % 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975

FDP VD
AR; VD; 
NE

AR
AR; GR; 
NE

AR
UR; NW; 
GL; SO; TI

NW; GL; 
ZG; SO; TI

SZ; NW; 
GL; ZG; 
SO; TI; 
VD

LU; NW; 
ZG; SO; 
TI; VD

LU; NW; 
GL; ZG; 
SO; TI; 
VD

LU; NW; 
GL; ZG; 
SO; TI; 
VD

LU; SZ; 
SO; TI; 
VD

LU; SZ; 
GL; ZG; 
SO; TI; 
VD

CVP UR; VS UR; VS
LU; UR; 
OW; VS

LU; UR; 
OW; NW; 
VS

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; FR; 
VS; JU

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; FR; 
SG; GR; 
VS; JU

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; VS; 
JU

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; VS; 
JU

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; VS; 
JU

LU; UR; 
SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; TI; 
VS; JU
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SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SO; 
SG; TI; 
VS; JU
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NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; TI; 
VS; JU
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SZ; OW; 
NW; ZG; 
FR; SG; 
GR; TI; VS

SP BS BS BS BS; NE NE NE NE NE SH; NE SH; NE BL; NE SH; NE

SVP
SZ; GL; 
SH; AG; 
TG

SZ; SH; 
AG; TG

ZH; SZ; 
SH; AG; 
TG

UR; SZ; 
SH; SG; 
AG; TG

ZH; GL; 
SH; AG; 
TG

ZH; BE; 
SH; AG

BE; GR BE; GR BE; GR BE; GR BE; GR BE; GR BE; GR
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Tabelle 8 Entwicklung der Tiefburgen über die Zeit hinweg 

 

Aufgeführt sind die Kantone, in denen die Parteien weniger als 10 Prozent der Wählerstim-
men auf sich vereinen können 

 

  

Parteien 2023 2019 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975

FDP BS BS; AI AI AI; GE AI AR; AI AR; AI AR; AI AR; AI AR; AI AR; AI AR; AI AR; AI; JU

CVP
BE; BS; SH; 
NE; VD

ZH; BE; GL; 
BS; BL; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; GL; 
BS; BL; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; BS; 
BL; SH; AR; 
AI; VD; NE; 
GE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE; GE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

BE; AR; AI; 
VD; NE

BE; SH; AR; 
AI; VD; NE

BE; SH; AR; 
AI; VD; NE; 
JU

SP NW NW; AI NW; ZG; AI NW; AI; GR
NW; ZG; 
AR; AI; VS

NW; ZG; 
AR; AI

LU; NW; 
ZG; AR; AI; 
GR

LU; OW; 
NW; AR; 
AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR; 
TI

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR; 
JU

SVP NE
AI; GR; TI; 
GE

AI; GR; TI
AI; GR; TI; 
GE; JU

AI; TI; VS; 
GE; JU

UR; AR; AI; 
TI; VS; NE; 
JU

UR; OW; 
NW; FR; 
SO; BS; AR; 
AI; SG; TI; 
VD; VS; NE; 
GE; JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; BL; AR; 
AI; SG; TI; 
VD; VS; NE; 
GE; JU
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Tabelle 8 Entwicklung der Tiefburgen über die Zeit hinweg 
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CVP
BE; BS; SH; 
NE; VD

ZH; BE; GL; 
BS; BL; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; GL; 
BS; BL; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; BS; 
BL; SH; AR; 
AI; VD; NE; 
GE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE; GE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE

ZH; BE; BS; 
SH; AR; AI; 
VD; NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

ZH; BE; SH; 
AR; AI; VD; 
NE

BE; AR; AI; 
VD; NE

BE; SH; AR; 
AI; VD; NE

BE; SH; AR; 
AI; VD; NE; 
JU

SP NW NW; AI NW; ZG; AI NW; AI; GR
NW; ZG; 
AR; AI; VS

NW; ZG; 
AR; AI

LU; NW; 
ZG; AR; AI; 
GR

LU; OW; 
NW; AR; 
AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR; 
TI

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR

LU; UR; 
OW; NW; 
AR; AI; GR; 
JU

SVP NE
AI; GR; TI; 
GE

AI; GR; TI
AI; GR; TI; 
GE; JU

AI; TI; VS; 
GE; JU

UR; AR; AI; 
TI; VS; NE; 
JU

UR; OW; 
NW; FR; 
SO; BS; AR; 
AI; SG; TI; 
VD; VS; NE; 
GE; JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; AR; AI; 
SG; TI; VD; 
VS; NE; GE; 
JU

LU; UR; SZ; 
OW; NW; 
ZG; FR; SO; 
BS; BL; AR; 
AI; SG; TI; 
VD; VS; NE; 
GE; JU
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8 GEWINNER UND VERLIERER BEI KANTONA-
LEN WAHLEN 

Abschliessend soll versucht werden, eine Gesamtbilanz zu ziehen und die 
Welt der Parteien in den letzten knapp 50 Jahren in Gewinner und Verlie-
rer einzuteilen. Auf welcher Seite eine Partei dabei zu liegen kommt, ist 
nicht ganz einfach zu bestimmen und teilweise auch das Produkt von Ein-
schätzungen und Interpretationen.  

So können die Ergebnisse von Parlamentswahlen und Exekutivwahlen, 
oder im Ständerat und im Nationalrat, in unterschiedliche Richtungen zei-
gen, die Verluste weniger stark oder schlechter ausfallen als erwartet oder 
es kann trotz Wählerstimmenverlusten zu Sitzgewinnen und umgekehrt 
kommen.  

Konzentrieren wir uns auf Veränderungen der Wählerstimmenanteile 
zwischen zwei Wahlen, so ergibt sich folgendes Bild: Am häufigsten als 
Siegerin unter den Bundesratsparteien (zumindest was den Prozentanteil 
der Wählerstimmen anbelangt) aus den Wahlen hervorgegangen ist die 
SVP mit einem Prozentanteil von 60 % siegreichen Wahlen. Deutlich bes-
sere Ergebnisse weisen einzig die Grünen (65.6 % Siege) und die Grünli-
beralen (nahezu 80 % siegreiche Wahlen) auf. Die CVP ging demgegen-
über bei lediglich knapp mehr als einem Viertel der Wahlen als Siegerin 
hervor. Man kann sich unschwer vorstellen, in welchem Masse solche 
Zahlen das Image und die Motivation einer Partei untergraben. Knapp po-
sitiv ist das Ergebnis bei der SP und negativ ist es (60% Niederlagen) bei 
der FDP.  
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Tabelle 9 Prozentanteil Siege und Niederlagen seit der Wahlperiode 19 

 

  

. FDP CVP SP SVP GPS GLP

Verluste 60 73.2 48.5 39.4 34.4 20.7

Siege 40 26.8 51.5 60.6 65.6 79.3

100 100 100 100 100 100

Wahlen 275 269 266 226 180 58
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TEIL III: KANTONALE PARTEIENSYSTEME 
Nachdem wir uns mit Parteimerkmalen befasst haben, welche die Parteien 
direkt betreffen, werfen wir nun einen Blick auf die Parteiensysteme, in 
denen sich die Parteien bewegen.  

So einfach die Unterscheidung zwischen Parteimerkmalen und Merkma-
len des Parteiensystems auf den ersten Blick auch tönen mag, so schwie-
rig kann es bei konkreten Fragen sein, diese beiden auseinanderzuhalten.  

So kann eine Partei beispielsweise absolut dominierend sein und sich als 
Mehrheitspartei gebärden. Dies hat Auswirkungen auf den Wettkampf in-
nerhalb des Parteiensystems und gleichzeitig auch auf das Funktionieren 
der Partei.  

Grundsätzlich interessieren bei den Parteiensystemen aber nicht die Par-
teien als Organisationen, sondern die Beziehungen zwischen den ver-
schiedenen Parteien innerhalb eines politischen Systems. Diese Bezie-
hungen helfen, das Parteiensystem zu beschreiben und sie haben Auswir-
kungen auf das Funktionieren der Parteien. 

 

9 KANTONALE PARTEIENSYSTEME 
Das Schweizer Parteiensystem, wie es sich auf nationaler Ebene präsen-
tiert, findet nur bedingt getreue Ebenbilder in den einzelnen Kantonen. In 
der Föderalismusforschung spricht man hier von einem inkongruenten 
Föderalismus (vgl. Anderson 2008). In Analogie zu dieser Terminologie 
könnte man für die Schweiz von einem inkongruenten Parteiensystem 
sprechen.  

Weshalb dem so ist, ist bis zu einem gewissen Punkt der Herausbildung 
des Schweizer Nationalstaates auf der Basis einer föderalistischen Orga-
nisation geschuldet (Ladner 2018). Der Föderalismus und die unter-
schiedlichen sozialen und kulturellen Voraussetzungen zusammen mit 
den divergierenden Kantonsgrössen bringen es mit sich, dass in den Kan-
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tonen andere politische Kräfteverhältnisse bestehen als auf gesamt-
schweizerischer Ebene. Leicht nachvollziehbar ist beispielweise, dass in 
einem dominant katholischen Kanton andere Parteien stark sind als in ei-
nem protestantischen Kanton. Die Kantonalparteien pochen zudem auch 
heute noch auf ihre Eigenständigkeit und sind nur beschränkt bereit, sich 
in die nationale Parteiorganisation einzufügen. Nach wie vor ist man des-
halb in der Schweiz geneigt, von mindestens 26 verschiedenen und nicht 
von einem einzigen Parteiensystem zu sprechen. 

Dieser Bericht will nicht nur die Sitz- und Wählerstimmenanteile der Par-
teien bei den kantonalen Parlamentswahlen dokumentieren und die wich-
tigsten Veränderungen über die Zeit hinweg auflisten, sondern er will 
auch die verschiedenen kantonalen Parteiensysteme mit Hilfe der gängi-
gen Konzepte der Parteiensystemforschung sichtbar machen und analy-
sieren. Damit soll nicht zuletzt Einblick in die analytischen Möglichkeiten 
gegeben werden, die der Parteienforschung in der Schweiz zur Verfügung 
stehen. 

Die Analyse der Veränderungen der kantonalen Parteiensysteme in den 
letzten 30 Jahren gilt aber nicht nur den Unterschieden und Gemeinsam-
keiten zwischen den Kantonen, sie soll auch zeigen: 

• wie gross die Unterschiede zwischen dem nationalen und den kanto-
nalen Parteiensystemen sind; 

• wie weit sich die Verhältnisse in den Kantonen in den letzten Jahren 
den Verhältnissen auf nationaler Ebene angeglichen haben; 

• und ob sich allenfalls aus den Entwicklungen in den Kantonen, Hin-
weise auf die zukünftige Entwicklung auf nationaler Ebene ableiten 
lassen. 

Die Ausprägung und der Wandel von Parteiensystemen haben die For-
schung immer wieder beschäftigt. Ein Klassiker der Forschung ist bei-
spielsweise die Arbeit von Lipset/Rokkan (1967), welche in ihrem sozio-
logisch ausgerichteten Ansatz die Parteien als Produkt von zwei Revolu-
tionen, der nationalen und der industriellen, und der Herausbildung von 
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vier Cleavages (Zentrum-Peripherie, Staat-Kirche, Arbeit-Kapital und 
Stadt-Land) verstehen. Aus ihrer Sicht interessant war bei der Veröffent-
lichung ihres Buches die Feststellung, dass die Parteiensysteme Westeu-
ropas auf diesen vier Konflikten eingefroren sind. Ganz anders ging etwa 
zur gleichen Zeit Kirchheimer (1965) davon aus, dass sich die Parteien 
durch den Parteienwettbewerb einander angleichen und zu Zweiparteien-
systemen entwickeln, welche sich um den Medianwähler streiten (Downs 
1957), der ihnen die Mehrheit verschafft. Duverger (1954) war demge-
genüber der Ansicht, dass mit dem Wahlsystem vor allem institutionelle 
Variablen darüber entscheiden, ob ein Parteiensystem lediglich aus zwei 
oder aus mehr Parteien besteht. 

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die wichtigsten 
Indikatoren, die in der international vergleichenden Parteienforschung 
ihre Verwendung finden. Insbesondere handelt es sich dabei um die Frag-
mentierung der Parteiensysteme, die Volatilität, die Positionierung und 
die Polarisierung.  

Den Analysen zugrunde liegen wiederum die Wählerstimmenanteile der 
Parteien anlässlich der kantonalen Parlamentswahlen. Dabei darf aller-
dings nicht vergessen werden, dass sich die Kantonalparteien einer Partei 
von Kanton zu Kanton in beträchtlichem Masse voneinander unterschei-
den können. Die Hauptdatenquellen sind wiederum die Zahlen des Bun-
desamtes für Statistik (https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statisti-
ken/politik.html, 4.4.2022). Ebenfalls benötigt werden Daten unserer 
Kantonalparteien-Befragung. Nur so können wir die Positionierung und 
die Polarisierung der Parteiensysteme auf eine befriedigende Art bestim-
men. 
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10 FRAGMENTIERUNG UND ZAHL DER PAR-
TEIEN 

Ein zentrales Merkmal von Parteiensystemen ist die Zahl der Parteien. 
Häufig damit verknüpft ist die Frage, ob Zweiparteiensysteme den Mehr-
parteiensystemen aus demokratietheoretischen Überlegungen überlegen 
sind, respektive die Angst vor einer allzu stark fragmentierten Parteien-
landschaft. Abgesehen von der Gefahr von politischen Blockaden, kann 
dies dazu führen, dass die Regierungsbildung auf komplexe Koalitionen 
angewiesen ist, die kleinen Parteien ein übermässiges politisches Gewicht 
geben. Die verfolgte Politik könnte dann nicht mehr dem Willen der Wäh-
lerinnen und Wähler entsprechen oder nicht mehr einer Partei zugeordnet 
werden, so dass diese bei den nächsten Wahlen nicht zur Rechenschaft 
gezogen werden können. 

Die Zahl der Parteien, respektive die Fragmentierung des Parteiensys-
tems, ist nicht ganz einfach zu erfassen. Während die grossen, histori-
schen Parteien weniger Probleme aufwerfen, stellt sich die Frage, in wel-
chem Masse man kleinere Parteien, die kommen und gehen, berücksich-
tigen soll. Hierfür werden vereinzelt Bedingungen formuliert («mindes-
tens 5 Prozent der Wählerstimmen», «mindestens drei aufeinanderfol-
gende Teilnahmen an Wahlen»). Aber auch bei grösseren Parteien stellt 
sich die Frage, wie man in einem Zweiparteiensystem die Unterschiede 
erfassen soll. Es ist nicht dasselbe, wenn beide Parteien in etwa gleich-
gross sind, als wenn eine Partei eindeutig dominant ist. 

In einem Fall ist zu erwarten, dass sich die beiden Parteien – obwohl he-
terogener zusammengesetzt – insgesamt ähnlicher sind, und sich der Par-
teienwettbewerb auf die Mitte des politischen Spektrums ausrichtet. Im 
anderen Fall sind die Parteien geschlossener und können sich politisch 
klarer positionieren. Die Schweiz gehört traditionsgemäss zu den Ländern 
mit einem stark fragmentierten Parteiensystem auf nationaler Ebene und 
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verfügt über grössere Parteien, die sich auf der Links-rechts-Achse deut-
lich voneinander unterscheiden (vgl. Ladner 1999: 219 und Armingeon 
2003). 

Geht man davon aus, dass der soziale Wandel zu neuen Konfliktlinien 
geführt hat, welche die traditionellen Konflikte überlagern, so wäre für 
die letzten 30 Jahre eine zunehmende Fragmentierung der Parteiensys-
teme zu erwarten. 

Zur genauen Bestimmung der Fragmentierung eines Parteiensystems wird 
in der vergleichenden Parteiensystemforschung der Indikator „effektive 
Zahl der Parteien“ (N) verwendet. Dieser Indikator berücksichtigt neben 
der Zahl der Parteien auch ihre Stärke. Gemäss Laakso/Taagepera (1979) 
berechnet sich die effektive Zahl der Parteien wie folgt: 
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wobei pi den Wählerstimmenanteil der einzelnen Parteien darstellt.  

 

Abbildung 13 zeigt die durchschnittliche Fragmentierung der 24 kantona-
len Parteiensysteme11 berechnet auf der Basis der Wählerstimmenanteile 
der Parteien anlässlich der Kantonsratswahlen seit den 1970er Jahren und 
stellt sie der Fragmentierung des nationalen Parteiensystems, berechnet 
mit den Ergebnissen der Nationalratswahlen, gegenüber.12 Dabei fällt auf, 

 
11Die Kantone AI und AR vor 2004 können bei dieser und den nachfolgenden Analysen 

nicht berücksichtigt werden, da sich hier Wählerstimmen und Sitze mehrheitlich nicht 
einzelnen Parteien zuweisen lassen. 

12 Zur Bestimmung der Parteistärke dienen die Wählerstimmenanteile bei den Kantonsrats-
wahlen (vgl. Fussnote 2). Zur besseren Vergleichbarkeit wurden den Nationalratswahlen 
vorangehende Vierjahresperioden gebildet. Folgende acht Wahlperioden fliessen in die 
Berechnungen ein: 1972-1975, 1976-1979, 1980-1983, 1984-1987, 1988-1991, 1992-
1995, 1996-1999, 2000-2003. Für den Kanton FR, wo Kantonsratswahlen alle 5 Jahre 
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dass die Fragmentierung des nationalen Parteiensystems deutlich über 
dem Durchschnittswert der kantonalen Parteiensysteme liegt. Demzu-
folge kann davon ausgegangen werden, dass die politischen Kräftever-
hältnisse in der Mehrheit der Kantone weniger ausgeglichen und/oder die 
Zahl der Parteien geringer sind.  

Weiter zeigt sich, dass die Fragmentierung des nationalen Parteiensys-
tems grösseren Schwankungen unterworfen ist als der Durchschnitt der 
kantonalen Parteiensysteme. Dies hängt damit zusammen, dass in einer 
grösseren Zahl der Kantone die Zahl der Parteien relativ konstant geblie-
ben ist, respektive neue Parteien (z.B. Grüne, Freiheitspartei) nur in ein-
zelnen Kantonen entstanden sind. Der Rückgang der Fragmentierung auf 
nationaler Ebene seit den Nationalratswahlen 1991 rührt schliesslich da-
her, dass die Grünen vorübergehend an Wählerstimmenanteilen verloren 
haben, und die Freiheitspartei und der Landesring verschwunden sind. 
Seither hat auch das Regierungslager insgesamt wieder an Wählerstim-
menanteilen zugelegt.  

Das Aufkommen der SVP hatte auf nationaler Ebene keine Auswirkungen 
auf die Fragmentierung, da ihre Gewinne auf Kosten von CVP, FDP und 
den verschiedenen kleineren Rechtsaussenparteien erfolgten und sie ihre 
Position mit derjenigen der CVP getauscht hat. In einzelnen von der CVP 
dominierten Kantonen, hat mit dem Eindringen der SVP hingegen die 
Fragmentierung zugenommen, weil nicht nur die Zahl der Parteien ange-
stiegen ist, sondern sich auch die Wählerstimmenanteilen einander ange-
passt haben. Die erneuten Gewinne der ökologischen Kräfte auf Kosten 
der Bundesratsparteien hat schliesslich die Fragmentierung der Parteien-
systeme wieder gefördert, und zwar sowohl in den Kantonen wie auch auf 
nationaler Ebene.  

  

 
stattfinden, wurden die fehlenden Werte in den Perioden 72-75 und 92-95 extrapoliert. Im 
Kanton GR wurden für die Wahlen 73/75, 77/79, 81/83, 85/87, 89/91 die Mittelwerte ge-
nommen. Die Wahlperiode 2000-2003 basiert lediglich auf den Wahlen von 2000. 
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Abbildung 13 Fragmentierung (N) des nationalen und der kantonalen Par-
teiensystemen (1975-2019) 

 

Bemerkungen: Fragmentierung gemessen mit der effektiven Zahl der Parteien von 
Laakso/Taagepera (1979). Für die effektive Zahl der kantonalen Parteiensystemen wurde 
der Durchschnittswert der den nationalen vorangehenden Wahlen gewählt (ohne AI und 
teilweise ohne AR).  

 

Betrachtet man die letzten beiden Wahlperioden (2020-2023, 2016-2019) 
so hat – dort wo sich dies bereits bestimmen lässt – mit Ausnahme von 
Glarus und Basel-Stadt die Fragmentierung zugenommen (vgl. Tabelle 
XV im Anhang). Die Unterschiede hinsichtlich der Fragmentierung kön-
nen zwischen den Kantonen stark variieren. Die Fragmentierungswerte in 
den Kantonen BS und GE liegen deutlich höher als auf nationaler Ebene, 
während in den Kantonen UR, OW, NW und VS die Fragmentierung klar 
tiefer ist. 

Kantone mit anhaltend stark fragmentierten Parteiensystemen (Durch-
schnittswerte) sind Basel-Stadt und Genf sowie Zürich, Basel-Landschaft, 
Aargau und Thurgau (vgl. Abbildung 14). Dies deutet auf eine grössere 
Heterogenität in urbanen Zentren einerseits und andererseits in Kultur-
kampfkantonen und ehemaligen Untertanengebieten hin. Sehr gering 
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fragmentiert sind die Parteiensysteme in den katholischen Kantonen Lu-
zern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Uri und Wallis.  

Abbildung 14 N nach Kantonen (Durchschnittswerte WP19 – WP30) 

 

 

Die detaillierte Betrachtung der Entwicklung der Fragmentierung der 
kantonalen Parteiensysteme seit Beginn der 1970er Jahre zeigt eine inte-
ressante Regularität (vgl. Abbildung 15):  

In Kantonen, in denen die Parteiensysteme zu Beginn der 1970er Jahre 
gering oder mittelstark fragmentiert waren, hat die Fragmentierung relativ 
kontinuierlich zugenommen, während in den Kantonen mit starker Frag-
mentierung die Zahl der Parteien nach einer Zunahme bis zu Beginn der 
1990er Jahre (wie bereits auf nationaler Ebene) wieder zurückgegangen 
ist. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass sich die kantonalen 
Parteiensysteme ähnlicher werden und sich möglicherweise dem Partei-
ensystem auf nationaler Ebene anpassen. Nichtzutreffend ist hingegen die 
Vorstellung, dass als Folge einer zunehmenden gesellschaftlichen Kom-
plexität auf der Ebene der Parteien ein kontinuierlicher Ausdifferenzie-
rungsprozess stattfindet und die Zahl der Parteien stetig zunimmt. Bei den 
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Kantonen mit einer steigenden Zahl an Parteien handelt es sich wohl eher 
um einen Nachvollzug gesellschaftlicher Entwicklungen, die in anderen 
Kantonen bereits stattgefunden haben. Angesichts der knappen Ressour-
cen der Parteien (vgl. Ladner/Brändle 2001) und der steigenden Politik-
kosten ist es zudem unschwer einzusehen, dass es kleine und neue Par-
teien heute besonders schwierig haben, sich flächendeckend zu organisie-
ren und zu behaupten. 

Abbildung 15 Entwicklung der Fragmentierung in Kantonen mit geringer, 
mittlerer und hoher Fragmentierung in den 1970er Jahren 

 

N klein = N19 kleiner als 3; N mittel = N19 3 bis 5; N gross = N grösser 
als 5 

 

Betrachtet man noch einmal die einzelnen Kantone (vgl. Abbildung 16), 
so wird diese Entwicklung verdeutlicht. Bei den stark fragmentierten Par-
teiensystemen auf der linken Seite der Graphik sind die Zunahmen gerin-
ger als bei den schwach fragmentierten Systemen auf der rechten Seite. 
Es gibt aber immer auch Kantone, die von dieser Regularität abweichen. 
Die Konvergenzthese findet grundsätzlich eine gewisse Unterstützung, 
sie ist aber keine unumstössliche Regularität. 
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kosten ist es zudem unschwer einzusehen, dass es kleine und neue Par-
teien heute besonders schwierig haben, sich flächendeckend zu organisie-
ren und zu behaupten. 

Abbildung 15 Entwicklung der Fragmentierung in Kantonen mit geringer, 
mittlerer und hoher Fragmentierung in den 1970er Jahren 

 

N klein = N19 kleiner als 3; N mittel = N19 3 bis 5; N gross = N grösser 
als 5 

 

Betrachtet man noch einmal die einzelnen Kantone (vgl. Abbildung 16), 
so wird diese Entwicklung verdeutlicht. Bei den stark fragmentierten Par-
teiensystemen auf der linken Seite der Graphik sind die Zunahmen gerin-
ger als bei den schwach fragmentierten Systemen auf der rechten Seite. 
Es gibt aber immer auch Kantone, die von dieser Regularität abweichen. 
Die Konvergenzthese findet grundsätzlich eine gewisse Unterstützung, 
sie ist aber keine unumstössliche Regularität. 
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Abbildung 16 N (2015-2019) und Veränderung von N (Veränderung WP 
20-30) 
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Abbildung 16 N (2015-2019) und Veränderung von N (Veränderung WP 
20-30) 
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11 VOLATILITÄT 
Ein weiteres charakteristisches Merkmal von Parteiensystemen ist Stabi-
lität. Lange Zeit waren – vor allem mit Blick auf die Geschichte – stabile 
politische Verhältnisse ein anzustrebendes Ziel. Dem steht die in neuerer 
Zeit wieder attraktiver gewordene Vorstellung gegenüber, dass ein funk-
tionierender Parteienwettbewerb nicht ohne grössere Wählerstimmenver-
schiebungen auskommen kann und somit volatile Parteiensysteme nicht a 
priori als Bedrohung für die Demokratie betrachtet werden müssen.  

Geringe Wählerstimmenverschiebungen können sowohl Ausdruck stabi-
ler politischer Systeme wie auch mangelnder Anpassungsfähigkeit an ver-
änderte gesellschaftliche Voraussetzungen sein. Drohende Wähler-
stimmenverschiebungen können die Parteien zwingen, ihr Leistungsan-
gebot zu verbessern, respektive stärker an den Wählerinnen und Wählern 
zu orientieren. Welche Gründe für die Wählerstimmenverschiebungen 
überwiegen und wie Wählerstimmenverschiebungen oder Stabilität zu 
werten sind, lässt sich erst – wenn überhaupt – in einer historischen Be-
trachtung über grössere Zeiträume beurteilen. 

Es gilt ferner davor zu warnen, eine allzu enge zeitliche Koinzidenz zwi-
schen Wählerstimmenverschiebungen und dem Wandel der Parteiensys-
teme herzustellen. Nicht selten kommt es zu einer zeitlichen Verzöge-
rung, so dass die Wählerstimmenverschiebungen letztlich lediglich einen 
längst stattgefundenen Wandel nachvollziehen (vgl. Ware 1995: 324). 
Hier sei auf das Beispiel der SVP verwiesen. Ihren Wahlerfolgen in den 
1990er Jahren ging das Aufkommen der FPS (ehemals Autopartei) in den 
1980er Jahren, die in der Folge praktisch vollständig in der SVP aufge-
gangen ist, voran. 

Und schliesslich sollte auch die Ausgangslage, die gesellschaftlichen und 
politischen Voraussetzungen, Hintergründe und Folgen reflektiert wer-
den. In Regierungs-Oppositions-Systemen haben manchmal schon ge-
ringfügige Verschiebungen grosse Auswirkungen und es kann zu einem 
Machtwechsel kommen. Im Konkordanzsystem der Schweiz zeitigten 
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auch die beispielslosen Gewinne der SVP im Jahre 1999 zumindest kurz-
fristig keine Auswirkungen auf die Regierungszusammensetzung. Die 
Auswirkungen der Wählerstimmengewinne der FPÖ oder des Zusam-
menbruchs des italienischen Parteiensystems zu Beginn der 1990er Jahre 
waren demgegenüber bedeutend grösser. 

All diesen Einwänden zum Trotz ist die Analyse des Ausmasses von 
Wählerstimmenverschiebungen zwischen zwei Wahlgängen zuerst ein-
mal ein verhältnismässig einfach zu berechnendes und häufig verwende-
tes Mass der vergleichenden Parteiensystemforschung, welches es ermög-
licht, zwischen stabilen und weniger stabilen Entwicklungsphasen der 
Parteiensysteme, respektive zwischen stabilen und weniger stabilen Par-
teiensystemen zu unterscheiden. Schwierigkeiten ergeben sich erst bei der 
Interpretation der Ergebnisse. 

Das Konzept und vor allem die Bestimmung der Volatilität wurde von 
Pedersen (1979) in den Politikwissenschaften bekannt gemacht und be-
rechnet sich wie folgt:  
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wobei n die Zahl der Parteien ist, vit der Wähleranteil der Partei i zum 
Zeitpunkt t und vi(t+1) der Wähleranteil der Partei i zum Zeitpunkt t + 
1. 
 

Vereinfacht gesagt, misst der Indikator die Verschiebung der Wählerstim-
menanteile zwischen zwei Wahlgängen, wobei die erhaltenen Prozent-
punkte schliesslich noch durch 2 geteilt werden, weil die Verluste einzel-
ner Parteien als Gewinne anderer Parteien doppelt zu Buche schlagen.  

Die Schweiz gehört – nicht ganz unerwartet – im internationalen Ver-
gleich zu den Ländern mit traditionell geringen Wählerstimmenverschie-
bungen respektive einer tiefen Volatilität (vgl. Ladner et al. 2022: 414). 
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Damit widerlegt sie die Vorstellung, dass viele Parteien zwangsläufig zu 
grossen Wählerstimmenverschiebungen führen müssen. 

Wie aus Abbildung 17 hervorgeht, besteht eine relativ grosse Ähnlichkeit 
zwischen der Volatilität des nationalen Parteiensystems und der Volatili-
tät der kantonalen Parteiensysteme. Die beiden Kurven verlaufen – zu-
mindest in der Zeit zwischen 1972 und 1999 – nahezu parallel. Das heisst 
mit anderen Worten: Kommt es in den kantonalen Wahlen zu grösseren 
Verschiebungen der Wählerstimmenanteile zwischen den Parteien, so 
sind auch grössere Verschiebungen bei den nationalen Wahlen zu erwar-
ten. Weiter zeigt sich, dass die Verschiebungen der Wählerstimmenan-
teile im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts zugenommen haben. Und 
schliesslich ist, da die kantonalen Mittelwerte dem nationalen Wert ent-
sprechen, zu erwarten, dass es Kantone mit deutlich grösseren und solche 
mit deutlich geringeren Verschiebungen der Wählerstimmenanteile gibt.  

Abbildung 17 Volatilität Nationalratswahlen und kantonale Parlaments-
wahlen (Durchschnittswerte WP22 – WP30) 
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Über wenig stabile Parteiensysteme verfügen die Kantone BS, NE und 
GE, welche für die Zeit zwischen 1972 und 2019 eine durchschnittliche 
Volatilität von über 10 Prozent aufweisen. Ausgesprochen stabil sind die 
Systeme demgegenüber in den Kantonen AR, GL und JU, in denen die 
durchschnittliche Volatilität unter 7 Prozent lag (vgl. Abbildung 18).  

Betrachtet man lediglich die Wahlen mit einer Volatilität von mehr als 10 
Prozentpunkten, so sticht die Wahlperiode 2008-2011 in besonderem 
Masse hervor. In dieser Zeit kam es in rund zwei Drittel der kantonalen 
Wahlen zu Volatilitätswerten von mehr als 10 Prozent. Generell fällt auf, 
dass die Wahlen in den Nullerjahren etwas häufiger durch grössere Ver-
schiebungen gezeichnet waren, als dies sonst üblich war. Die grössten 
Verschiebungen verzeichnete der Kanton Graubünden in der Deutsch-
schweiz und der Kanton Neuenburg in der Westschweiz. Im ersten Fall 
war hierfür die Neuformierung der BDP und im zweiten Fall die Fusion 
der Liberalen mit der FDP verantwortlich. 

Abbildung 18 Volatilität nach Kantonen (Durchschnittswerte WP20 – 
WP30) 

 
Auch hier stellt sich die Frage, ob – ähnlich wie bei der Fragmentierung 
– eine gewisse Angleichung der kantonalen Parteiensysteme stattfindet, 
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indem beispielsweise die weniger stabilen Systeme stabiler und die stabi-
len Systeme unstabiler werden. Da die Volatilitätswerte stärkeren 
Schwankungen unterworfen sind, wird für die Bestimmung der verschie-
denen Gruppen von volatilen oder weniger volatilen Parteiensystemen auf 
die Durchschnittswerte für die gesamte Beobachtungsperiode zurückge-
griffen. 

Abbildung 19 zeigt, dass die Unterscheidung in stabilere und weniger 
stabile Parteiensysteme die kantonalen Parteiensysteme im Hinblick auf 
ihre Entwicklung in den letzten 30 Jahren weniger deutlich auseinander-
hält als die effektive Zahl der Parteien, und sich die Kurven überschnei-
den. Dies bestätigt, dass die Werte in den einzelnen Kantonen grösseren 
Schwankungen unterworfen sind. Insgesamt zeigt sich aber auch hier, 
dass in allen drei Gruppen von Kantonen die Stabilität in jüngerer Zeit 
wieder zugenommen hat. Nicht Konvergenz, sondern eine gleichförmige 
Entwicklung auf unterschiedlichen Niveaus findet sich also bei der Ver-
schiebung der Wählerstimmenanteile. Die Zunahme der Volatilität deckt 
sich auch mit der immer wieder gemachten Feststellung (vgl. zuletzt Sci-
arini et al. 2003), dass die Parteibindungen zurückgehen und die Zahl der 
Wechselwähler zunimmt. Wie bereits eingangs erwähnt, sind Verschie-
bungen von Wählerstimmenanteilen zwischen den Parteien aber nicht a 
priori negativ zu bewerten. Zudem bewegen sie sich in der Schweiz nach 
wie vor auf relativ tiefem Niveau.  
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Abbildung 19 Entwicklung der Volatilität in Kantonen mit geringer, mitt-
lerer und hoher Volatilität in den 1970er Jahren 

 

Vol klein = Vol 20 kleiner als 5; Vol mittel = Vol 20 5 bis 10; Vol gross 
= V grösser als 10 
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12 POSITIONIERUNG DER PARTEIENSYSTEME 
Die Positionierung und Polarisierung eines Parteiensystems sind weitere, 
vor allem in der politischen Diskussion verwendete, Charakteristika eines 
Parteiensystems. Anders als bei der Fragmentierung und der Volatilität, 
bei denen im Prinzip die Wählerstimmenanteile der (wichtigen) Parteien 
genügen, benötigen wir bei der Positionierung und der Polarisierung noch 
zusätzliche Informationen über die Parteien. Solche zusätzlichen Infor-
mationen können die Einstellungen der Parteien zu bestimmten Sachfra-
gen und Vorlagen oder ihre Positionierung auf einer oder mehreren poli-
tischen Dimensionen sein. Eine häufig verwendete Dimension ist die 
Links-rechts-Achse, es können aber auch die Dimensionen von smartvote 
sein, die wir zum Beispiel bei der Bestimmung der Polarisierung der eu-
ropäischen Parteiensysteme verwendet haben (vgl. Ladner et al. 2010).  

In dieser Publikation konzentrieren wir uns, aufgrund der beschränkten 
Verfügbarkeit von weiterreichenden Daten, auf die Positionierung der 
Parteien auf der Links-rechts-Achse. Ein Problem, welches hier angeführt 
werden muss, betrifft die Bedeutung von «links» und «rechts». Diese ist 
nicht in Stein gemeisselt und kann sich über die Zeit hinweg wandeln. 
Während früher die «Ehe für alle» oder die «Erleichterung der Erwerbs-
tätigkeit für Mütter» sowie gewisse Umweltanliegen ganz eindeutig mit 
einer Linkspositionierung einher gingen, so finden sich diese Positionen 
heute teilweise auch auf der rechten Seite des politischen Spektrums. 
Oder anders gesagt: Die inhaltliche Bedeutung einer Position auf der 
Links-rechts-Dimension kann sich über die Zeit hinweg verändern. Ent-
sprechend werden vor allem relativ abstrakte Unterschiede betrachtet. Da-
bei steht die Annahme im Raum, dass die Distanzen zwischen den Par-
teien auf der Links-rechts-Achse stabiler sind und eine geringere Distanz 
effektiv mit einer grösseren Nähe einhergeht. 

Ein weiteres Problem sind die Unterschiede zwischen den Kantonen. Die 
Kantonalparteien einer Partei sind zu bis zu einem gewissen Punkt selbst 
für ihre politischen Positionen verantwortlich, was durchaus auch zu ge-
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wissen Differenzen auf der Links-rechts-Achse führen kann. Da die grös-
seren Parteien in allen oder sehr vielen Kantonen organisiert sind, ist es 
nicht ganz einfach, dieser Diversität Rechnung zu tragen.  

Abbildung 20 zeigt die Mittelwerte und die Streuung der Kantonalpar-
teien, die an unserer Befragung teilgenommen haben. Auch wenn die 
Mehrheit der Kantonalparteien durchaus unseren Erwartungen entspre-
chen, so gibt es dennoch Überschneidungen oder Kantonalparteien die 
bezüglich ihrer Positionierung auf der Links-rechts-Achse auch zu einer 
anderen Partei passen könnten. 

 

Abbildung 20 Selbstpositionierung der Kantonalparteien auf der Links-
rechts-Achse (Skala von 0 bis 10, Boxplot) 

 

Quelle: Kantonalparteienbefragung 2021 

 

Idealerweise müsste – gemäss der hier gewählten Vorgehensweise – die 
Positionierung jeder Kantonalpartei für jedes Jahr oder zumindest für jede 
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Wahlperiode bekannt sein. Solche Daten gibt es leider nicht, sodass wir 
folgendes Vorgehen vorschlagen: 

In einem ersten Schritt werden die Analysen mit einer fixen Verortung 
der Parteien auf der Links-rechts-Achse durchgeführt, wobei diese Werte 
für alle Kantonalparteien der jeweiligen Partei über den ganzen Zeitraum 
hinweg konstant bleiben. 

In einem zweiten Schritt wird dann versucht, zumindest diejenigen Kan-
tonalparteien, zu denen wir entsprechende Informationen haben, indivi-
duell zu positionieren. Dabei wird der Entwicklung über die Zeit hinweg 
Rechnung getragen.  

Aus leicht nachvollziehbaren Gründen gilt es die Wählerstimmenanteile 
der einzelnen Parteien zusammen mit ihrer politischen Positionierung zu 
berücksichtigen. Parteiensysteme, welche durch die beiden Parteien CVP 
und die FDP gebildet werden, unterscheiden sich von Parteiensystemen 
bestehend aus FDP und SP. Nicht nur ist die Distanz zwischen den jewei-
ligen Parteien grösser, sondern im Falle von FDP-CVP wird primär die 
rechte Seite des politischen Spektrums abgebildet, während bei FDP-SP 
beide Seiten vertreten sind. Entsprechend lassen sich Parteiensysteme un-
terscheiden, die eher rechts, eher im Zentrum oder eher links positioniert 
sind.  

Die Positionierung eines Parteiensystems auf der Links-rechts-Achse be-
rechnet sich nach Gross/Sigelmann (1984) wie folgt:  
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wobei Ti der Sitzanteil der Partei i dividiert durch 100 und Ci die ideolo-
gische Position der Partei i sind. 

Bei den nachfolgenden Präsentationen der Werte wird – wie gesagt – wie 
folgt vorgegangen. Zuerst zeigen wir die Werte basierend auf einer fixen, 
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über die Zeit hinweg gleichbleibenden Positionierung und schauen dann, 
wie weit mit einer angemesseneren, variablen respektive dynamischen 
Positionierung andere Ergebnisse und zusätzliche Erkenntnisgewinne 
verbunden sind.  

Für die feste Positionierung der Parteien wird vorgeschlagen, der SVP auf 
der Skala von 0 (ganz links) bis 10 (ganz rechts) den Wert 8.5, der FDP 
den Wert 6.8, der Mitte den Wert 5.5 und der SP den Wert 2 zuzuweisen. 
Die GPS erhält den Wert 1.8, die Grünliberalen den Wert 4.5, die CSP 
den Wert 3.8, die EVP den Wert 4.7 und die nicht mehr relevanten Kan-
tonalparteien von LPS, BDP und LdU die Werte 6.5, 5.5 und 4.5. 

Die variablen Positionierungen sind in Tabelle 10 festgehalten, wobei sie 
vor allem den Unterschieden zwischen der Deutsch- und der West-
schweiz, zwischen den traditionell katholischen Kantonen und den pro-
testantischen Kantonen und zwischen der traditionellen und der neuen 
SVP Rechnung tragen. Bei fehlenden Angaben wurde jeweils auf den 
Mittelwert sämtlicher Kantonalparteien einer Partei zurückgegriffen. 
Dazu kommen die Kantone, in denen Parteien organisiert waren, die heute 
nicht mehr existieren, für die wir uns auf andere Quellen und Einschät-
zungen verlassen müssen. Die Entwicklung über die Zeit hinweg und für 
sämtliche Kantonalparteien der Bundesratsparteien findet sich in den An-
hängen XVIII bis XXI. 

Zur Erstellung einer längeren Zeitreihe und um dem Wandel der Parteien 
besser Rechnung zu tragen, wird für die erste Hälfte des Untersuchungs-
zeitraums auf eine frühere Erhebung bei den Kantonalparteien mit den 
entsprechenden Ergänzungen zurückgegriffen (vgl. Ladner/Brändle 
2001: 268 ff.). Die genauen Werte befinden sich ebenfalls in den Anhän-
gen XVIII bis XXI.  

Zur Bestimmung der Stärke der Parteien werden die Wählerstimmenan-
teile in den jeweiligen Wahlperioden verwendet. Kommt es beispiels-
weise zu einer Verschiebung einer grossen Partei nach rechts oder ge-
winnt eine rechte Partei an Wählerstimmen, so verschiebt sich auch das 
Parteiensystem nach rechts.  
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Tabelle 10 Positionierung der grössten Parteien auf der Links-rechts-Achse 
nach Kantonen (Werte gemäss Kantonalparteienbefragung 2021 und an-
dere Quellen) 

 
Gelb unterlegt sind die Parteien, für die fehlende Wert durch den Mittelwert er-
setzt wurde. 

 

  

FDP SVP SP SP CVP GPS GLP EVP EDU CSP

7 10 1.79 5 1 4 5 8 3.75

8 7 1.79 7 3.00 6.00 4.73 7.55 3.75

6 8 3 3 5.55 3.00 6.00 6 6 3.75

7 10 4 4 5.55 1.5 5 5 7.55 3.75

7 9.00 1.5 1.5 6 5 6 5 7.55 3.75

5 8 2.5 2.5 4 2 6.00 5 7.55 3.75

7 9 1.79 6 1.5 4 4.5 8 3.75

7 8 1.5 1.5 5 0 5 5 7.55 3.75

7 9 1.79 5.55 3 6 4.73 7.55 3.75

0.00 9 1 1 6 3 6.00 5 7.55 3.75

7 8 0 0 6 1 6.00 4 7.55 4

7 8 1 1 7 2 5 4 8 3.75

7 10 2 2 5 3.00 5 4.73 7.55 3.75

8 9 1.79 7 3.00 6.00 4.73 7.55 3.75

5 8 3 3 5 3.00 6.00 4.73 7.55 3.75

8 9 2 2 6 3.00 5 4 8 3.75

7 9.00 1 1 5 1 4 5 8.5 3.75

6 9.00 2 2 5 2 4 5 7.55 3.75

6 9 3 3 6 3.00 6 4.73 7.55 3.75

6 8 1.5 1.5 5.5 2 6.00 5.5 7 3.75

6 8 2 2 5 0 3 4.73 10 3.75

0.00 9 1.79 5 2 6.00 4.73 7.55 3.75

7 7 1 1 5 3 4 3 7 3.75

7 9.00 1.79 5.55 3.00 5 4.73 7.55 3.75

7 9 2 2 5.55 1 4 4.73 7.55 3.75

7 9 0 0 5 2 4.5 4.73 5 3.5

6.23 8.65 1.79 1.79 5.55 2.19 5.13 4.73 7.55 3.75
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Wie sieht es mit den kantonalen Unterschieden aus? Eher rechtsstehende 
Parteiensysteme finden sich in den Kantonen Graubünden, Schwyz, Uri, 
Nidwalden und Glarus, wobei sich mit beiden Formen der Positionierung 
im besten Fall die Reihenfolge etwas ändert. Wallis, Luzern und Zug ge-
hören vor allem bei einer dynamischen Positionierung zu den rechtsste-
henden Parteiensystemen. Linksstehende Parteiensystemen finden sich in 
Genf, Basel-Stadt und etwas erstaunlich auch in Appenzell-Ausserrho-
den. Generell kann festgehalten werden, dass die Westschweizer Partei-
ensysteme eher nach links tendieren. Die Unterschiede der beiden Vorge-
hensweisen sind nicht ausgesprochen gross und der zusätzliche Erkennt-
nisgewinn insgesamt relativ bescheiden. 

Abbildung 21 Positionierung der Parteiensysteme (fixe und variable Par-
teipositionen), Mittelwerte Wahlperiode 20-30 und Wahlperiode 30 
Fixe Positionen 
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Variable Positionen 

 

 

Über den Untersuchungszeitraum hinweg betrachtet, hat sich die Positio-
nierung der kantonalen Parteiensysteme kaum wesentlich verändert. Ab-
bildung 22 zeigt, dass der Durchschnittswert wie auch die Extremwerte 
stabil geblieben sind. Dies kann zumindest teilweise damit zusammen-
hängen, dass die Positionen der verschiedenen Kantonalparteien auf der 
Links-rechts-Achse nur sehr grob erfasst wurden, es deutet aber vor allem 
auch darauf hin, dass die politischen Verschiebungen eher innerhalb der 
politischen Lager stattgefunden haben. 
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Variable Positionen 
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Abbildung 22 Entwicklung der Positionierung der Parteiensysteme (Durch-
schnitts- und Extremwerte, Wahlperiode 20-30) 

 

Entwicklung der Durchschnittswerte über 24 respektive 25 kantonale Parteiensys-
teme, sowie der am stärksten links (TI) respektive rechts (UR) positionierten Par-
teiensysteme bei dynamischer Parteienpositionierung 
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13 POLARISIERUNG DER PARTEIENSYSTEME 
Mit der Polarisierung eines Parteiensystems wird die in der Regel auf der 
Links-rechts-Dimension gemessene „ideologische Distanz“ der politi-
schen Parteien zu einem zuerst zu bestimmenden Mittelwert bezeichnet. 
Dieser Mittelwert kann zum Beispiel der Positionierung des Parteiensys-
tems auf der Links-rechts-Achse entsprechen. Wiederum muss der unter-
schiedlichen Stärke der Parteien Rechnung getragen werden. Nicht be-
rücksichtigt wird damit, ob sich ein Parteiensystem auf der linken oder 
rechten Seite des politischen Spektrums positioniert. Somit messen Posi-
tionierung und Polarisierung zwei unterschiedliche Charakteristiken von 
Parteiensystemen. 

Die Messung der Polarisierung in zwei Schritten: Zuerst wird das «ideo-
logische Zentrum» des Parteiensystems bestimmt und dann wird die Dis-
tanz jeder Partei zu diesem Zentrum gemessen und addiert.  

Die gebräuchlichste Formel für die Berechnung des Polarisierungsindex 
findet sich beschrieben bei Taylor/Herman (1971: 32 ff.), Lane/Ersson 
(1994: 178 f.) und Sigelmann/Yough (1978).  Sie lautet:  
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wobei n die Zahl der Parteien ist, fi der Anteil der Wählerstimmen der 
entsprechenden Partei, xi die Position dieser Partei auf der Links-rechts-
Dimension und die Positionierung des Parteiensystems auf der Links-
rechts-Achse, welche sich folgendermassen bestimmten lässt: 
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Diese Formel für die Positionierung des Parteiensystems entspricht genau 
dem "ideological centre of gravity (ICG)" von Gross/Sigelmann (1984). 

Empirisch die grösste Herausforderung stellt wiederum die Positionie-
rung der verschiedenen Parteien dar, vor allem wenn – wie in unserem 
Fall – die Entwicklung über Jahrzehnte und aus unterschiedlich positio-
nierten Kantonalparteien bestehenden Parteien untersucht werden soll. In 
Analogie zum vorangehenden Kapitel stützen wir uns wiederum auf eine 
fixe und eine dynamische Positionierung der Kantonalparteien ab. 

Besonders polarisiert sind – wenn wir die Durchschnittswerte betrachten 
– die Parteiensysteme in den Kantonen Bern, Schaffhausen, Zürich, Ba-
sel-Landschaft und Waadt. Bern gehört allerdings nicht mehr zu den Kan-
tonen mit den stark polarisierten Parteiensystemen, wenn wir der Tatsa-
che Rechnung tragen, dass die starke SVP früher gemässigter positioniert 
war.  

Bedeutend weniger polarisiert sind die Parteiensysteme in den Kantonen 
Obwalden, Nidwalden, Wallis und Uri, zumindest über den gesamten 
Zeitraum hinweg. In jüngerer Zeit ist es in einigen Kantonen zu relativ 
stark polarisierten Systemkonfigurationen gekommen, was zumindest 
teilweise auch mit dem Erstarken der Grünen zu tun haben mag.  
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Abbildung 23 Polarisierung der kantonalen Parteiensysteme auf einer 
Links-rechts-Achse (drs. und WP20 bis WP30) 
Fixe Positionen 

 
 

Variable Positionen 
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Während die Polarisierung über die Zeit hinweg betrachtet auf nationaler 
Ebene zu- und abnimmt, ohne jedoch einem klaren Trend zu folgen, so 
lässt sich in den kantonalen Parteiensystemen insgesamt eine klare Zu-
nahme verzeichnen. Diese zeigt sich unabhängig davon, wie die Parteien 
positioniert werden, sie fallen einzig bei einer dynamischen Positionie-
rung noch etwas markanter aus. Die Zunahme fällt in die 1990er und die 
Nullerjahre und folgt einer vorangehenden Polarisierung des Schweizer 
Parteiensystem auf nationaler Ebene, welches mit dem Erstarken der SVP 
und der deutlichen Linkspositionierung der SP einherging. Studien zeig-
ten damals, dass die Schweiz in Europa eines der am stärksten polarisier-
ten Parteiensysteme hatte (vgl. Ladner et al. 2010).  

Abbildung 24 Polarisierung nationales Parteiensystem und kantonale 
Durchschnittswerte über die Zeit hinweg (WP20 bis WP30) 

 

Mit der Positionierung und der Polarisierung der kantonalen Parteiensys-
teme sind weitere charakteristische Merkmale der Schweizer Parteiensys-
teme vorgestellt worden. Auch hier zeigen sich beachtliche Unterschiede 
zwischen den Kantonen, die nicht ohne Einfluss auf die Politik in diesen 
Kantonen sein dürften. Methodisch interessant ist schliesslich, dass eine 
komplexe, dynamische Positionierung der Parteien zu keinen grossen, zu-
sätzlichen Erkenntnissen führt und dass man sich auch sehr gut mit 
Durchschnittswerten über längere Zeitperioden behelfen kann. Beschreibt 
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man jedoch einzelne Kantone, so kann die Verortung durchaus bedeu-
tungsvoll sein. In diesem Sinne ist es trotz allem sinnvoll, dem Wandel 
der Parteien auf der Links-rechts-Achse Rechnung zu tragen und vor al-
lem grosse Parteien so gut wie möglich zu positionieren. 
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TEIL IV: POLITOLOGISCHE FRAGESTELLUNGEN KANTO-
NALER PARTEIEN UND PARTEIENSYSTEMEN 
Nach dem die Kantonalparteien und die kantonalen Parteiensysteme dar-
gestellt wurden, soll abschliessend anhand von einigen Beispielen der 
Frage nachgegangen werden, wie weit Parteistärken und Merkmale der 
Parteiensysteme Auswirkungen auf das Funktionieren des Parteiwettbe-
werbs und auf das politische Verhalten haben. Konkret interessieren wir 
uns dafür, ob es uns gelingt, die kantonalen Unterschiede, respektive mit 
diesen Variablen, die politische Partizipation, die parteiinterne Homoge-
nität und die politische Stabilität zu erklären. Der nachfolgende Teil be-
ginnt mit der Suche nach Merkmalen der Kantone und der politischen In-
stitutionen, die mit der Stärke bestimmter Parteien einhergehen, danach 
wenden wir uns konkreter den Auswirkungen der Merkmale der Partei-
ensysteme zu. 

 

14 DETERMINANTEN KANTONALER PARTEI-
STÄRKEN 

Zahlreich sind die Versuche, die Stärke oder Schwäche einzelner Parteien 
zu erklären. Dabei stehen sich in den Politikwissenschaften unterschied-
liche Ansätze gegenüber. Während gewisse Ansätze direkt bei den Par-
teien, ihrer politischen Ausrichtung oder ihren konkreten Anliegen anset-
zen, sehen andere den Wahlerfolg stärker von der konkreten Arbeit und 
dem Verhalten im Wahlkampf beeinflusst. Geht man davon aus, dass die 
primäre Aufgabe der Parteien das Vertreten der Anliegen bestimmter Be-
völkerungsgruppen im politischen System ist, dann sind die erklärenden 
Variablen eher struktureller oder kultureller respektive soziologischer Na-
tur. Sie können aber auch institutioneller oder organisationeller Natur sein 
und Elemente des politischen Systems oder Merkmale der Partei(-Orga-
nisation) beinhalten. 
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Welche Faktoren letztlich wirklich für die Stärke einer Partei verantwort-
lich sind, lässt sich, auch wenn sich Parteiverantwortliche, politische Be-
obachter und die wissenschaftliche Forschung stark dafür interessieren, 
nicht einfach beantworten, und es ist anzunehmen, dass jeweils verschie-
dene, miteinander interagierende Gründe ins Gewicht fallen.  

Bedeutsam sind sicher einmal historische und soziostrukturelle Faktoren, 
wie sie Gruner (1977) für die Schweiz und Lipset/Rokkan (1967) für die 
Westeuropäischen Parteiensysteme beschrieben haben. So haben etwa die 
führende Rolle der Freisinnigen bei der Staatsgründung und der Sieg ge-
gen die katholisch-konservativen Kräfte im Sonderbund dazu geführt, 
dass die FDP lange Zeit den Bundesstaat und einzelne Kantone politisch 
dominiert hat. Oder die Stärke der historischen Cleavages (Zentrum-Pe-
ripherie, Kirche-Staat, Arbeit-Kapital und Stadt-Land) haben je nach 
Kanton, Konstellation und Bevölkerungszusammensetzung unterschied-
liche Parteien stark werden lassen (CVP, SP, SVP). Mit diesen Cleavages 
lässt sich die unterschiedliche Stärke der vier Bundesratsparteien gut er-
klären  

Aber auch spezifische Probleme und politische Entwicklungen, wie bei-
spielweise grosse Migrationsströme (SVP) oder die Belastung der Um-
welt (Grüne) haben dazu geführt, dass bestimme Parteien erfolgreicher 
waren. Die Einsicht, dass dagegen etwas unternommen werden muss oder 
dass man Parteien wählt, die hier die gewünschten Positionen vertreten, 
kann direkt von der konkreten Betroffenheit oder aber auch von der mehr 
oder weniger vermuteten Bedrohungslage abhängig sein.  

Elemente der politischen Systeme, welche ja nach Kanton unterschiedlich 
ausgestaltet sind, können die Proliferation bestimmter Parteien fördern. 
Proporzverfahren ermöglichen kleineren Parteien, sich in der kantonalen 
Politik zu etablieren. Ausgebaute direktdemokratische Mitwirkungsmög-
lichkeiten können Protestpotential kanalisieren, Parteigründungen verhin-
dern, oder alternativ dazu, neuen Parteien die Möglichkeit geben, sich zu 
organisieren und an die Öffentlichkeit zu treten (vgl. Ladner/Brändle 
2001). 
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Während diese Variablen vor allem lang- oder mittelfristig Auswirkungen 
zeitigen und nicht oder nur sehr schwer beinflussbar sind, gibt es auch 
konkrete Faktoren, welche die Arbeit der Parteien und ihren Erfolg beein-
flussen können. Dazu gehören beispielsweise die Ressourcen, die für die 
konkrete Parteiarbeit zur Verfügung stehen, eine angemessene Parteior-
ganisation, motivierte Parteikader und eine erfolgreiche Strategie.  

Problematisch bei dieser Fülle von möglichen Einflussfaktoren ist nicht 
nur ihre Messbarkeit, sondern auch die Tatsache, dass sie sich gegenseitig 
bedingen. In urbanen Zentren leben andere Leute mit anderen Werten, die 
auf eine andere Art und Weise angesprochen werden müssen als auf dem 
Land. Dazu gesellt sich die Frage der Kausalität: Bestimmt das Wahlsys-
tem die Zahl der Parteien oder ist das Wahlsystem eine direkte Folge der 
Zahl der Parteien (vgl. Teil III, Kapitel 9 und 10)? 

Das Erklären der Parteistärke ist – so kann man schlussfolgern – vielleicht 
ein zu ambitioniertes Unterfangen. Die nachfolgenden Analysen müssten 
aber zumindest einen Eindruck davon geben, wo die Parteien eine beson-
dere Verbreitung finden, respektive wo sie auf eine grosse Anhänger-
schaft zählen können.  

Betrachtet man die Korrelationen zwischen den Wählerstimmenanteilen 
und verschiedenen Variablen, so zeigen sich lediglich ein paar wenige, 
signifikante Zusammenhänge. Dies ist nicht zuletzt auf die geringe Zahl 
der Beobachtungseinheiten (26 Kantone) zurückzuführen. Allenfalls 
könnte man mit einer grösseren Zahl an Wahlperioden, die Zahl der Be-
obachtungseinheiten erhöhen und mehr signifikante Ergebnisse erhalten. 
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beziehungen nicht 
sehr stark sind und die Zusammenhänge zwischen Kantonscharakteristi-
ken und Parteistärken – die Kantone sind ja selbst auch nicht homogen – 
eine komplizierte Angelegenheit bleiben.  
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Tabelle 11 Kantonsmerkmale und Stärke der Parteien (Korrelationen) 

 

N=25/26 
 
**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 

  

FDP30 CVP30 SP30 SVP30 GPS30 GLP30 EVP30

Einw_2018 ‐0.092 ‐0.334 0.308 0.156 0.339 ,701** ,516**

Deutsch_2018 ‐0.315 ‐0.017 ‐0.250 ,523** ‐0.291 0.204 0.387

Römisch_Katholisch_2018 ‐0.060 ,747** ‐,649** ‐0.184 ‐,453* ‐,625** ‐,655**

Beschäftigte_Sektor_1_2017 ‐0.141 ‐0.138 0.206 0.250 0.124 ,436* ,494*

Beschäftigte_Sektor_2_2017 ‐0.142 ‐0.319 0.359 0.220 0.333 ,694** ,592**

Beschäftigte_Sektor3_2017 ‐0.100 ‐0.351 0.292 0.077 0.364 ,705** ,465*

Städtische_Bevölkerung 0.313 ‐0.151 ,569** 0.267 ,517** ,482* 0.288

Hochschulabschlussquote_2018 0.341 0.236 ‐0.080 ‐,523** 0.174 ‐,540** ‐,402*

Tertiärstufe_2018 0.045 ‐0.269 0.337 ‐0.069 ,543** ,410* 0.179

Bruottoinlandprodukt_2017 ‐0.198 ‐0.232 ,390* ‐0.110 ,457* 0.295 0.135

Wohneigentumsquote_2017 ‐0.087 0.345 ‐,453* 0.101 ‐,603** ‐,411* ‐0.110

Ausländische_Bevölkerung_2018 0.103 ‐0.314 ,485* ‐0.038 ,542** 0.387 0.114

Arbeitslosenquote_2018 0.101 ‐0.302 ,562** ‐0.277 ,465* 0.156 0.024

Sozialhilfequote_2017 0.151 ‐,517** ,697** ‐0.302 ,595** 0.291 0.162

Sitzparl2018 0.036 ‐0.180 0.369 0.166 0.315 ,610** ,472*

proporz2018 0.122 0.129 0.228 0.319 ,608** 0.365 0.129

abst_total_2018 ‐0.355 ‐0.272 ‐0.048 0.075 0.154 0.239 0.103

PARTKW30 0.102 ,619** ‐0.343 ‐0.142 ‐0.360 ‐,607** ‐,509*

N30 ‐,471* ‐,430* 0.309 ‐0.143 ,527** ,500* 0.338

VOL30 0.346 ‐0.336 0.175 ‐,410* ,514** 0.199 ‐0.134

PPS30d ‐0.132 0.388 ‐0.328 ,722** ‐0.098 0.123 ‐0.016

POL30d ‐0.253 ‐,559** ,532** 0.247 ,471* ,594** 0.322
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Wenn wir die einzelnen Gruppen von Variablen betrachten, so zeigen sich 
folgende Beziehungen zwischen den verschiedenen Parteistärken und den 
einzelnen Kantonscharakteristiken: 

Kantonsgrösse: Ein höherer Wählerstimmenanteil der GPS und etwas we-
niger ausgeprägt der EVP findet sich vor allem in den grösseren Kanto-
nen. Bei den GPS ist die Beziehung nicht signifikant. 

Cleavages: Zwischen dem Anteil an Deutschsprachigen und den Wähler-
stimmenanteilen gibt es nur bei der SVP einen signifikanten Zusammen-
hang. Dies zeigt die bekannte Schwäche der SVP in der französischspra-
chigen Schweiz Fuss zu fassen, und vor allem auch, dass die Schweizer 
Parteien grossmehrheitlich nicht nach Sprachregion organisiert sind. Der 
Katholikenanteil korreliert, auch dies nicht unerwartet, positiv mit der 
Wählerstimmenstärke der CVP. Gleichzeitig zeigt sich, dass die SP in den 
katholischen Gebieten weniger stark ist (negative Korrelation). Zumin-
dest für die vier Bundesratsparteien gibt es keine positiven Zusammen-
hänge mit dem Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft, solche be-
stehen – erstaunlicherweise – bei der GLP und der EVP. Auch bei den 
anderen Beschäftigungssektoren sind es nicht die Bundesratsparteien, die 
ihre «Hochburgen» haben, sondern vielmehr die Grünliberalen, während 
in den städtischen Gebieten die SP, die GPS und die GLP stärker sind.  

Wohlstand und Bildung: Ein hohes kantonales BIP korreliert positiv mit 
der SP und den Grünen und nicht etwa mit der FDP, und eine hohe Wohn-
eigentumsquote negativ mit SP und Grünen Parteien. Hier, wie auch bei 
der Bildung, kommt in erster Linie die stärkere Verankerung linker Par-
teien in den Städten zum Ausdruck.  

Benachteiligte Bevölkerungsgruppen: Für die SP und die GPS zeigt sich 
weiter, dass sie vor allem dort stärker sind, wo benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen (Ausländerinnen und Ausländer, Sozialhilfeempfängerin-
nen und Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose) häufiger anzutreffen sind. 
Dies deutet darauf hin, dass die Parteien für ihre Politik zumindest teil-
weise honoriert werden und nicht vollständig an ihrer Basis vorbeipoliti-
sieren.  
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Institutionelle und politische Variablen: Grosse Parlamente und Pro-
porzwahlverfahren korrelieren positiv mit hohen Wählerstimmenanteilen 
der GPS und der GPL. Dies könnte heissen, dass tiefere Zugangshürden 
vor allem für «neuere» Parteien wichtig sind. Und schliesslich ist in Kan-
tonen, in denen die Wahlteilnahme hoch ist, auch die CVP stärker und die 
GLP schwächer.  

Elemente des Parteiensystems: Bei den Elementen des Parteiensystems 
ist die Interpretation der Beziehungen noch komplizierter, da die Stärke 
einzelner Parteien auch direkt die Merkmale der Parteiensysteme beein-
flusst. Sind auch grüne Parteien stark, so ist die Fragmentierung höher 
und CVP und FDP schwächer, oder eine schwache CVP und eine starke 
GPS gehen mit einher mit einer grösseren Polarisierung.  

Die Erklärung der Parteistärken in den Kantonen ist – so zeigen die oben-
stehenden Ausführungen – eine äusserst komplexe Angelegenheit. Mit 
den aufgeführten Variablen lassen sich auch keine Regressionsgleichun-
gen aufstellen, die klare signifikante Einflussfaktoren hervorbringen. 

Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass die alten Cleavages teil-
weise überlagert wurden durch die Volksparteienorientierung der Bun-
desratsparteien. Die konservative Rechtsorientierung der SVP, die Neu-
orientierung der Linken zusammen mit der SP und den Grünen in den 
Städten und die relativ breite Ausrichtung der GLP, gefördert durch auf-
kommende Probleme und tiefere institutionelle Hürden, scheinen die 
lange Zeit äusserst stabilen Schweizer Parteiensysteme in Bewegung ge-
bracht zu haben. 
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15 DETERMINANTEN DER POLITISCHEN FRAG-
MENTIERUNG 

Wenn schon nicht die Wählerstimmenstärke einer bestimmten Partei er-
klärt werden kann, so kann versucht werden, die Zahl der Parteien, res-
pektive die Fragmentierung eines Parteiensystems zu erklären. Eine grös-
sere Zahle an Parteien (respektive eine grössere Fragmentierung des Par-
teiensystems) wird häufig als etwas Bedrohliches oder Negatives wahr-
genommen. Dabei wird auf die Problematik der Koalitionsbildung ver-
wiesen. Parlamentarische Systeme benötigen in der Regel eine Mehrheit 
im Parlament, und die Parteien sind nur dann bereit, einer anderen Partei 
zu einer solchen Mehrheit zu verhelfen, wenn sie darin die Möglichkeit 
sehen, auch selbst davon zu profitieren. So kann es vorkommen, dass 
kleine Parteien in solchen Parteiensystemen über mehr Macht verfügen, 
als ihr Wählerstimmenanteil vermuten lässt und die verfolgte Politik we-
niger ausgeprägt dem Wählerwillen eines grösseren Teils der Stimmbür-
gerschaft entspricht. 

Allerdings kann auch argumentiert werden, dass eine grössere Zahl an 
Parteien die Zusammensetzung des Parteiensystems repräsentativer 
macht und einen breiteren Kreis der Stimmbürgerschaft einbindet. Diese 
Vorstellung entspricht dem in der Schweiz verbreiteten Konsensmodell, 
während die erste Argumentationslinie mit dem (z.B. britischen) Wettbe-
werbsmodell einhergeht (vgl. Lijphart 1999). 

Ohne hier die gesamten Analysen von Lijphart zu wiederholen, interes-
siert uns beispielsweise, ob institutionelle Vorkehrungen wie etwa ge-
ringe Zugangshürden oder eine grosse Sitzzahl im Parlament oder das 
Proporzverfahren die Fragmentierung des Parteiensystems begünstigen 
kann, oder ob diese in erster Linie Ausdruck einer relativ heterogenen 
Bevölkerungszusammensetzung ist.  
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Tabelle 12 : Kantonsmerkmale und Fragmentierung (Korrelationen) 

 

Die Korrelationskoeffizienten zeigen, dass Kantonsgrösse, Beschäftigte 
im zweiten Sektor und Proporz positiv mit der Fragmentierung korrelie-
ren, während ein grosser Katholikenanteil eine negative Korrelation auf-
weist. Teilweise – wie etwa beim Anteil an Ausbildungsplätzen im Terti-
ärsektor – weist die Korrelation zwar in die erwartete Richtung («grosse 
Fragmentierung»), ist aber aufgrund der geringen Zahl an Beobachtungen 
nicht signifikant.  

Der Versuch, die Fragmentierung mit Regressionsmodellen zu erklären, 
scheitert. Die verschiedenen Modelle mit denselben Variablen weisen 
keine signifikanten Koeffizienten zu Erklärung der Fragmentierung auf. 
Die Frage, ob jetzt institutionelle oder sozio-strukturelle Faktoren für eine 
grössere Fragmentierung verantwortlich sind, kann nicht eindeutig ent-
schieden werden. 

N30 N25 N20 N20-30

Einwohner 2018 ,447* ,406* 0.363 -0.142

Heterogene Beschäftigungsstruktur ,462* ,528** ,490* -0.295

Deutsch_2018 -0.208 -0.101 -0.203 0.132

Römisch_Katholisch_2018 -,398* -,737** -,737** ,585**

Städtische_Bevölkerung 0.318 ,545** ,496* -0.390

Hochschulabschlussquote_2018 -0.128 -0.237 -0.146 0.104

Tertiärstufe_2018 0.354 ,509* ,469* -0.333

Bruottoinlandprodukt_2017 0.323 ,475* ,441* -0.347

Wohneigentumsquote_2017 -,416* -,543** -,522** 0.387

Ausländische_Bevölkerung_2018 ,481* ,731** ,703** -,570**

Arbeitslosenquote_2018 ,398* ,549** ,649** -,550**

Sozialhilfequote_2017 ,422* ,546** ,614** -,470*

Sitzparl2018 0.251 0.379 0.300 -0.241

proporz2018 ,434* 0.064 -0.026 0.335

abst_total_2018 0.339 0.247 0.206 0.012

PARTKW30 -,434* -,577** -,492* 0.241

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
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Vielmehr – so ist anzunehmen – findet eine gewisse Nivellierung oder 
Angleichung statt. Parteien und Gesellschaftsmerkmale verteilen sich zu-
sehend gleichmässiger über die Schweiz, respektive die Kantone, und ihre 
Parteiensysteme werden sich ähnlicher, was insgesamt als Ausdruck einer 
gewissen Konvergenz oder zumindest einer Anpassung an das grössere 
und komplexere nationale Parteiensystem verstanden werden kann.  

Die Ergebnisse stehen zumindest ansatzweise in Einklang mit den Er-
kenntnissen von Flick/Vatter (2007), die für die deutschen Bundesländer 
zeigen können, dass die konfessionelle Heterogenität den grössten Ein-
fluss auf die Zersplitterung der Parteienlandschaft ausübt. Daneben sind 
bei ihnen Faktoren der sozioökonomischen Modernisierung von Bedeu-
tung, während von den institutionellen Variablen lediglich die Wahlkreis-
grösse einen gewissen Erklärungsgehalt aufweist. 

Mit den vorangehenden Zeilen Linien versuchten wir, die Zahl der Par-
teien, respektive die Fragmentierung eines Parteiensystems zu erklären. 
Die verwendete Variable N war also die abhängige Variable in unserem 
Modell. Die Fragmentierung kann aber auch als unabhängige Variable 
gebraucht werden, mit der wir versuchen, andere Phänomene zu erklären. 
Ein Beispiel dafür zeigt sich im nächsten Kapitel, in dem wir uns der Sta-
bilität der politischen Systeme zuwenden. Führt eine grössere Zahl an Par-
teien zu einer stärkeren Beteiligung an Wahlen oder gar zu politischer 
Instabilität? Das sind die Fragen, auf die wir auf den nächsten Seiten eine 
Antwort suchen werden. 

 

  

CAHIER DE L’IDHEAP 322 
DETERMINANTEN DER POLITISCHEN FRAGMENTIERUNG 

92 

Vielmehr – so ist anzunehmen – findet eine gewisse Nivellierung oder 
Angleichung statt. Parteien und Gesellschaftsmerkmale verteilen sich zu-
sehend gleichmässiger über die Schweiz, respektive die Kantone, und ihre 
Parteiensysteme werden sich ähnlicher, was insgesamt als Ausdruck einer 
gewissen Konvergenz oder zumindest einer Anpassung an das grössere 
und komplexere nationale Parteiensystem verstanden werden kann.  

Die Ergebnisse stehen zumindest ansatzweise in Einklang mit den Er-
kenntnissen von Flick/Vatter (2007), die für die deutschen Bundesländer 
zeigen können, dass die konfessionelle Heterogenität den grössten Ein-
fluss auf die Zersplitterung der Parteienlandschaft ausübt. Daneben sind 
bei ihnen Faktoren der sozioökonomischen Modernisierung von Bedeu-
tung, während von den institutionellen Variablen lediglich die Wahlkreis-
grösse einen gewissen Erklärungsgehalt aufweist. 

Mit den vorangehenden Zeilen Linien versuchten wir, die Zahl der Par-
teien, respektive die Fragmentierung eines Parteiensystems zu erklären. 
Die verwendete Variable N war also die abhängige Variable in unserem 
Modell. Die Fragmentierung kann aber auch als unabhängige Variable 
gebraucht werden, mit der wir versuchen, andere Phänomene zu erklären. 
Ein Beispiel dafür zeigt sich im nächsten Kapitel, in dem wir uns der Sta-
bilität der politischen Systeme zuwenden. Führt eine grössere Zahl an Par-
teien zu einer stärkeren Beteiligung an Wahlen oder gar zu politischer 
Instabilität? Das sind die Fragen, auf die wir auf den nächsten Seiten eine 
Antwort suchen werden. 

 

  



 

 
 

93 

16 FRAGMENTIERUNG UND VOLATILITÄT 
Welche Auswirkungen hat die Fragmentierung eines Parteiensystems auf 
die politische Stabilität? Diese Frage – wie schon verschiedentlich ange-
tönt – ist zentral in der Forschung über Parteiensysteme. Politische Stabi-
lität ist häufig eine wenig umstrittene positive Eigenschaft eines politi-
schen Systems, weil sie eine gewisse Erwartungssicherheit garantiert, 
welche letztlich auch der wirtschaftlichen Entwicklung förderlich ist. 

Eine nicht unwichtige Rolle spielen dabei die politischen Institutionen 
und die Elemente des Wahlsystems. Garantieren diese, dass über längere 
Zeit mehr oder weniger ähnlich denkende Politikerinnen und Politiker an 
der Macht sind, so sinken die Chancen, dass sich mit einem Regierungs-
wechsel die Verhältnisse komplett ändern und eine neue Politik verfolgt 
wird.  

Die Analyse der kantonalen Parteiensysteme zeigt tatsächlich, dass es in 
stärker fragmentierten Kantonen zu mehr Wählerstimmenverschiebungen 
kommen kann, respektive dass zwischen der effektiven Zahl der Parteien 
und der Volatilität eine positive Beziehung bestehen kann. Allerdings legt 
die Betrachtung dieser Beziehung den Schluss nahe, dass dem vor allem 
früher so war und dies heute deutlich weniger eindeutig der Fall ist. Oder 
etwas anders formuliert: Fragmentierung kann mit höherer Volatilität ein-
hergehen, es muss aber nicht zwingend so sein. 

Volatilität muss, dass soll hier noch angefügt werden, nicht zwangsläufig 
etwas Negatives sein. So wie sich die politischen Präferenzen in einer Ge-
sellschaft wandeln können, so verändern sich auch die politischen Kräf-
teverhältnisse. Das Konzept der Volatilität erfasst allerdings politische 
Veränderungen nur ansatzweise, oder mit anderen Worten, eine tiefe 
Volatilität heisst nicht, dass sich die politischen Verhältnisse überhaupt 
nicht ändern. Dann nämlich, wenn sich die Verschiebungen immer in die 
gleiche Richtung bewegen, dann kann es auch bei einer geringen Volati-
lität zu einer völligen Umgestaltung eines Parteiensystems kommen. Im 
Falle der Schweiz lässt sich dies mit dem Aufkommen der SVP, die sich 
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schrittweise vom Juniorpartner zur stärksten Partei im Bundesrat entwi-
ckelte, unschwer nachvollziehen. 

Tabelle 13 Fragmentierung und Volatilität (Korrelationen) 

 

  

Volatilität 20/25/30

Fragmentierung 20 .549**

Fragmentierung 25 .501*

Fragmentierung 30 0.153

**. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
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17 HABEN GROSSE UND URBANE KANTONE 
LINKERE UND STÄRKER POLARISIERTE PAR-
TEIENSYSTEME? 

Mit den Daten zur Positionierung und Polarisierung der kantonalen Par-
teiensysteme kann eine weitere eher etwas umstrittene Regularität von 
Parteiensystemen geprüft werden: nämlich die Annahme (vgl. z.B. 
Gross/Sigelman 1984), dass linke Parteiensysteme polarisierter sind. Wie 
internationale Studien gezeigt haben, hat die Schweiz ein relativ stark po-
larisiertes Parteiensystem. Entsprechend müsste das Schweizer Parteien-
system auch stärker links orientiert sein. Dies scheint jedoch nicht unbe-
dingt zuzutreffen. Mit einem Durchschnittswert von fünf über die Ge-
samtheit der kantonalen Parteiensysteme tendieren diese zur Mitte und 
nicht nach links.  

Allerdings kann vermutet werden, dass die erwartete Regularität im Ver-
gleich der kantonalen Parteiensysteme untereinander zum Vorschein 
kommt. Aus diesem Grund betrachten wir den Zusammenhang zwischen 
der Positionierung und Polarisierung für die verschiedenen Wahlperioden 
noch etwas genauer. Gleichzeitig interessiert uns, ob allenfalls die Ein-
wohnerzahl und die Urbanität eines Kantons in einem positiven Zusam-
menhang mit der Polarisierung steht. Eine theoretische Begründung hier-
für liefern beispielsweise die Arbeiten von Lijphart (1999), der eine stär-
kere Konsensorientierung (weniger Polarisierung) in kleinen politischen 
Systemen feststellt. Ein urbaner Kontext kann zudem zu divergierenden 
und extremeren Lebensformen führen, welche den Bereich der politischen 
Werte erweitern und sich in einer stärkeren Polarisierung äussern.  

Die Korrelationskoeffizienten in Tabelle 14 zeigen, dass der Anteil der 
städtischen Bevölkerung relativ stark und konstant mit einer grösseren 
Polarisierung einher geht. Für die Kantonsgrösse scheint dies vor allem 
früher der Fall gewesen zu sein und bei der Positionierung ebenfalls, wo-
bei sich hier in jüngerer Zeit sogar das Vorzeichen, ohne signifikant zu 
sein, umzukehren beginnt. Ein positiver Zusammenhang ist nicht a priori 
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auszuschliessen. Das Vorzeichen hängt davon ab, in welche Richtung die 
stärkste Partei tendiert. Das Erstarken der SVP dürfte auch die rechtspo-
sitionierten Parteiensysteme etwas stärker polarisiert haben. 

Tabelle 14 Kantonsgrösse, Städtische Bevölkerung, Positionierung und Po-
larisierung (Korrelationen) 

 

Überprüft man die Zusammenhänge mit verschiedenen Regressionsmo-
dellen, so bleibt der Einfluss der Einwohnerzahlen und der städtischen 
Bevölkerung bestehen, die Positionierung hat hingegen keinen Einfluss 
auf die Polarisierung des Parteiensystems. Dadurch wird die Erkenntnis 
von Lane/Ersson (1994: 181) unterstützt, die in den von ihnen untersuch-
ten Ländern zwischen Positionierung und Polarisierung der Parteiensys-
teme keinen Zusammenhang fanden. 

In welchem Masse die Existenz und vor allem die Stärke bestimmter Par-
teien für die untersuchten Beziehungen bedeutsam ist, zeigt sich an den 
Korrelationen zwischen Parteistärken und Positionierung und Polarisie-
rung, wobei hier eine gewisse Vorsicht angebracht ist, da diese Konzepte 
nicht zuletzt auch über die Stärke der Parteien berechnet wurden. Die 

Einwohner Städt. Bevölkerung Positionierung

1975-79 ,545** ,595** -,436*

1980-83 ,545** ,586** -0.356

1984-87 ,597** ,594** -,453*

1988-91 ,578** ,574** -0.389

1992-95 ,581** ,635** -,423*

1996-99 ,534** ,524** -0.082

2000-03 ,501* ,514* -0.023

2004-07 ,400* ,546** -0.152

2008-11 0.360 ,619** 0.052

2012-15 0.326 ,564** 0.089

2016-19 0.351 ,547** 0.036
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möglichen Schlussfolgerungen erscheinen aber dennoch durchaus plausi-
bel. 

Während früher eine starke CVP für ein rechtpositioniertes und eine 
starke SP für ein linkspositioniertes Parteiensystem charakteristisch wa-
ren (vgl. Tabelle 15), so trifft dies mit den gewandelten Wählerstärken 
und Positionen der Parteien nicht mehr in signifikanter Weise zu und ein 
rechtspositioniertes Parteiensystem geht vor allem einher mit einer star-
ken SVP. 

Tabelle 15 Stärke der Partien und Positionierung des Parteiensystems (Kor-
relationen) 

 

Hinsichtlich der Polarisierung der kantonalen Parteiensysteme gilt, dass 
der Wählerstimmenanteil der CVP mit einer geringen Polarisierung ein-
hergeht. Diese Beziehung hat sich über den gesamten Beobachtungszeit-
raum nicht geändert. Stärker als die bei der SVP sind demgegenüber die 
Korrelationen zwischen der Polarisierung und der Wählerstimmenanteile 
der SP und der grünen Parteien. 

FDP20 CVP20 SP20 SVP20 GPS20 GLP20

1975-79 0.284 ,582** -,646** 0.332 -0.147

1980-83 0.302 ,527** -,634** 0.379 -0.172

1984-87 0.383 ,537** -,446* 0.335 -,475*

1988-91 0.353 ,571** -,520** 0.266 -0.215

1992-95 ,419* ,561** -,575** 0.253 -0.313

1996-99 ,429* ,525** -,632** ,414* -,597**

2000-03 0.326 ,525** -,577** ,517** -0.338

2004-07 0.243 ,534** -,516** ,529** -,404* 0.096

2008-11 -0.041 0.389 -0.340 ,754** -0.177 0.102

2012-15 -0.170 0.353 -0.333 ,732** 0.025 0.056

2016-19 -0.132 0.388 -0.328 ,722** -0.098 0.123
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Tabelle 16 Stärke der Partien und Polarisierung des Parteiensystems (Kor-
relationen) 

 

 

 

  

FDP20 CVP20 SP20 SVP20 GPS20 GLP20

1975-79 -0.354 -,844** ,861** ,490* 0.146

1980-83 -,496* -,820** ,797** ,503* 0.333

1984-87 -,507* -,831** ,715** ,500* ,699**

1988-91 -,440* -,821** ,655** ,577** ,703**

1992-95 -0.379 -,824** ,706** ,538** ,656**

1996-99 -0.396 -,656** ,521** ,548** ,561**

2000-03 -0.348 -,606** ,507* ,503* ,640**

2004-07 -0.255 -,638** ,598** ,476* ,505** ,493*

2008-11 -0.292 -,574** ,591** 0.302 ,545** ,494*

2012-15 -0.249 -,559** ,568** 0.296 ,512** ,470*

2016-19 -0.304 -,529** ,542** 0.245 ,478* ,618**
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18 WAHLBETEILIGUNG 
Die Wahlbeteiligung ist ein weiteres Charakteristikum politischer Sys-
teme, welches eine breite Bevölkerung interessiert. Seit Jahrzehnten wird 
in vielen Ländern oder subnationalen Einheiten eine sinkende Beteiligung 
festgestellt, was zahlreiche Beobachter beunruhigt. Häufig wird für die 
tiefe Beteiligung ein fehlendes Interesse an der Politik festgestellt. Dazu 
kommt die Unfähigkeit der Parteien, einen interessanten und mobilisie-
renden Wahlkampf zu führen, und letztlich können auch Elemente des 
Parteiensystems zu einer tieferen Beteiligung führen. 

Je mehr Parteien in einem politischen System aktiv sind, desto grösser 
müsste hingegen die Mobilisierung der Wählenden sein, da es ihnen bes-
ser gelingt, auf die verschiedenen Präferenzen der BürgerInnen einzuge-
hen. Ebenso könnte man erwarten, dass ein polarisiertes Parteiensystem 
die Beteiligung fördert. Die nachfolgende Tabelle 17 zeigt, dass die Wahl-
beteiligung nur in sehr eingeschränkter Form von den Merkmalen der Par-
teiensysteme abhängig ist.  

Betrachtet man wiederum die Korrelation für die verschiedenen Wahlpe-
rioden, so zeigen sich nur zwei signifikante Zusammenhänge. In der Pe-
riode 1976 bis 1979 korrelierte die Volatilität signifikant mit der Beteili-
gung, allerdings bei negativem Vorzeichen, und in der Periode 2016 bis 
2019 ist es die Fragmentierung, ebenfalls mit negativem Vorzeichen. Für 
die anderen Korrelationen weisen die Vorzeichen bei diesen beiden Merk-
malen ebenfalls in dieselbe Richtung, sind aber nicht signifikant. Damit 
entfällt zumindest die Mobilisierungsthese (bei einer starken Fragmentie-
rung) und es macht den Eindruck, dass grössere Verschiebungen eher 
Ausdruck einer schwachen Mobilisierung sind. Auch bei der Polarisie-
rung gibt es keine starken Anzeichen dafür, dass eine grosse Polarisierung 
mit hoher Beteiligung einher geht und bei der Positionierung der Partei-
ensysteme scheint es nicht darauf anzukommen, ob diese eher links oder 
rechts stehen. Vor allem in der jüngsten Wahlperiode ist die Höhe der 
Korrelationen eher tiefer, sodass die erwähnten Konzepte je länger je 
mehr an Erklärungskraft verlieren. 
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Tabelle 17 Elemente des Parteiensystems und Wahlbeteiligung 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beteiligung 20 Beteiligung 25 Beteiligung 30

PPS20/25/30d 0.228 0.014 0.098

POL20/25/30d -0.347 -0.253 -0.324

N20/25/30 -0.348 -0.399 -,434*

VOL20/25/30 -,670** -0.198 -0.054
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19 TYPOLOGIEN KANTONALER PARTEIENSYS-
TEME 

Für die vergleichende Analyse von Parteiensystemen bieten sich grund-
sätzlich zwei Vorgehensweisen an: Entweder beschränkt man sich auf 
einzelne Aspekte, wie beispielsweise die Zahl der Parteien, die Volatilität 
oder die Art des Parteienwettbewerbs, und untersucht die Veränderungen 
über die Zeit hinweg, oder man versucht, die verschiedenen Merkmals-
ausprägungen zuerst zu Typen zusammen zu fassen und dann die Verän-
derungen zu analysieren. Die erste Vorgehensweise führt zu Einzelbefun-
den, die es nachher zu integrieren gilt. Die zweite Vorgehensweise nimmt 
die Integrationsarbeit vorweg.  

Mit dem Erstellen von Typologien verknüpft ist die Vorstellung, dass die 
Komplexität eines sozialen Phänomens oder sozialer Konfigurationen auf 
wenige, charakteristische (Ideal-)Typen reduziert werden kann. Damit 
soll nicht nur eine grössere Übersichtlichkeit geschaffen werden, sondern 
es wird auch angenommen, dass sich die einzelnen Glieder eines be-
stimmten Typus in wichtigen Fragen ähnlich sind oder sich ähnlich ver-
halten (vgl. dazu Ware 1996: 147). Bezogen auf die Parteiensysteme und 
in den Worten von Mintzel (1994: 437) heisst dies: Nur wenn weitere 
Kriterien wie Ideologie, Programmatik, Aktionsformen, Konkurrenzsys-
tem, Koalitionsbildung, Wahlsystem, soziostrukturelle Charakteristika 
der Wähler- und Mitgliederbasis damit verknüpft werden, werden diese 
Typologisierungen zu brauchbaren Instrumenten der Analyse und Be-
schreibung von Parteiensystemen.  

Ein Überblick über die bestehenden Versuche die kantonalen Parteiensys-
teme zu typologisieren, findet sich in Ladner (2004). Dort finden sich 
auch Angaben zu den Vor- und Nachteilen der bestehenden Typologien. 
In dieser Publikation wird – ebenfalls für die kantonalen Parteiensyste-
men – vorgeschlagen, die Typologisierung auf den Verwendungszweck 
und die Nützlichkeit bei der Analyse der Parteiensystemen zu hinterfra-
gen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es nicht eine allgemeingültige, 
sondern eine grössere Zahl von möglichen Typologien gibt. 
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Betrachten wir in einem ersten Schritt eine Typologisierung auf der Basis 
der Wählerstimmenanteile der sechs grössten Parteien. Danach erstellen 
wir eine Typologie aufgrund der Parteiensystemmerkmalen. Zum Schluss 
werden dann diese beiden Gruppen von Variablen kombiniert.  

Die Cluster-Analyse mit den Parteistärken der zurzeit grössten politischen 
Parteien zeigt, dass es zwei grosse Gruppen von Parteiensystemen gibt. 
Auf der einen Seite stehen die dominant katholischen Kantone, und auf 
der anderen Seite die protestantischen und gemischten Kantone. Die drei 
anderen Gruppen enthalten die Stadtkantone GE und BS sowie die fran-
zösischsprachigen Kantone VD, NE und GE. Allerdings verteilen sich 
diese auf drei unterschiedliche Cluster. Ebenfalls nicht zu den grossen 
Gruppen gehören das Tessin und AR. Appenzell-Ausserrhoden und Grau-
bünden gehörten schon früher in ein spezielles Cluster. Bern liess sich 
damals keinem grossen Cluster zuordnen. Entsprechend ist man geneigt 
zu sagen, dass es sich bei diesen kantonalen Systemen um regionale Ei-
genheiten handelt.  

Tabelle 18 Clusteranalyse der kantonalen Parteisysteme auf der Basis der 
sechs grössten Parteien (WP 20 und WP 30, 5 Cluster ) 

 Wahlperiode 20 Wahlperiode 30 

 1:Zürich 
8:Glarus 
12:Basel-Stadt 
13:Basel-Landschaft 
14:Schaffhausen 
19:Aargau 
20:Thurgau 
22:Waadt 
24:Neuenburg 
25:Genf 

1:Zürich 
2:Bern 
8:Glarus 
13:Basel-Landschaft 
14:Schaffhausen 
19:Aargau 
20:Thurgau 

 3:Luzern 
4:Uri 
5:Schwyz 
6:Obwalden 
7:Nidwalden 
9:Zug 
10:Freiburg 

3:Luzern 
4:Uri 
5:Schwyz 
6:Obwalden 
7:Nidwalden 
9:Zug 
10:Freiburg 
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11:Solothurn 
17:St, Gallen 
21:Tessin 
23:Wallis 
26:Jura 

11:Solothurn 
17:St, Gallen 
23:Wallis 
26:Jura 

 2: Bern 12:Basel-Stadt 

 15:Appenzell A, Rh, 15:Appenzell A, Rh, 
22:Waadt 
24:Neuenburg 

 18:Graubünden 18:Graubünden 
21:Tessin 
25:Genf 

 

Die Cluster-Analyse auf der Basis der Merkmale der Parteiensysteme lie-
fert etwas andere Ergebnisse. Während sich in den 1970er-Jahren eben-
falls zwei grosse Gruppen von Parteiensystemen gegenüberstanden, wel-
che konfessionell unterschiedlich waren, so hat sich in jüngster Zeit die 
Parteiensystemlandschaft diversifiziert. Zürich lässt sich nicht mehr in ein 
grösseres Cluster integrieren, VD, NE und GE bilden eine eigene Gruppe 
und auch LU und VS sind sich bezüglich der Parteiensystemmerkmalen 
sehr ähnlich.  

Tabelle 19 Clusteranalyse der kantonalen Parteisysteme auf der Basis der 
Parteiensystemmerkmale (WP 20 und WP 30, 5 Cluster)  

 Wahlperiode 20 Wahlperiode 30 

Cluster 1 1:Zürich 
2:Bern 
8:Glarus 
9:Zug 
12:Basel-Stadt 
14:Schaffhausen 
19:Aargau 
20:Thurgau 
22:Waadt 
24:Neuenburg 

1:Zürich 

Cluster 2 3:Luzern 
4:Uri 

2:Bern 
4:Uri 
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5:Schwyz 
6:Obwalden 
10:Freiburg 
11:Solothurn 
17:St, Gallen 
18:Graubünden 
21:Tessin 
23:Wallis 

5:Schwyz 
6:Obwalden 
7:Nidwalden 
9:Zug 
15:Appenzell A, Rh, 
18:Graubünden 
19:Aargau 
20:Thurgau 
21:Tessin 
26:Jura 

Cluster 3 7:Nidwalden 3:Luzern 
23:Wallis 

Cluster 4 13:Basel-Landschaft 8:Glarus 
10:Freiburg 
11:Solothurn 
12:Basel-Stadt 
13:Basel-Landschaft 
14:Schaffhausen 
17:St, Gallen 

Cluster 5 25:Genf 22:Waadt 
24:Neuenburg 
25:Genf 

 

Die abschliessende Cluster-Analyse kombiniert nun die Parteistärken und 
die Merkmale der Parteiensysteme. Die so erstellte Kategorisierung der 
Parteiensysteme scheint die umfassendste und plausibelste zu sein. In ei-
ner fünf-Cluster-Lösung steht der Kanton Graubünden allein da. Die an-
deren vier Kategorien vereinen folgende Kantone:  

Cluster 1: AG, TG, ZH, SH, GL, BL, BE (7) 
 
Cluster 2: SZ, SG, LU, ZG, FR, VS, UR, OW, NW (9) 
 
Cluster 3: SO, TI (2) 
 
Cluster 4: VD, NE, BS, GE (4) 
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Abbildung 25 Dendrogramm einer Clusteranalyse mit Parteistärken und 
Parteiensystemmerkmalen (WP 30) 

 

 
Betrachtet man nun noch abschliessend die Ausprägungen der fünf Clus-
ter auf den einzelnen Variablen, so wird deutlich, was die verschiedenen 
Gruppen von Parteiensystemen ausmacht und worin sie sich unterschei-
den (vgl. Tabelle 20).  

Das erste Cluster mit den grossen Kantonen ZH, AG und BE kennt eine 
grosse Fragmentierung und ist relativ stark polarisiert. Die FDP.Die Li-
beralen und die Mitte/CVP sind eher schwach, aber die Verhältnisse rela-
tiv stabil. Stark sind hier auch die grünen Parteien. VD, GE, NE bilden 
das welsche Gegenstück zum ersten Cluster. Zu diesem Cluster gesellt 
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sich auch der Kanton BS. Hier ist die SVP deutlich schwächer und ent-
sprechend, nicht zuletzt dank der starken SP, tendieren die Parteiensys-
teme stärker nach links. Das grösste Cluster bilden die katholischen Kan-
tone, in denen die FDP und vor allem die Die Mitte/CVP noch stark sind. 
Diese Parteiensysteme sind wenig polarisiert und tendieren eher nach 
rechts. Stark ist die FDP gefolgt von der Mitte/CVP und der SP auch in 
den Kantonen SO und TI. Dieses Cluster hat eher linke, aber relativ stabile 
und weniger fragmentierte Parteiensysteme (wobei allerdings die Lega im 
Tessin nicht mitberücksichtigt ist). Der Kanton Graubünden besticht 
dadurch, dass insgesamt FDP, CVP und SVP verhältnismässig stark sind 
und die Linke eine geringere Rolle spielt. 

Tabelle 20 Ausprägungen auf den fünf Cluster gebildet aus Parteistärken 
und Parteiensystemmerkmalen (WP 30) 

  

POSd
2030
m 

POLd
2030
m 

N20
30
m 

VOL
2030
m 

FDP
2030
m 

CVP
2030
m 

SP2
030
m 

SVP
2030
m 

GPS
2030
m 

GLP
2030
m 

N
= 

AG, TG, ZH, SH, 
GL, BL, BE 5.1 6.3 5.3 8.5 20.0 11.7 21.0 25.4 6.2 1.7 7 

SZ, SG, LU, ZG, 
FR, VS, UR, OW, 
NW 5.5 3.4 3.5 7.8 25.2 42.3 11.6 11.1 2.4 0.7 9 

SO, TI 4.4 4.5 4.3 7.1 33.2 25.4 18.7 6.5 3.2 0.8 2 

VD, NE, BS, GE 4.0 5.4 5.8 11.9 20.4 6.4 25.1 6.6 7.6 1.2 4 

GR 6.2 3.1 3.9 9.1 25.0 30.1 9.9 25.7 0.3 0.5 1 

                        

Insgesamt 5.1 4.7 4.5 8.7 23.5 24.7 17.3 14.9 4.4 1.1   

Hervorhebung : Überdurchschnittliche Werte 
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20 HOCHRECHNUNGEN 
Ein weiteres Anliegen, welches immer wieder an die Wahl- und Parteien-
forschung herangetragen wird, ist die Vorhersage der Wahlergebnisse. 
Solche Hochrechnungen wurden früher vor allem mit Umfragen gemacht. 
Die grosse Herausforderung dabei war, einen repräsentativen Querschnitt 
durch die Wählerschaft zu finden. Zudem hat man es immer mit geäus-
serten Absichten und nicht mit effektivem Verhalten zu tun. Heute basie-
ren die Umfragen in der Regel auf Online-Befragungen, welche günstiger 
und einfacher sind und wodurch viel mehr Leute befragt werden können. 
Leider lösen aber auch sie die Probleme der Befragungen nicht.  

Eine andere populäre Methode basiert auf den Ergebnissen vorangehen-
der Wahlen. Hier geht man davon aus, dass sich die Wählenden bei un-
terschiedlichen – zum Beispiel kantonalen oder nationalen – Wahlen 
gleich verhalten und dass die Wählenden, wenn sie sich bei den vorange-
henden kantonalen Wahlen für eine Partei entschieden haben, diese Partei 
auch bei den nachfolgenden nationalen Wahlen unterstützen werden.  

Anhand des Abschneidens der Parteien in den Kantonen lässt sich – so 
wird verschiedentlich vermutet – das Abschneiden der Parteien bei den 
kommenden Nationalratswahlen vorhersagen. In allen Kantonen, die über 
Legislaturen verfügen, welche nicht länger als vier Jahre dauern, finden 
zwischen zwei Nationalratswahlen auch kantonale Wahlen statt. Gewinnt 
eine Partei bei den kantonalen Wahlen, so kann angenommen werden, 
dass sie auch bei den nachfolgenden Nationalratswahlen zulegen wird. Je 
näher die kantonalen Wahlen bei den Nationalratswahlen liegen, desto 
genauer wären die vorhergesagten Werte.  

Dabei müssen allerdings die unterschiedlichen Kantonsgrössen berück-
sichtigt werden. Ein Stimmengewinn im Kanton Zürich fällt bei den Na-
tionalratswahlen ungleich stärker ins Gewicht als ein Stimmengewinn in 
einem Kleinstkanton wie Uri oder Glarus. 
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Über sämtliche Nationalratswahlen seit den 1970er Jahren gesehen, sind 
die gewichteten Ergebnisse der kantonalen Wahlen ein hervorragendes 
Prognoseinstrument. Bei 62 Vorhersagen für einzelne Wahlen und Par-
teien wird lediglich achtmal ein falsches Vorzeichen vorhergesagt. Die 
durchschnittlichen Abweichungen vom Endergebnis liegen bei ganz we-
nigen Prozentpunkten und sind häufig tiefer als die Fehlerintervalle bei 
repräsentativen Befragungen.  

Tabelle 21 Vorhersagen der Wählerstimmenanteil der Parteien aufgrund 
des Abschneidens bei den vorangehenden kantonalen Wahlen (zusam-
menfassende Tabelle 1975-2019) 

  
richtig falsch 

drs.  
Veränd. gew. 

drs.  
Veränd. real 

FDP 10 2 1.2 1.2 
CVP 11 1 1.3 0.9 
SP 10 2 1.1 1.7 
SVP 11 1 1.9 2.5 
GPS 9 1 1.5 2.0 
GLP 3 1 1.4 2.4 
      
Total 54 8 1.4 1.8 

 

Trotz dem verhältnismässig grossen Anteil an richtigen Vorhersagen und 
den geringen Unterschieden zwischen den vorhergesagten Werten und 
dem erzielten Ergebnis ist man auch mit dieser Methode nicht ganz vor 
falschen Schlussfolgerungen gefeit. So hat man beispielsweise bei FDP 
und SP angenommen, dass sie bei den letzten Nationalratswahlen (2019) 
zulegen werden, was jedoch nicht der Fall war (vgl. Tabelle im Annex). 
Richtig vorhergesagt wurden hingegen die Verluste von CVP und SVP 
und die Gewinne der GPS und der GLP, wenngleich auch hier die Grös-
senordnung für GPS, GLP und SVP unter- und bei der CVP überschätzt 
wurde.  
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ANHANG  
ANHANG I: SITZE UND ZUGANGSHÜRDEN 

 

2022 2022 2019 2019

Sitze RR Sitze KP SR NR

Zürich 7 180 2 35

Bern 7 160 2 24

Luzern 5 120 2 9

Uri 7 64 2 1

Schwyz 7 100 2 4

Obwalden 5 55 1 1

Nidwalden 7 60 1 1

Glarus 5 60 2 1

Zug 7 80 2 3

Freiburg 7 110 2 7

Solothurn 5 100 2 6

Basel-Stadt 7 100 1 5

Basel-Landschaft 5 90 1 7

Schaffhausen 5 60 2 2

Appenzell A. Rh. 5 65 1 1

Appenzell I. Rh. 7 50 1 1

St. Gallen 7 120 2 12

Graubünden 5 120 2 5

Aargau 5 140 2 16

Thurgau 5 130 2 6

Tessin 5 90 2 8

Waadt 7 150 2 19

Wallis 5 130 2 8

Neuenburg 5 100 2 4

Genf 7 100 2 12

Jura 5 60 2 2

154 2’594 46 200
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ANHANG II: PARTEIGRÜNDUNGEN 

 

Quellen: Ladner (2004: 341 ff.), Webseiten der Parteien, Internetrecher-
chen  

FDP CVP SP SVP GPS GLP

CH 1894 1912 1888 1936 1983 2007

Zürich 1899 1896 1902 1917 1978 2004

Bern 1889 1956 1905 1918 1976  2007

Luzern 1831 1871 1895 1992 1987 2008

Uri 1912 1899 1907 1998 1994  2022

Schwyz 1833 1970 1919 1972 1979  2008

Obwalden 1911 1919 1998 1999 2008  2021

Nidwalden 1902 1896 1942 1999 1982  2021

Glarus 1920 1903 1917 1928 1988  2013

Zug 1837 1885 1913 1991 2005 2008

Freiburg 1894 1857 1908 1952 1985  2010

Solothurn 1830 1869 1890 1991 1990 2008

Basel ‐Stadt 1894 1905 1890 1991 1979 2008

Basel ‐Landschaft 1919 1913 1912 1925 1979  2007

Schaffhausen 1904 1904 1904 1918 1987  2016

Appenzel l  A. Rh. 1919 1974 1902 1975 2005  2021

Appenzel l  I . Rh. 2017 1988 2012 1996 2005  2021

St. Gal len 1890 1834 1905 1992 1988  2007

Graubünden 1868 1903 1906 1919 2007 2008

Aargau 1896 1892 1902 1920 1983 2008

Thurgau 1890 1905 1906 1982 1983 2008

Tess in 1894 1855 1900 1920 1984  2013

Waadt 1845 1945 1890 1921 1973  2010

Wal l i s 1849 1960 1919 1999 1983  2020

Neuenburg 1848 1996 1896 2001 1971  2012

Genf 1841 1892 1871 1987 1983  2011

Jura 1975 1877 1975 1979 1991  2020
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ANHANG III: KANTONALE PARLAMENTSWAH-
LEN UND NATIONALRATSWAHLEN IM VER-
GLEICH  
(Stärke der Parteien WP 30 und 2019) 

 

Im Jahr 2009 Fusion von FDP und LPS auf nationaler Ebene unter der Bezeichnung 
"FDP.Die Liberalen". Fusion von FDP und LP im Kanton Genf im Jahr 2010 und im Kanton 
Waadt im Jahr 2012. Im Kanton Basel-Stadt haben FDP und LP nicht fusioniert. Da die 
LP-BS Mitglied der „FDP.Die Liberalen Schweiz“ ist, wird sie LP-BS der FDP zugeteilt. 
Obwohl die FGA als solche nicht mehr existieren, bleiben in Zürich und Schaffhausen Grup-
pierungen mit der Bezeichnung «AL – Alternative Liste» bestehen.   
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ANHANG III: KANTONALE PARLAMENTSWAH-
LEN UND NATIONALRATSWAHLEN IM VER-
GLEICH  
(Stärke der Parteien WP 30 und 2019) 
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FDP Mitte SP SVP GPS GLP
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Schaffhausen X X X X X X
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Graubünden X X X X X X
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Neuenburg X X X

Genf X X X X X X

Jura X X X X X

KPs 26 26 26 26 23 19
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ANHANG V: KANTONALE WAHLEN (WAHL-
JAHRE)  
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Stille Wahl; 2) Majorzkantone seit 1919: Uri, Obwalden, Nidwalden und Appenzell-Inner-
rhoden; 3) Majorzkanton seit 1971: Glarus.; 4) Zug war 1919 ein Majorzkanton; 5) Majorz-
kanton seit 2003: Appenzell-Ausserrhoden.  
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ANHANG XI: STÄRKE DER KANTONALPARLA-
MENT 
(Nationalratswahlen, 100% = CH) 
Nationalratswahlen 2019 im Vergleich zu 1979: Stärke der Parteien nach 
Kantonen (Schweiz = 100%) 
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ANHANG XIII: HOCHBURGEN UND TIEFBUR-
GEN 
Hochburgen (mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen) und Tiefburgen 
(weniger als 10 % der Wählerstimmenanteile) 
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ANHANG XIII: HOCHBURGEN UND TIEFBUR-
GEN 
Hochburgen (mehr als 30 Prozent der Wählerstimmen) und Tiefburgen 
(weniger als 10 % der Wählerstimmenanteile) 
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